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Kurzfassung 

Im Zuge dieser Masterarbeit gilt es ein Ortsbildprojekt in der Gemeinde 

Feistritztal in der Oststeiermark zu entwickeln. Dabei stellt sich die Frage, 

welche möglichen Varianten ergeben sich für das Ortsbildprojekt in St. Jo-

hann bei Herberstein, unter Berücksichtigung der im Bürgerbeteiligungs-

prozess eruierten Rahmenbedingungen. Ebenso gilt es zu klären, welche 

dieser Varianten, unter Miteinbeziehung von aussagekräftigen Kriterien, 

wie den Errichtungs-, Lebenszykluskosten, der Bauzeit, etc. für das Pro-

jekt empfohlen werden kann. Außerdem wird nach Empfehlungen für das 

gegenständliche Projekt hinsichtlich des Vergabeverfahrens, aufgrund der 

wirtschaftlichen Ergebnisse des Projektes gesucht. 

In den ersten Schritten gilt es, die Bedürfnisse, Vorstellungen und Prob-

leme der projektrelevanten Bürger sowie den Vertretern der Gemeinde in 

partizipativen Diskursen zu eruieren und in partnerschaftlichem Verhältnis 

zu Lösungsvorschlägen zu kommen.  

Parallel zur Masterarbeit wurde vom Autor, in der Forschungsarbeit „Orts-

entwicklungsprojekt St. Johann bei Herberstein“ eine Schätzung der Er-

richtungs- und Lebenszykluskosten in der Vorentwurfsphase durchge-

führt, sowie ein Grobterminplan der unterschiedlichen Varianten erstellt.  

Im Zuge einer Variantenstudie werden vier Varianten auf Grundlage zuvor 

definierter Kriterien nach RVS 02.01.22 untersucht. Neben den geschätz-

ten Errichtungs- und Lebenszykluskosten und der Bauzeit werden auch 

Kriterien, wie die Flächenbeanspruchung, die erwartete Verbesserung der 

Lärmbelastung sowie die Umsetzung der Wünsche und Ziele der Bürger 

untersucht. Durch eine Nutzwertanalyse werden die vier Varianten hin-

sichtlich der Kriterien bewertet. 

Die in der Nutzwertanalyse mit der höchsten Punkteanzahl bewertete Va-

riante wird im Zuge dieser Masterarbeit genauer betrachtet. Dabei wird die 

gewählte Variante an das Bestandsgelände angepasst und nach den Pa-

rametern der RVS 03.03.81 geplant. Die Kosten werden nach ÖNORM B 

2061 ermittelt. Hierzu wird das Kalkulationsprogramm Auer Success 7.1, 

sowie die Stammdaten einer Bauunternehmung zu Hilfe genommen bzw. 

projektspezifisch angepasst. Neben der Kostenplanung werden auch die 

Lebenszykluskosen der gewählten Variante auf Elementtypebene be-

trachtet. Für die bessere Vorstellung des Bauablaufes und der Bauzeit 

wird ein Detailterminplan mit Bauabschnitten erstellt. 

Anhand der erstellten Unterlagen und der ermittelten Grundlagen wird 

eine konkrete Handlungsempfehlung unter der Berücksichtigung von part-

nerschaftlichen Abwicklungsmodellen für die Vorgehensweise im Projekt 

vorgestellt. 

Die erstellten Unterlagen werden durch Experten im Zuge von Interviews 

auf ihre Plausibilität überprüft.   
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Abstract 

In course of this master's thesis a project regarding to the overall appear-

ance of the municipality of Feistritztal in Eastern Styria is to be developed. 

The question arises, what are possible variants for the townscape project 

in St. Johann bei Herberstein, considering the framework conditions de-

termined in the public participation process. It is also important to clarify 

which of these variants can be recommended for the project, including 

significant criteria such as the construction costs, life cycle costs, the con-

struction time, etc. In addition, recommendations for the project in question 

regarding the award procedure are sought based on the economic results 

of the project. 

In the first steps are to determine the needs, ideas and problems of the 

citizens relevant to the project as well as the representatives of the com-

munity through participatory discourses and the collaborative develop-

ment of proposals for solutions. 

In addition to the master’s thesis, the author created the research work 

"Local development project St. Johann at Herberstein". In the research 

work, the construction and life cycle costs were estimated and a rough 

schedule for the different variants was created. 

In course of a variant study four variants are investigated based on previ-

ously defined criteria according to RVS 02.01.22. In addition to the esti-

mated construction and life cycle costs and the construction time, criteria 

such as the land use, the expected improvement in noise pollution and the 

implementation of the wishes and goals of the citizens are examined. The 

four variants are evaluated regarding the criteria through utility value anal-

ysis. 

The variant rated with the highest number of points in the utility analysis is 

examined more closely in this master's thesis. The selected variant is 

adapted to the site concerned and a plan was drawn up according to the 

parameters of RVS 03.03.81. The costs are determined according to 

ÖNORM B 2061. For this the calculation program Auer Success 7.1, as 

well as the master data of a construction company are used and adapted 

to project-specific requirements. In addition to the cost planning, the life 

cycle costs of the selected variant are also considered at the element type 

level. In order to provide a better idea of the construction process and the 

construction time, a detailed schedule with construction phases is created. 

Based on the documents drawn up and the determined foundations, a 

concrete recommendation for action with the consideration of partnership-

based processing models for the action plan of the project is presented. 

The created documents are checked for plausibility by experts in course 

of interviews. 
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1 Einleitung 

In der Projektentwicklung geht es von Beginn an darum, die Interessen der 

Projektbeteiligten zu eruieren und zu befriedigen. Durch die verschiedenen 

Interessen, Vorstellungen und Bedürfnisse der unterschiedlichen Parteien 

zu einem Bauprojekt ist es eine große Herausforderung eine geeignete Lö-

sung bzw. einen geeigneten Lösungsweg zu finden. 

Es sind in der Projektentwicklung wirtschaftliche, funktionelle und politische 

Aspekte der Auftraggeber, technische Aspekte der Planung sowie persön-

liche, teils subjektive Aspekte Dritter, in Einklang zu bringen.1 

In der Einleitung wird die Problemstellung, die Forschungsfrage mit ihren 

Zielen und Nicht-Zielen sowie die verwendete Methodik dieser Arbeit be-

schrieben. 

1.1 Problemstellung und Situationsanalyse 

In dieser Masterarbeit gilt es ein konkretes Projekt in der Oststeiermark zu 

untersuchen. Ein aktiver Bürgerbeteiligungsprozess soll die Grundlage für 

die Attraktivierung der innerörtlichen Ortsstruktur sein. Die disperse 

Dorfstruktur kämpft vermehrt mit verkehrstechnischen und kulturhistori-

schen Herausforderungen. Die Probleme, Herausforderungen und Bedürf-

nisse gilt es in Gesprächen und Workshops mit den projektrelevanten Bür-

gern zu definieren. Der historische Wert und die zentrale Siedlungsstruktur 

soll entlang des Hoferbergweges erhalten bzw. verbessert werden und für 

die Anrainer sowie Touristen besser erlebbar gemacht werden.2 

Neben dieser Masterarbeit wurde das Projekt in Kooperation mit der Archi-

tektur sowie dem Institut für Baubetrieb und Bauwirtschaft, Arbeitsbereich 

Baumanagement der TU Graz, in Form einer Forschungsarbeit mit dem Ti-

tel „Ortsentwicklungsprojekt St. Johann bei Herberstein“ bearbeitet. Dabei 

wurde das Projekt in der Vorentwurfsphase betrachtet. Die Ergebnisse wa-

ren neben einer Bestandsaufnahme, der Entwicklung erster Vorentwurfs-

pläne auch die Planung von neuen Parkflächen und die Verlegung der Bus-

haltestelle. Ebenso wurde eine Schätzung der Errichtungs- und Lebenszyk-

luskosten durchgeführt, sowie ein Grobterminplan erstellt. 

Die eruierten Probleme und Lösungsvorschläge sollen im Zuge dieser Mas-

terarbeit in einem Variantenentscheid untersucht und bewertet werden. In 

weiterer Folge gilt es, die Variante mit der besten Bewertung vertiefend zu 

betrachten. 

 

1 Vgl.: MATSCHEK, R.; BRÜNNER, K.: Ortsentwicklungsprojekt St. Johann bei Herberstein. Endbericht. S. 2 

2 Vgl.: MATSCHEK, R.; BRÜNNER, K.: Ortsentwicklungsprojekt St. Johann bei Herberstein. Endbericht. S. 2 
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1.2 Forschungsfrage 

Die Forschungsfragen dieser Masterarbeit lassen sich wie folgt definieren: 

• Welche möglichen Varianten ergeben sich für das Ortsbildprojekt in 

St. Johann bei Herberstein, unter Berücksichtigung der im Bürger-

beteiligungsprozess eruierten Rahmenbedingungen? 

• Welche dieser Varianten kann, unter Miteinbeziehung von aussage-

kräftigen Kriterien, wie den Errichtungs-, Lebenszykluskosten, der 

Bauzeit, etc. für das Projekt empfohlen werden? 

• Welche Empfehlungen können für das gegenständliche Projekt hin-

sichtlich des Vergabeverfahrens, aufgrund der wirtschaftlichen Er-

gebnisse des Projektes ausgesprochen werden? 

1.2.1 Ziele 

Um die Forschungsfrage beantworten zu können, werden folgende Ziele 

definiert: 

• Durch die Einbindung zielgruppenrelevanter Bürger in Befragun-

gen, Erhebungen, Ortsteilgesprächen und Workshops sollen die 

Grundlagen zum Ortsentwicklungsprojekt in St. Johann bei Herber-

stein ermittelt werden. 

• In Zusammenarbeit mit den Bürgern, der Gemeindevertretung und 

weiteren fachlichen Stakeholdern sollen mehrere Varianten entwi-

ckelt werden, welche durch den offenen Prozess eine breite Zustim-

mung erhalten.  

• Im Zuge einer Kostenschätzung nach SN 506 512 sollen die, in der 

Forschungsarbeit „Ortsentwicklungsprojekt St. Johann bei Herbers-

tein“ entwickelten Varianten, wirtschaftlich betrachtet werden.  

• Nach ÖNORM B 1801-4 sollen die Lebenszykluskosten berechnet 

und untersucht werden. 

• Durch die Erstellung von Grobterminplänen in Balkenform, welche 

die zeitlichen Aspekte des Projektes beleuchten, soll in der For-

schungsarbeit ein weiteres Kriterium für den Variantenentscheid ge-

schaffen werden. 

• Mit Hilfe von aussagekräftigen Kriterien, wie der Errichtungs- und 

Lebenszykluskostenschätzung, der zeitlichen Komponente aus 

dem Grobterminplan, sowie Kriterien, welche von den projektrele-

vanten Bürgern und der Gemeindevertretung definiert wurden, soll 

ein Variantenentscheid vollzogen werden. 
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• Für die, mit der höchsten Punkteanzahl bewerteten Variante soll mit 

Hilfe der ÖNORM B 2061 ein Leistungsverzeichnis erstellt werden. 

Durch die Ermittlung der berechneten Positionspreisen und den er-

mittelten Massen sollen die Errichtungskosten ermittelt werden.  

• Ebenso sollen die Lebenszykluskosten nach ÖNORM B 1801-4 für 

die, in der Nutzwertanalyse mit der höchsten Punkteanzahl bewer-

teten Variante ermittelt werden. Dazu werden Daten zur Bestim-

mung der Kosten von vergleichbaren Projekten bzw. von Bauunter-

nehmungen eingeholt und auf das Projekt in St. Johann bei Herber-

stein umgelegt. 

• Für eine gute Übersicht des Ablaufs der Bauphase soll ein Detail-

terminplan erstellt werden. 

• Ziel ist es, als Koordinationsteam zu wirken und die einzelnen Par-

teien mediierend zu unterstützen. 

• Abschließend soll für die Vergabe des gegenständlichen Projektes 

eine Handlungsempfehlung abgegeben werden. 

1.2.2 Nicht-Ziele 

Folgende Nicht-Ziele wurden für die gegenständliche Masterarbeit definiert: 

• Ein Nicht-Ziel dieser Arbeit ist es, das Projekt architektonisch zu ge-

stalten und zu planen. 

• Das Projekt soll kein Leitfaden für die Entwicklung eines Projektes 

darstellen. 
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1.3 Aufbau der Arbeit 

Nachfolgende Abbildung 1-1 stellt den Aufbau der Arbeit dar. 

  

Abbildung 1-1: Aufbau der Arbeit 
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Wie in Abbildung 1-1 zu sehen ist, wird zunächst in der Einleitung die For-

schungsfragen und Ziele definiert. Ebenso wird in Kapitel 1 der Aufbau der 

Arbeit sowie die Methodik beschrieben. 

In Kapitel 2 werden allgemeine theoretische Grundlagen, wie die Projekt-

entwicklung von Infrastrukturprojekten, die Entwicklung von Ortsbildern, die 

partnerschaftliche Entwicklung von Bauprojekten sowie die Thematik der 

Wirtschaftsmediation erläutert.  

In Kapitel 3 werden projektspezifische theoretische Grundlagen beschrie-

ben. Dazu zählen die Nutzerbedarfsanalyse und die Bürgerbeteiligung und 

die Kosten- bzw. Preisermittlung. Ebenso gilt es die Terminplanung, sowie 

die Thematik der Ausschreibung, Angebot und Vergabe theoretisch zu er-

klären.  

Kapitel 2 und 3 sollen dem Leser dieser Arbeit die, in den praktischen Ka-

piteln dieser Arbeit verwendeten Thematiken theoretisch näherbringen. 

Kapitel 4, 5 und 6 stellen den praktischen Teil dieser Masterarbeit dar. In 

ihnen wird das Projekt in St. Johann bei Herberstein bearbeitet. 

In Kapitel 4 werden Grundlagen zum Projekt analysiert. Es werden im Zuge 

eines Bürgerbeteiligungsprozesses die Rahmenbedingungen, Ziele und 

Wünsche der Bürger eruiert. Für die Planung des Projektes wird das Be-

standsgelände von einem Vermessungsbüro vermessen. 

Aus den in Kapitel 4 ermittelten Rahmenbedingungen werden in Kapitel 5, 

der Vorentwurfsphase, Vorentwurfspläne zu vier Varianten angefertigt. Die 

vier Varianten gilt es durch eine Variantenstudie zu untersuchen und zu be-

werten. Durch einen Variantenentscheid wird die, für St. Johann bei Her-

berstein am besten geeignetste Variante durch eine Nutzwertanalyse ermit-

telt. Erstellte Unterlagen werden durch eine Untersuchung durch Experten 

verifiziert. 

In Kapitel 6 wird die ermittelte Variante vertiefend untersucht. Dazu werden 

Ausführungspläne angefertigt, die als Grundlage für die Kostenplanung die-

nen. Neben den Errichtungskosten werden auch die Lebenszykluskosten 

vertiefend betrachtet. Ein Detailterminplan soll den Bauablauf darstellen 

und die Bauzeit definieren. In Kapitel 6 wird zudem eine Handlungsempfeh-

lung für die Angebotserstellung abgegeben. 

In Kapitel 7 werden die Ergebnisse des Projektes zusammengefasst.  

Kapitel 8 beschreibt ein zukünftiges Forschungsthema unter Berücksichti-

gung von Erfahrungswerten aus dem gegenständlichen Projekt.  
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1.4 Methodik 

Für die Erstellung dieser Masterarbeit wurde das System des hermeneuti-

schen Zirkels angewandt. Die Hermeneutik beschreibt den Prozess des 

Verstehens vom Detail zum Ganzen und wieder zurück.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1-2: Hermeneutischer Zirkel4 

Abbildung 1-2 zeigt den hermeneutischen Zirkel. Es soll veranschaulicht 

werden, dass durch ständiges Reflektieren des bereits vorhandenen Ver-

ständnisses und der Erweiterung durch neue Erkenntnisse ein stetiger Pro-

zess entsteht.5  

Dieser Prozess ermöglicht die gesamtheitliche Betrachtung der, im gegen-

ständlichen Projekt zu bearbeitender Thematik.  

Angewendet wird diese Methodik besonders in der Anfangsphase der Ar-

beit. Durch eine Literaturrecherche, Fachgespräche und ständige Reflexion 

der errungenen Erkenntnisse, soll ein systematischer Workflow entstehen, 

der diese Masterarbeit in einzelne Arbeitsprozesse unterteilt. Für die Re-

cherche benötigte Literatur wird, in Form von Büchern, wissenschaftlichen 

Artikeln, Masterarbeiten, Dissertationen über die Hauptbibliothek und Fach-

bibliotheken der TU Graz, von der Forschungsgesellschaft Straße-Schiene-

Verkehr, dem Datenbank-Infosystem der TU Graz und über fachlichen In-

ternetquellen bezogen. Dabei wird darauf geachtet, dass mehrere Autoren 

und deren Standpunkte zu den einzelnen Thematiken miteinbezogen wer-

den, um eine qualitativ hochwertige Forschungsarbeit gewährleisten zu 

können. 

Durch die Einbindung zielgruppenrelevanter Bürger in qualitativen Befra-

gungen, Erhebungen und Ortsteilgesprächen sollen die Grundlagen zum 

Ortsentwicklungsprojekt in St. Johann bei Herberstein ermittelt werden. Im 

Genaueren sollen die unterschiedlichen Bedürfnisse und Vorstellungen zur 

 
3 Vgl.: BAUMGARTNER, P.; GLAMEYER, C.: Wissenschfatstheorietische Zuänge zur Bildungswissenschaft. S. 11 

4 Vgl.: BAUMGARTNER, P.; GLAMEYER, C.: Wissenschfatstheorietische Zuänge zur Bildungswissenschaft. S. 11 

5 Vgl.: BAUMGARTNER, P.; GLAMEYER, C.: Wissenschfatstheorietische Zuänge zur Bildungswissenschaft. S. 12 

Vorverständnis 

Textverständnis 

Erweitertes 
Vorverständnis 

Erweitertes 
Textverständnis 
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Projektumsetzung der projektrelevanten Bürger erörtert und Umsetzungs-

vorschläge, Kriterien für die Umsetzung in partnerschaftlichen Arbeitspro-

zessen, ermittelt werden.  

Die Methodik der Erfassung der Grundlagen ist von der Teilnehmeranzahl 

sowie der zu erwartenden Problemstellungen abhängig. Die Methode der 

Zukunftswerkstatt lässt sich auch mit einer geringen Teilnehmerzahl um-

setzten und soll für das Projekt in St. Johann bei Herberstein Anwendung 

finden.6  

Ziel dieser Methode ist es, gemeinsam Ideen zu Entwickeln und Möglich-

keiten ihrer praktischen Umsetzung zu erarbeiten.7 

Die Daten für die Kostenschätzung und Kostenrechnung (Errichtungs- und 

Lebenszykluskosten, Terminpläne) werden qualitativ erhoben. Dazu sollen 

die Experten explorativ befragt8 und technisches Wissen in Form von Daten 

und Fakten lukriert werden, die dem Autor dieser Arbeit verwehrt sind.9  

Für die Erhebung der Daten sollen Experten des Landes Steiermark, sowie 

der Bauwirtschaft herangezogen werden. 

Die erstellten Unterlagen sollen von Experten mit Hilfe von leitfadenunter-

stützten Interviews auf ihre Plausibilität untersucht werden. Dabei werden, 

vom Interviewführenden eine Reihe an offenen Fragen für die Durchführung 

des Interviews vorbereitet.10  

Die befragten Personen sollen eine langjährige Erfahrung in ihrem Wissens-

gebiet aufweisen und bereits zahlreiche Projekte abgewickelt haben. 

Dadurch lassen sich die subjektiven Einschätzungen der interviewten Ex-

perten zu den, im Leitfaden vorbereiteten Fragen ermitteln.11 

 
6 Vgl.: TRÜTKEN, B.: Leitfaden zur Bürgerbeteiligung. 

https://www.graz.at/cms/dokumente/10030757/946ae4ea/Leitfaden+B%fcrgerbeteiligung.PDF. Datum des Zugriffs: 
12.10.2020 

7  Vgl.: https://jungk-bibliothek.org/zukunftswerkstaetten/aufbau-und-methoden-der-zukunftswerkstatt/. Datum des Zugriffs: 
12.12.2019 

8 Vgl.: LAMNEK, S.: Qualitative Sozialforschung. S. 656 

9 Vgl.: BOGNER, A.; LITTING, B.; MENZ, W.: Interviews mit Experten. S. 17 

10 Vgl.: GLÄSER, J.; LAUDEL, G.: Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse. S. 111 

11 Vgl.: https://www.uni-trier.de/fileadmin/fb4/prof/VWL/APO/4207ws0102/efstudien.pdf.. Datum des Zugriffs: 26.07.2020 
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2 Allgemeine theoretische Grundlagen 

In den folgenden Kapiteln werden dem Leser die Abwicklung eines Projek-

tes im theoretischen Sinn vorgestellt und erläutert. Dadurch sollen die im 

Praxisteil durchgeführten Schritte theoretisch nachvollziehbar aufbereitet 

werden. 

2.1 Projektentwicklung von Infrastrukturprojekten 

Das Planen und Bauen von Verkehrswegen, wie Straßen und Schienen er-

folgt seit jeher in Form von Projekten. Eine strukturierte Projektentwicklung 

sowie ein strukturiertes Projektmanagement und somit Erfolgsfaktoren bei 

der Umsetzung von Infrastrukturprojekten wurden jedoch erst in den letzten 

Jahrzehnten in das Bauwesen eingebunden.12  

Neben der Besonderheit der Einmaligkeit von Bauprojekten kommt bei Inf-

rastrukturprojekten noch der hohe Anspruch an Planung, Vorbereitung und 

Umsetzung dazu. Dies führt oft zu Unsicherheiten in der richtigen und früh-

zeitigen Erfassung von Leistungen, Terminen, Kosten und Risiken.13 

2.1.1 Definition 

Der Begriff Projektentwicklung lässt sich in die zwei Begriffe „Projekt“ und 

„Entwicklung“ unterteilen. Dabei kann das Wort „Projekt“ auf einen Plan, ein 

Vorhaben bzw. einen Entwurf und das Wort „Entwicklung“ auf einen Pro-

zess, welcher eine Veränderung der Dinge von niederer zu höherer oder 

von einfachen zu komplizierten Formen, hergeleitet werden.14 

Die Projektwicklung lässt sich allgemein in die 

• Projektentwicklung im weiteren Sinne, 

• Projektentwicklung im engeren Sinne 

• und die Projektentwicklung im mittleren Sinne  

unterscheiden.15 

In der Projektentwicklung im weiteren Sinn gilt es die Faktoren Standort, 

Idee und Kosten so zu kombinieren, dass Projekte entstehen, die wirtschaft-

lich, wettbewerbsfähig, gesamtwirtschaftlich sozial- und umweltverträglich 

sind und zudem Arbeitsplätze schaffend bzw. sichernd sind. Die Projekte 

 
12 Vgl.: SPANG , K.: Projektmanagement von Verkehrsinfrastrukturprojekten. S. 1 

13 Vgl.: SPANG , K.: Projektmanagement von Verkehrsinfrastrukturprojekten. S. 7 

14 Vgl.: ALDA, W.; HIRSCHNER, J.: Projektentwicklung in der Immobilienwirtschaft - Grundlagen für die Praxis. S. 6 

15 Vgl.: MAUERHOFER, G.; HARRER, E.: Projektentwicklung - Skript. S. 16 
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sollen dauerhaft rentabel sein. Dabei soll der gesamte Lebenszyklus über 

alle Projektphasen betrachtet werden.16  

Wird neben der Entwicklung eines Projektes auch der Bau als Leistungsbe-

reich der Projektentwicklung einbezogen, so spricht man von einer Projekt-

entwicklung im mittleren Sinn. Dementsprechend umfasst die Projektent-

wicklung im mittleren Sinn die Investitionsentscheidung, die Projektidee, die 

Projektkonzeption, den Entwurf und die Planung, die Realisierung bezie-

hungsweise den Bau der Immobilie sowie deren Vermarktung.17 

Mit der Projektentwicklung im engeren Sinn wird die Phase vor der Projek-

trealisierung gemeint. Dazu zählt der Zeitpunkt der Projektidee bzw. des 

Projektanstoß bis hin zur Entscheidung, ob das Projekt, aufgrund wirtschaft-

licher Rentabilität, weiterverfolgt oder eingestellt werden soll.18 

Abbildung 2-1 fasst die Projektentwicklung in Bezug auf ihren zeitlichen 

Rahmen zusammen. 

 

Abbildung 2-1: Projektentwicklung im Lebenszyklus eines Objektes19 

Bei dem gegenständlichen Projekt handelt es sich um eine Projektentwick-

lung im engeren Sinn.  

 

Je nach Projektgröße, Komplexität, Nutzungsart und Kompetenzen des Auf-

traggebers können verschiedene Methoden zur Entwicklung eines Projek-

tes unterschieden werden.  

Harrer20 beschreibt in seiner Dissertation unter anderem die Charakteristi-

ken von konventionellen und kooperativen Projektabwicklungsmodellen. 

Folgende Abbildung 2-2 gibt einen Überblick über die zwei Modellarten. Da-

bei ist festzuhalten, dass nicht alle Eigenschaften eines Modells gleichzeitig 

zu erfüllen, sondern auch gemischt zu vereinbaren sind. 

 
16 Vgl.: DIEDERICHS, C.: Immobilienmanagemet im Lebenyzyklus. S. 5ff 

17 Vgl.: BRAUER, K.-U.: Grundlagen der Immobilienwirtschaft. S. 539 

18 Vgl.: DIEDERICHS, C.: Immobilienmanagemet im Lebenyzyklus. S. 5ff 

19 Vgl.: BRAUER, K.-U.: Grundlagen der Immobilienwirtschaft. S. 539 

20 Vgl.: HARRER, E.: Kooperative Projektentwicklung und deren Auswirkungen auf den Wert von Immobilien. Dissertation. S. 
45 
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Abbildung 2-2: Charakteristiken von Projektabwicklungsmodellen21 

Für das Projekt in St. Johann bei Herberstein wird eine partnerschaftliche 

und kooperative Abwicklung empfohlen. Es sollen bereits in den frühen 

Phasen des Projektes alle Beteiligten mit dem Projekt und seinen Rahmen-

bedingungen bekannt gemacht und eingebunden werden. Die Vergütung 

soll klassisch über Einheitspreise erfolgen. Auftretende Konflikte gilt es, lö-

sungsorientiert zu behandeln. 

2.1.2 Ablauf und Aufgabenfelder 

Es gibt grundsätzlich drei verschiedene Bausteine für den Start einen Pro-

jektentwicklung. Die drei Bausteine der Projektentwicklung lassen sich ver-

schieden miteinander kombinieren und so können drei verschiedene Sze-

narien abgeleitet werden.22 

 
21 Vgl.: HARRER, E.: Kooperative Projektentwicklung und deren Auswirkungen auf den Wert von Immobilien. Dissertation. S.  45 

22 Vgl.: ALDA, W.; HIRSCHNER, J.: Projektentwicklung in der Immobilienwirtschaft - Grundlagen für die Praxis. S. 8 
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Abbildung 2-3: Bausteine der Projektentwicklung23 

Nachfolgende Szenarien können aus den drei Bausteinen abgeleitet wer-

den: 24 

• Szenario Standort-Idee: Dabei gibt es für einen bestehenden 

Standort eine Projektidee. Die Herausforderung bei diesem Szena-

rio besteht darin, dass gewisse Randbedingungen zum Standort 

existieren. Dies können zum Beispiel Grundstücksgrenzen bzw. 

Grundstückslagen oder Bodenbeschaffenheiten sein. 

• Szenario Idee-Kapital: Bei diesem Szenario gibt es für eine Pro-

jektidee das nötige Kapital. Ziel ist es, einen geeigneten Standort zu 

finden. Dieses Szenario findet seine Anwendung vor allem in der 

Immobilienbranche. 

• Szenario Idee: Hier existiert lediglich eine Projektidee. Das Kapital 

und der benötigte Standort müssen erst eruiert werden.  

Im gegenständlichen Projekt ist der Standort bekannt. Die Ideen und Wün-

sche sollen im Zuge des Bürgerbeteiligungsprozesses eruiert und ausge-

wertet werden. Hauptaufgabe dieser Arbeit ist die Kalkulation der Kosten 

und dem einhergehenden aufzuwendenden Kapital. 

Da es sich bei dem Projekt in St. Johann bei Herberstein um ein Ortsbild-

projekt handelt, wird im nachfolgenden Kapitel auf die Entwicklung von Orts-

bildern eingegangen. 

  

 
23 Vgl.: ALDA, W.; HIRSCHNER, J.: Projektentwicklung in der Immobilienwirtschaft - Grundlagen für die Praxis. S. 9 

24 Vgl.: ALDA, W.; HIRSCHNER, J.: Projektentwicklung in der Immobilienwirtschaft - Grundlagen für die Praxis. S. 10 

Idee

KapitalStandort
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2.2 Ortsbildentwicklung 

Bei der Entwicklung von Ortsbildern ist darauf zu achten, dass sie baulich 

gewachsene Strukturen einer Gemeinschaft sind und somit zur Identität des 

Ortes, der Stadt, der Region bzw. der Bevölkerung beitragen. Ein Ortsbild 

wird durch seine Anordnung der Gebäude und Freiräume, welche meist 

ortstypische bauliche und strukturelle Elemente aufweisen, definiert. Diese 

Bauten und Freiräume sind zumeist Hinweis auf die individuellen Bedürf-

nisse der Bevölkerung. Dabei stoßen partikulare kurzfristige mit gemein-

schaftlich langfristigen Interessen direkt aufeinander.25  

Um ein Ortsbild weiter zu entwickeln, ist es notwendig, den Ort zu verste-

hen. Jeder Ort hat seine eigene Identität, seine Merkmale und seine Quali-

täten. Diese gilt es bei Veränderungen zu intensivieren oder mindestens zu 

bewahren.26 

2.3 Partnerschaftliche Abwicklung von Bauprojekten 

Der hohe Druck im Bausektor, die Kosten zu reduzieren, birgt die Gefahr, 

dass die Qualität der Ausführung darunter leidet und sich im Weiteren Kon-

fliktpotenziale durch unterschiedliche Standpunkte, Meinungen, Interessen 

und auch Probleme entwickeln, die für beide Seiten kein optimales Ender-

gebnis bringen.27  

Für die Sicherstellung von Qualitäts-, Kosten- und Terminzielen und die ein-

hergehende Zufriedenheit aller am Bauprojekt Beteiligten stellt die partner-

schaftliche Projektabwicklung eine geeignete Möglichkeit dar. 

Partnerschaftsmodelle sollen die vertrauensvolle und offene Zusammenar-

beit zwischen AG und AN in den Vordergrund stellen. Ziel ist es, viele bzw. 

alle Projektbeteiligten bereits in den frühen Phasen des Projektes miteinzu-

beziehen.28  

Dementsprechend sollen bereits in der Planungsphase die ausführenden 

Bauunternehmungen intensiv miteingebunden werden. Die in dieser Phase 

entstehenden Mehrkosten für den erhöhten Planungsaufwand sollen durch 

eine Vermeidung bzw. Verminderung von Nachträgen zumindest wett ge-

macht werden.29  

Für eine partnerschaftliche Abwicklung des Projektes soll ein Team gebildet 

werden, welches ein gemeinsames Ziel, das gemeinsame Projekt in der 

 
25 Vgl.: KANTON ST. GALLEN: Entwicklung schützenswerter Ortsbilder. In: Denkmalpflege und Archeologie - Leitfaden, 2018. 

S. 149 

26 Vgl.: KANTON ST. GALLEN: Entwicklung schützenswerter Ortsbilder. In: Denkmalpflege und Archeologie - Leitfaden, 2018. 
S. 150 

27 Vgl.: EHMANN, D.; HABENBACHER, M.: Partnerschaftliche Abwicklung von Bauprojekten. In: Seminarreihe - 
Bauunternehmensführung 2018. S. 174 

28 Vgl.: ANDRIEU, L.: Vergaberechtliche Umsetzung von Mehrparteienveträge in Österreich. In: 11.Grazer Baubetriebs- & 
Baurechtsseminar - Wa(h)re Kooperation im Bauvertrag - Notwendigkeit oder Notwendiges Übel. S. 14 

29 Vgl.: EHMANN, D.; HABENBACHER, M.: Partnerschaftliche Abwicklung von Bauprojekten. In: Seminarreihe - 
Bauunternehmensführung 2018. S. 177 
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vorgegebenen Zeit, mit den definierten Kosten und der festgelegten Qualität 

in den Mittelpunkt ihrer Tätigkeiten stellt.30  

Wichtig ist, dass alle Beteiligten Interesse an einer gemeinsamen Bewälti-

gung der Probleme und ein Erreichen der gemeinsam definierten Projekt-

ziele haben.31 

Folgende Punkte stellen wichtige Merkmale zur erfolgreichen Abwicklung 

eines partnerschaftlichen Projektes dar:32 

• Frühzeitige Einbindung aller ausführenden Gewerke in der Pla-

nungsphase 

Die partnerschaftlichen Abwicklungsmodelle basieren alle darauf, 

dass das gesamte Know-how aller Projektteilnehmer in einem kol-

legialen Umfeld zusammenfließen. 

• Eindeutiges Bau-Soll 

Beide Vertragspartner müssen sich im Bauvertrag auf ein eindeuti-

ges Bau-Soll einigen. Dadurch sollen unterschiedliche Interpretati-

onen und Auffassungen vermieden werden. 

• Risikominimierung 

Neben der Minimierung der Risiken durch eine lückenlose Formu-

lierung der zu erbringenden Leistungen sollen auch die Risiken 

gleichmäßig und fair aufgeteilt werden. 

• Frühzeitige Festlegung von Konfliktlösungsmodellen  

Auch in partnerschaftlichen Modellen kann es zu Konfliktsituation 

kommen. Eine frühzeitige Einführung eines Konfliktlösungsablaufs 

ist anzudenken. 

• Gemeinsames Projektcontrolling 

Durch ein gemeinsames Projektcontrolling wird ein gegenseitiges 

Vertrauen aufgebaut.  

• Kostentransparenz 

Um eine Win-Win-Situation im Bereich der Kosten zu schaffen, ist 

es unabdingbar, eine transparente Vorgehensweise in der Abrech-

nung des AN sowie in alle projektrelevanten Unterlagen des Bau-

herrn zu gewährleisten. Eine Deckelung der Kosten durch den AN 

sowie eine Aufteilung von Einsparungen an den AN und den AG 

schaffen eine Win-Win-Situation aller Partner. 

 
30 Vgl.: ANDRIEU, L.: Vergaberechtliche Umsetzung von Mehrparteienveträge in Österreich. In: 11.Grazer Baubetriebs- & 

Baurechtsseminar - Wa(h)re Kooperation im Bauvertrag - Notwendigkeit oder Notwendiges Übel. S. 14 

31 Vgl.: EHMANN, D.; HABENBACHER, M.: Partnerschaftliche Abwicklung von Bauprojekten. In: Seminarreihe - 
Bauunternehmensführung 2018. S. 177 

32 Vgl.: ARBEITSKREIS "PARTNERSCHAFTSMODELLE IN DER BAUWIRTSCHAFT" IM HAUPTVERBAND DER 
DEUTSCHEN BAUINDUSTRIE E.V.: Partnering bei Bauprojekten. S. 4 
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Nachfolgend sollen einige typische Abwicklungsmodelle aufgelistet werden: 

• Guaranteed Maximum Price 

• Construction Management 

• Alliancing 

• New Engineering Contract 

• Hybride Modelle 

2.3.1.1 Ablauf der Partnerschaftsmodelle 

Partnerschaftsmodelle können grundsätzlich in zwei Phasen unterteilt wer-

den. In der bauvorbereitenden Phase wird, in Kooperation mit dem ausfüh-

renden Bauunternehmen im Planungsprozess ein aufgeschlüsselter Ange-

botspreis sowie detaillierte Terminpläne für die Bauleistung erstellt. Am 

Ende der bauvorbereitenden Phase besteht für beide Vertragsbeteiligten 

die Möglichkeit aus dem Vertrag auszusteigen. Wird eine Einigung zur 

preislichen und terminlichen Bewertung der Entwurfsphase erzielt, tritt mit-

tels eines Bauvertrags die zweite Phase, die Bauphase in Kraft. Im Bauver-

trag sind die grundsätzlichen partnerschaftlichen Elemente berücksichtigt 

und geregelt.33 

Abbildung 2-4 beschreibt einen möglichen partnerschaftlichen Projektab-

lauf. Dabei gibt es für beide Parteien die Möglichkeit, bei keiner Einigung 

das Vertragsverhältnis aufzulösen. Der Bauherr ist bei fehlender Überein-

kunft nicht an den Bauunternehmer der ersten Vertragsphase gebunden.34 

 

 
33 Vgl.: ARBEITSKREIS "PARTNERSCHAFTSMODELLE IN DER BAUWIRTSCHAFT" IM HAUPTVERBAND DER 

DEUTSCHEN BAUINDUSTRIE E.V.: Partnering bei Bauprojekten. S. 6 

34 Vgl.: ARBEITSKREIS "PARTNERSCHAFTSMODELLE IN DER BAUWIRTSCHAFT" IM HAUPTVERBAND DER 
DEUTSCHEN BAUINDUSTRIE E.V.: Partnering bei Bauprojekten. S. 9 
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Abbildung 2-4: Partnerschaftlicher Projektablauf inkl. Exit-Möglichkeit35 

Für das gegenständliche Projekt ist eine partnerschaftliche Abwicklung des 

Projektes zu empfehlen. Projektbezogene Partnerschaftsmodelle schließen 

den Wettbewerb zwischen mehreren Bietern nicht aus. Der Wettbewerb 

wird von einem zunächst preisbestimmenden zu einem kompetenzbestim-

menden gewandelt.36  

2.4 Wirtschaftsmediation 

Konflikte sind Bestandteil der Arbeitsrealität und werden auch oft einver-

nehmlich gelöst. Es kann jedoch vorkommen, dass der Zeitpunkt für eine 

kooperative Konfliktlösung übersehen wird und der Konflikt zur Eskalation 

kommt. Hier werden oft gängige Konfliktlösungsstrategien, wie die Strategie 

der Vermeidung, die Konfliktbearbeitung mittels Durchsetzung mit einem 

Gewinner-Verlierer-Ausgang oder der dritten Strategie, einem Kompromiss, 

in dem die Parteien mehr erhalten, als sie verlieren würden, angewandt. Die 

Mediation geht hier einen anderen Weg.37  

 
35 Vgl.: ARBEITSKREIS "PARTNERSCHAFTSMODELLE IN DER BAUWIRTSCHAFT" IM HAUPTVERBAND DER 

DEUTSCHEN BAUINDUSTRIE E.V.: Partnering bei Bauprojekten. S. 9 

36 Vgl.: ARBEITSKREIS "PARTNERSCHAFTSMODELLE IN DER BAUWIRTSCHAFT" IM HAUPTVERBAND DER 
DEUTSCHEN BAUINDUSTRIE E.V.: Partnering bei Bauprojekten. S. 9 

37 Vgl.: KOSCHANY-ROHBECK, M.: Praxishandbuch Wirtschaftsmediation. S. 1 
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Das Wort Mediation bedeutet übersetzt „Vermittlung“.38  

Der Leitgedanke der Wirtschaftsmediation ist es, eine nachhaltige Lösung 

zu einem Konflikt zu finden. Die Ziele der Mediation werden je nach Wün-

schen der Mediationsteilnehmer im Vorfeld vom Mediator zusammenge-

stellt.  

Einer funktionierenden Mediation liegen fünf Grundprinzipien zu Grunde:39 

• Vertraulichkeit zwischen den Teilnehmern 

• Allparteilichkeit des neutralen Mediators 

• vollständige Informiertheit der Beteiligten über relevante Sachver-

halte 

• Freiwilligkeit der Teilnahme 

• Eigenverantwortung der Konfliktparteien 

Diese fünf Grundsätze spiegeln sich auch in der Planung der unterschiedli-

chen Mediationsgestaltungsformen wider. 

2.4.1 Grundsätze der Wirtschaftsmediation 

• Grundsatz der Vertraulichkeit 

Die Inhalte des Mediationsverfahrens sind streng vertraulich zu be-

handeln.40  

Dieser Grundsatz besagt, dass der Mediator und alle anderen Be-

teiligten, die an der Mediation teilnehmen, die Pflicht zur Vertraulich-

keit bzw. Zeugnisverweigerung über alle erhaltenen Informationen 

haben. Der Erfolg einer Mediation hängt im grundlegenden davon 

ab, ob die Konfliktbeteiligten Vertrauen aufbauen können. Für eine 

offene Kommunikation ist dies die Grundlage, um über gemeinsame 

Interessen diskutieren zu können. Ohne eine Verschwiegenheits-

pflicht müsste die andere Partei Sorge haben, dass Besprochenes 

durch die andere Partei zum falschen Zweck eingesetzt werden 

kann. Der Mediator hat die Pflicht, den Medianten über seine eigene 

Verschwiegenheitspflicht zu informieren.41 

  

 
38 Vgl.: PROKSCH, S.: Mediation - Die Kunst der professionellen Konfliktlösung. S. 2 

39 Vgl.: KOSCHANY-ROHBECK, M.: Praxishandbuch Wirtschaftsmediation. S. 1 

40 Vgl.: PROKSCH, S.: Mediation - Die Kunst der professionellen Konfliktlösung. S. 2 

41 Vgl.: KOSCHANY-ROHBECK, M.: Praxishandbuch Wirtschaftsmediation. S. 7 ff 
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• Grundsatz der Neutralität des Mediators 

Der Grundsatz der Neutralität besagt, dass der Mediator alle Kon-

fliktparteien gleichbehandeln und eine indifferente Haltung gegen-

über den Parteieninteressen haben muss.42  

Der Mediator soll nicht distanziert neutral, sondern bestrebt sein, 

alle Parteien gleichermaßen zu verstehen. Ebenso wird eine sub-

jektive Sichtweise des Mediators erwartet.43  

Erfüllt der Mediator eine der folgenden Kriterien, so ist er vom Me-

diationsprozess auszuschließen:44 

o Verwandtschaft zwischen Mediator und einer Partei 

o Persönliche Beziehung zu einer der Parteien 

o Eigenes Interesse am Ausgang des Verfahrens 

o Interessensvertretung in einer Konfliktsache 

o Bereits öffentlich vertretende Meinung zu einem konfliktre-

levanten Themenbereich 

Die Neutralität kann auch durch eine Partei gestört werden, sollte 

sie im Verfahren gelogen und so die Einstellung des Mediators zur 

Partei beeinflusst haben.45 

• Grundsatz der Informiertheit 

Der Grundsatz der Informiertheit besagt, dass alle Parteien über die 

entscheidungsrelevanten Sachverhalte informiert sein müssen, um 

eine Identifikation mit dem zukünftigen Ergebnis gewährleisten zu 

können. Der Grundsatz beinhaltet die Weitergabe aller relevanten 

Informationen an und durch die Medianden. Dabei hat der Mediator 

für den Informationsfluss zu sorgen.46 

• Grundsatz der Freiwilligkeit 

Der Grundsatz der Freiwilligkeit besagt, dass alle Konfliktparteien 

und Medianden sich frei dazu entscheiden müssen, an dem Verfah-

ren teilzunehmen. Es darf zu keiner zwanghaften Verpflichtung 

kommen. Ein wichtiger Grundsatz der Freiwilligkeit ist es, dass die 

Konfliktparteien jederzeit die Möglichkeit besitzen, die Mediation zu 

beenden.47  

  

 
42 Vgl.: KOSCHANY-ROHBECK, M.: Praxishandbuch Wirtschaftsmediation. S. 9 

43 Vgl.: PROKSCH, S.: Mediation - Die Kunst der professionellen Konfliktlösung. S. 2 

44 Vgl.: PROKSCH, S.: Mediation - Die Kunst der professionellen Konfliktlösung. S. 9 

45 Vgl.: KOSCHANY-ROHBECK, M.: Praxishandbuch Wirtschaftsmediation. S. 9 

46 Vgl.: KOSCHANY-ROHBECK, M.: Praxishandbuch Wirtschaftsmediation. S. 10 

47 Vgl.: PROKSCH, S.: Mediation - Die Kunst der professionellen Konfliktlösung. S. 11 
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• Grundsatz der Eigenverantwortlichkeit 

Dieser Grundsatz setzt drauf, dass die Betroffenen selbst eine Lö-

sung für das zugrunde liegende Problem erarbeiten und so auch die 

Verantwortung dafür tragen.48  

Der Mediator wirkt hier nur unterstützend durch die Bereitstellung 

von geeigneten Methoden und Techniken. Durch die eigenverant-

wortliche Lösungsfindung können sich die einzelnen Parteien an-

schließend besser mit dem erarbeiteten Ergebnis identifizieren. 

Zum Grundsatz zählt auch, dass die Konfliktparteien persönlich an 

dem Mediationsverfahren teilnehmen und sich nicht durch Dritte er-

setzen lassen.49 

2.4.2 Ziele der Wirtschaftsmediation 

Ziel der Wirtschaftsmediation ist es, nicht nur ein einvernehmliches und ei-

genständiges, sondern auch ein nachhaltiges Ergebnis des Konfliktes zu 

erzielen. Generell werden die Ziele des Verfahrens jedoch nach den Wün-

schen der an der Mediation teilnehmenden Parteien orientiert.50 

2.4.3 Verfahrensablauf und Phasen der Mediation 

Die Mediation verfolgt einen klaren Verfahrensablauf, welcher als nützliches 

Gerüst für die Konfliktbewältigung hergenommen werden kann. Dabei ist für 

die Mediationsteilnehmer stets sichtbar, wo sie stehen und welche die 

nächsten Schritte sind.51   

 
48 Vgl.: PROKSCH, S.: Mediation - Die Kunst der professionellen Konfliktlösung. S. 2 

49 Vgl.: KOSCHANY-ROHBECK, M.: Praxishandbuch Wirtschaftsmediation. S. 12 

50 Vgl.: KOSCHANY-ROHBECK, M.: Praxishandbuch Wirtschaftsmediation. S. 6 

51 Vgl.: KOSCHANY-ROHBECK, M.: Praxishandbuch Wirtschaftsmediation. S. 7 
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Abbildung 2-5 zeigt ein Phasenmodell der Mediation.  

 

Abbildung 2-5: Phasen der Mediation52 

• Phase 1: Vorbereitung und Mediationsvertrag 

Phase 1 der Mediation stellt den Aufbau eines kooperativen Kom-

munikationsprozesses dar. In ihr sollen die Prinzipien der Mediation, 

die Regeln des Miteinander53 und ein Mediationsvertrag mit dem 

Einverständnis der Konfliktbeteiligten erläutert und festgelegt wer-

den. Ebenso ist eine Lösungsfindung durch das Mediationsteam zu 

verabschieden.54 

  

 
52 Vgl.: PISTECKY, W.: Wirtschaftsmediation - Skriptum. S. 15ff 

53 Vgl.: https://www.streitvermittler-mediator.de/mediation/mediationsphasen.html. Datum des Zugriffs: 25.09.2020 

54 Vgl.: PISTECKY, W.: Wirtschaftsmediation - Skriptum. S. 16 
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• Phase 2: Themen- und Informationssammlung 

In Phase 2 werden all jene Themen gesammelt, die im Laufe der 

Mediation behandelt werden sollen.55  

Dies erfolgt durch Vorbringen der Sichtweisen zu den jeweiligen 

Konflikten.56  

Die Zusammenstellung soll allen Beteiligten einen Überblick über 

die inhaltlichen Diskussionspunkte geben.57 

• Phase 3: Interessensklärung 

Phase 3 stellt die Anforderung an alle Personen, die an der Media-

tion teilnehmen, die Interessen58, Motive, Emotionen und Bedürf-

nisse, welche sich stets hinter Positionen zu Themen verbergen, für 

sich zu erkennen und den anderen Teilnehmern zu offenbaren.59  

Dies soll ermöglichen, die einzelnen Parteien besser zu verste-

hen.60 

• Phase 4: Kreative Ideensuche 

Bei der kreativen Ideensuche werden verschiede Kreativitätstechni-

ken angewandt, die darauf aus sind, die Teilnehmer der Mediation 

aus gewohnten Denkmustern zu lösen und neue Optionen entste-

hen zu lassen, die für das zu lösende Problem hilfreich sein könn-

ten. Die einzelnen Ideen dürfen zu dieser Mediationsphase nicht be-

wertet werden.61 

• Phase 5: Bewertung und Auswahl von Optionen 

In Phase 5 erfolgt die Bewertung und Auswahl von erarbeiteten Op-

tionen aus Phase 4. Dies erfolgt auf Basis der jeweiligen Interessen 

und Bedürfnisse. 62  

Am Ende sollen realisierbare Vorschläge entstehen, die allen An-

sprüchen und Interessen gerecht werden.63 

  

 
55 Vgl.: PISTECKY, W.: Wirtschaftsmediation - Skriptum. S. 17 

56 Vgl.: https://www.streitvermittler-mediator.de/mediation/mediationsphasen.html. Datum des Zugriffs: 25.09.2020 

57 Vgl.: PISTECKY, W.: Wirtschaftsmediation - Skriptum. S. 17 

58 Vgl.: PISTECKY, W.: Wirtschaftsmediation - Skriptum. S. 17 

59 Vgl.: https://www.streitvermittler-mediator.de/mediation/mediationsphasen.html. Datum des Zugriffs: 25.09.2020 

60 Vgl.: PISTECKY, W.: Wirtschaftsmediation - Skriptum. S. 17 

61 Vgl.: PISTECKY, W.: Wirtschaftsmediation - Skriptum. S. 18 

62 Vgl.: PISTECKY, W.: Wirtschaftsmediation - Skriptum. S. 18 

63 Vgl.: https://www.streitvermittler-mediator.de/mediation/mediationsphasen.html. Datum des Zugriffs: 25.09.2020 
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• Phase 6: Mediationsvereinbarung und Umsetzung 

Am Ende einer Mediation steht die Mediationsvereinbarung, in der 

alle Beteiligten, meist schriftlich, bekanntgeben, wie die erarbeiteten 

Lösungen umgesetzt werden sollen. Dabei soll auch ein angemes-

sener gemeinsamer Abschluss gefunden werden.64 

 

Abbildung 2-6: Phasen der Mediation „Sinnbild“65 

2.4.4 Anwendungsfelder der Mediation 

Die Mediation kann in verschiedenen Bereichen eingesetzt werden. In den 

meisten Fällen dient sie zur Bewältigung von Konfliktfällen, in denen die 

Parteien nicht mehr in der Lage sind, selbstständig eine Lösung zu finden, 

jedoch grundsätzlich an einer positiven Beziehung interessiert sind. Dar-

über hinaus kann die Mediation auch als Begleitung von Planungsprozes-

sen wie der Projektentwicklung eingesetzt werden.66  

Mögliche Anwendungsfelder können sein:67 

• Mediation im Erbrecht 

• Mediation in Schulen 

• Mediation im privaten Baurecht 

• Mediation in Verwaltung, Planung und Politik 

• Mediation im öffentlichen Bereich 

• Mediation im Verwaltungsrecht 

• Mediation im Gesundheitswesen 

• Mediation im Strafrecht / Baurecht 

Für die Bearbeitung dieser Masterarbeit ist vor allem die Mediation im öf-

fentlichen Bereich von Interesse. Hier zeigt sich, dass bei Planungsverfah-

ren, wie. z.B. bei Straßenbauprojekten, Bau von Windkraftanlagen oder 

 
64 Vgl.: PISTECKY, W.: Wirtschaftsmediation - Skriptum. S. 18 

65 https://www.streitvermittler-mediator.de/mediation/mediationsphasen.html. Datum des Zugriffs: 25.09.2020 

66 Vgl.: KOSCHANY-ROHBECK, M.: Praxishandbuch Wirtschaftsmediation. S. 31ff 

67 Vgl.: KOSCHANY-ROHBECK, M.: Praxishandbuch Wirtschaftsmediation. S. 31ff 
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Flughäfen, eine begleitende Mediation die, die Planungsverantwortlichen 

und verschiedenste Interessensgruppen mediiert, Konflikte frühzeitigt auf-

zeigt und diese dadurch vermieden werden können.68 

2.4.5 Gesprächsführung und Kommunikationstechniken 

Bei Konflikten sind meist die Gesprächsführung bzw. Gesprächskultur mas-

siv gestört. Dabei ist festzustellen, dass die verbale Kommunikation zwi-

schen den Parteien im Laufe des Konfliktes abnimmt und die nonverbale 

zunimmt. Dadurch kann es vermehrt zu Fehlinterpretationen und Missver-

ständnissen kommen. Daher ist es Ziel einer Mediation bzw. eines Media-

tors eine konstruktive Gesprächsbasis aufzubauen.69  

Es gilt dabei von allen Seiten gewisse Gesprächs- und Kommunikations-

techniken zu verstehen und anzuwenden zu können, um den Umgang mit-

einander auf einer konstruktiven Ebene zu halten.70  

Die Kommunikation wird grundsätzlich in zwei Ebenen unterteilt. Zum einen 

steht das gesprochene Wort, die verbale Kommunikation, welche den Inhalt 

einer Nachricht vermitteln soll. Zum anderen die nonverbale Kommunika-

tion, die Körpersprache, in der auf Beziehungsebene Informationen über-

mittelt werden.71  

Watzlawick verfasste das metakommunikative Axiom: „Man kann nicht nicht 

kommunizieren“.72  

Es wird demnach also immer kommuniziert, 70 - 80 % über Körpersprache. 

Folgende wichtige Grundsätze einer guten und konfliktfreien Kommunika-

tion sind von einem Mediator in einer Mediation anzuwenden.73 

• Aktives Zuhören 

Aktives Zuhören bedeutet, sämtliche Informationen, die das Ge-

genüber vermitteln will, aufzunehmen. Dabei soll nicht nur die 

sprachliche, sondern auch die nicht-sprachliche Botschaft aufge-

nommen werden.74  

• Paraphrasieren 

Beim Paraphrasieren wird das Gehörte in eigenen Worten wieder-

gegeben. Dies soll dazu dienen, die Kernaussage und Bedürfnisse 

 
68 Vgl.: KOSCHANY-ROHBECK, M.: Praxishandbuch Wirtschaftsmediation. S. 31ff 

69 Vgl.: KOSCHANY-ROHBECK, M.: Praxishandbuch Wirtschaftsmediation. S. 87 

70 Vgl.: PROKSCH, S.: Mediation - Die Kunst der professionellen Konfliktlösung. S. 22 

71 Vgl.: KOSCHANY-ROHBECK, M.: Praxishandbuch Wirtschaftsmediation. S. 88 

72 WATZLAWICK, P.: Man kann nicht nicht kommunizieren. S. 15 

73 Vgl.: KOSCHANY-ROHBECK, M.: Praxishandbuch Wirtschaftsmediation. S. 88 

74 Vgl.: PROKSCH, S.: Mediation - Die Kunst der professionellen Konfliktlösung. S. 23 
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der Aussage zu filtern und dabei helfen, sich selbst besser zu ver-

stehen und der Konfliktpartei die Anliegen des Gegenüber näher 

zu bringen. Wichtig beim Paraphrasieren ist, nicht nur die Sachbot-

schaft zu eruieren, sondern das, was die Konfliktpartei wirklich aus-

drücken will.75 

• Ich-Botschaften 

Durch die Anwendung der Ich-Botschaft wird verhindert, dass sich 

andere Parteien angegriffen fühlen und die Anliegen der eigenen 

Person übermittelt werden. Statt sich über andere Personen zu be-

schweren, werden die eigenen Wahrnehmungen des Sprechers 

übermittelt.76 

• Meta-Dialog 

Der Metadialog hebt das Gespräch auf eine andere abstrakte hö-

here Ebene. Dies soll ermöglichen, abstrakte Probleme bzw. Dis-

kussionsthemen sachlich und neutral zu bewerten. Im weiteren 

Schritt wird versucht, die Lösungsansätze aus der abstrakten 

Ebene auf das ursprüngliche Thema anzuwenden.77 

• Perspektivenwechsel 

Der Perspektivenwechsel bzw. die Sicht des Problems des Gegen-

übers soll ein wechselseitiges Verständnis der Parteien fördern und 

eine emotionale Verbindung herstellen.78 

2.4.6 Mediation in Bürgerbeteiligungsprozessen 

Es ist mittlerweile auch in politischen Kreisen bekannt, dass eine Verwirkli-

chung eines Projektes nicht ohne das Miteinbeziehen der Bürger funktio-

niert und dies nicht über bereits fertig gestellte und politisch beschlossene 

Planung erfolgen kann. Die Mitwirkungsmöglichkeit der Bürger bei Ent-

scheidungsfindungen ist für einen erfolgreichen Bürgerbeteiligungsprozess 

unabdingbar. Mit einem Dialogprozess wird darauf gesetzt, den Weg zum 

Ziel gemeinsam zu beschreiten und nicht nur das Ziel selbst zu präsentieren 

bzw. zu übermitteln.79 

Eine Bürgerbeteiligung bedeutet, Betroffenen die Möglichkeit zu geben, 

Beiträge und vor allem das Wissen, um die betroffenen Örtlichkeiten in den 

Prozess einzubinden. Die Formulierung der bürgerbeteiligungsprozessrele-

vanten Ziele bildet dabei eine gute Basis.80  

 
75 Vgl.: PROKSCH, S.: Mediation - Die Kunst der professionellen Konfliktlösung. S. 23 

76 Vgl.: PROKSCH, S.: Mediation - Die Kunst der professionellen Konfliktlösung. S. 23 

77 Vgl.: PROKSCH, S.: Mediation - Die Kunst der professionellen Konfliktlösung. S. 24 

78 Vgl.: PROKSCH, S.: Mediation - Die Kunst der professionellen Konfliktlösung. S. 24 

79 Vgl.: HAMMACHER, P.; ERZIGKEIT, I.; SAGE, S.: So funktioniert Mediation im Planen + Bauen. S. 98ff 

80 Vgl.: HAMMACHER, P.; ERZIGKEIT, I.; SAGE, S.: So funktioniert Mediation im Planen + Bauen. S. 100 
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Folgende Ziele können angestrebt werden:81 

• Meinungsbild einholen 

• Öffentlichkeit informieren 

• Dialog mit Betroffenen führen 

• Ideen sammeln 

• Probleme lösen 

• Konflikt bearbeiten 

• Interessenslagen erkunden 

Ein guter Bürgerbeteiligungsprozess kann nur dann stattfinden, wenn in der 

Entscheidungsfindung noch genügend Raum für Ideen, Sorgen und Bedürf-

nisse der Bürger besteht.82 

Wichtig bei einem Bürgerbeteiligungsprozess auf mediativer Ebene ist, 

dass die Haltung zur Partizipation aller Beteiligten, wie Bürger, Politiker, In-

vestoren oder auch Verwaltungsmitarbeiter gleich ist.83  

Folgende wichtige Grundsätze sollten bei Bürgerbeteiligungsprozessen be-

achtet werden:84 

• Dialog auf Augenhöhe 

• Perspektivenwechsel 

• Respektieren und ernst nehmen 

• Haltung ist spürbar und zeigt sich auch in der Wortwahl 

Allen Beteiligten soll klar sein, dass ein Bürgerbeteiligungsprozess zu keiner 

Schwächung des Projektes führt, sondern, dass dadurch wichtige Informa-

tion und Hintergrundwissen für kommende Entscheidungen generiert wer-

den können. Durch die frühzeitige Auseinandersetzung mit allen Mitwirken-

den können künftige gerichtliche Auseinandersetzungen im Zuge der Rea-

lisierung vermieden werden.85 

  

 
81 Vgl.: HAMMACHER, P.; ERZIGKEIT, I.; SAGE, S.: So funktioniert Mediation im Planen + Bauen. S. 100 

82 Vgl.: HAMMACHER, P.; ERZIGKEIT, I.; SAGE, S.: So funktioniert Mediation im Planen + Bauen. S. 100 

83 Vgl.: HAMMACHER, P.; ERZIGKEIT, I.; SAGE, S.: So funktioniert Mediation im Planen + Bauen. S. 105 

84 Vgl.: NANZ, P.; FRITSCHE, M.: Handbuch Bürgerbeteiligung. S. 124ff 

85 Vgl.: HAMMACHER, P.; ERZIGKEIT, I.; SAGE, S.: So funktioniert Mediation im Planen + Bauen. S. 112 
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Für das gegenständliche Projekt galt es, als Projektteam, Grundlagen der 

Mediationstechniken zu kennen und zu verstehen, um mit den einzelnen 

Akteuren dieses Projektes zusammenarbeiten zu können. Die verschiede-

nen Bedürfnisse, Wünsche und Perspektiven der Projektbeteiligten zum 

Projekt, galt es, ernst zu nehmen und neutral zu bewerten. Dabei galt es, 

vor allem im Bürgerbeteiligungsprozess durch aktives Zuhören und durch 

Paraphrasieren des Gesagten einen respektvollen Dialog auf Augenhöhe 

zu entwickeln. 



 Projektspezifische theoretische Grundlagen 

 

11-Jän-2021 26 

3 Projektspezifische theoretische Grundlagen 

In den folgenden Kapiteln werden dem Leser projektspezifische Grundla-

gen im theoretischen Sinn vorgestellt und erläutert. Dadurch sollen die im 

Praxisteil durchgeführten Schritte theoretisch nachvollziehbar aufbereitet 

werden. 

3.1 Nutzerbedarfsanalyse und Bürgerbeteiligung 

Der Anstoß für die Entwicklung eines Projektes ergibt sich aus einem Bedarf 

zur Verwendung eines Grundstückes bzw. Kapitals oder durch eine unbe-

friedigende Situation, welche durch die Umsetzung eines Projektes befrie-

digt werden soll.86  

Bei Bauprojekten jeglicher Größe sind seit jeher Anrainer ein nicht zu unter-

schätzender Faktor bei der Realisierung. Einerseits wird dies durch gesetz-

liche Rahmenbedingungen, andererseits durch eine gewisse Entwicklung 

der Verwaltungshoheit, die Bürger in Bürgerbeteiligungsprozessen einzu-

binden und somit die Akzeptanz zu erhöhen, erzielt. Durch die Einbindung 

sind Projektwerber oft mit Widerständen durch Anrainer konfrontiert.87  

Es gilt in der Nutzerbedarfsanalyse Ziele zu klären, warum gebaut werden 

soll bzw. wie der tatsächliche Bedarf aussieht.88 

Eine Vorlage zur möglichen Herangehensweise zur Klärung des Nutzerbe-

darfs gibt die DIN18205. 

3.1.1 Bedarfsplanung im Bauwesen nach DIN 18205 

Die Nutzerbedarfsanalyse nach DIN 18205 „Bedarfsplanung im Bauwesen“ 

beschreibt die Struktur, Inhalte, Vorgehensweise, Dokumentation und Kom-

munikation der Bedarfsplanung.89  

Der Prozess der Bedarfsplanung besteht aus vier Teilabschnitten und dient 

der Ermittlung der projektspezifischen Inhalte. Zwei weitere Projektschritte 

untersuchen zum einen die Varianten zur Bedarfsdeckung nach Bedarfs-

planung, zum anderen werden die Aktivitäten in den weiteren Phasen des 

Lebenszyklus ganzheitlich betrachtet. 90  

  

 
86 Vgl.: ACHATZI, H.-P.; SCHNEIDER, W.; VOLKMANN, W.: Bedarfsplanung in der Projektentwicklung. S. 2 

87 Vgl.: PISTECKY, W.: Konstruktive Gestaltung von Anrainer-Dialogen in Bauprojekten. In: WINGbusiness, 04/2017. S. 44 

88 Vgl.: ACHATZI, H.-P.; SCHNEIDER, W.; VOLKMANN, W.: Bedarfsplanung in der Projektentwicklung. S. 9 

89 Vgl.: DIN DEUTSCHES INSTITUT FÜR NORMUNG E.V.: DIN 18205 - Bedarfsplanung im Bauwesen. S. 5 

90 Vgl.: DIN DEUTSCHES INSTITUT FÜR NORMUNG E.V.: DIN 18205 - Bedarfsplanung im Bauwesen. S. 7 
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Abbildung 3-1 stellt die Prozessschritte der Bedarfsplanung dar. 

 

Abbildung 3-1: Prozessschritte der Bedarfsplanung91 

Die Schritte sind idealtypisch und inhaltlich logisch aufeinander aufgebaut.92 

Achatzi, Schneider und Volkmann93 beschreiben, dass eine detaillierte und 

umfassende Abhandlung der einzelnen Prozessschritte nacheinander einer 

wirtschaftlichen Projektentwicklung nicht gerecht wird. Daher fassen sie 

Schritte der DIN 18205 zusammen und teilen diese in Projektphasen, wie 

in Abbildung 3-2 ersichtlich, ein. 

 

Abbildung 3-2: Phasen und Schritte der Bedarfsplanung94 

Es ist ersichtlich, dass es zunächst in Phase 1 der Bedarfsplanung darum 

geht, die Grundlagen eines Projektes wie den Projektkontext sowie die 

grundlegenden Projektziele zu definieren. Im Weiteren gilt es, erfasste 

Grundlagen zu einem Grobprogramm zusammenzufassen sowie ein Stra-

tegiekonzept zu erstellen. Die Erstellung eines Feinprogrammes ist als lau-

fender Prozess zu verstehen, welcher ab Phase 2 erfolgt. Im Gebäudele-

benszyklus stellt die Bedarfsplanung die Definitionsphase und die Konzept- 

bzw. Entwurfsentwicklung dar.95 

Für das gegenständliche Projekt stellen die Prozessphasen der Bedarfspla-

nung die Grundlage zur Ermittlung der projektrelevanten Rahmenbedingun-

gen sowie der weiteren Vorgehensweise dar. Im Zuge von Gesprächen 

bzw. Interviews mit den Vertretern der Gemeinde Feistritztal soll der Pro-

jektkontext sowie die Projektziele grob definiert und im Weiteren die Pro-

 
91 Vgl.: DIN DEUTSCHES INSTITUT FÜR NORMUNG E.V.: DIN 18205 - Bedarfsplanung im Bauwesen. S. 5 

92 Vgl.: ACHATZI, H.-P.; SCHNEIDER, W.; VOLKMANN, W.: Bedarfsplanung in der Projektentwicklung. S. 13 

93 Vgl.: ACHATZI, H.-P.; SCHNEIDER, W.; VOLKMANN, W.: Bedarfsplanung in der Projektentwicklung. S. 14 

94 Vgl.: ACHATZI, H.-P.; SCHNEIDER, W.; VOLKMANN, W.: Bedarfsplanung in der Projektentwicklung. S. 14 

95 Vgl.: ACHATZI, H.-P.; SCHNEIDER, W.; VOLKMANN, W.: Bedarfsplanung in der Projektentwicklung. S. 14ff 
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jektziele im Bürgerbeteiligungsprozess ausgearbeitet und klar definiert wer-

den. Die ermittelten Informationen sollen dabei erfasst und ausgewertet 

werden und die weiteren Prozessphasen eingepflegt werden. 

3.1.2 Bürgerbeteiligungsprozess 

Unter einem Bürgerbeteiligungsverfahren werden kommunikative Prozesse 

gemeint, in denen Personen in politische Entscheidungsprozesse einge-

bunden werden.96  

In der Politik wird der Weg über eine repräsentative Entscheidungsfindung 

jener direktdemokratischen Bürgerbeteiligung meist bevorzugt. Dies geht 

darauf zurück, dass in Referenden zu sehr die individuellen Interessen, an-

statt z.B. das regionale Entwicklungsziel verfolgt werden. Jedoch hat es sich 

gezeigt, dass das Vertrauen in politische Repräsentanten zunehmend ab-

nimmt.97  

Bürgerbeteiligung gewinnt in der kommunalen Entwicklung immer mehr an 

Bedeutung. Es wird vermehrt versucht, in Abstimmung und Zusammenar-

beit mit den Bürgern und Akteuren aus der Privatwirtschaft und Institutionen 

die kommunale Intelligenz und das lokale Potential zu aktivieren und nach-

haltige und allgemein anerkannte Zukunftsmaßnahmen zu entwickeln.98 

Auch die Vertreter der Gemeinde Feistritztal wollen dem „Trend“ der Einbin-

dung und Zusammenarbeit mit den Bürgern in die Projektentwicklung fol-

gen. Dementsprechend soll die Entwicklung des gegenständlichen Projek-

tes unter Einbindung der Bürger erfolgen. Es soll dabei vor allem die Ak-

zeptanz der Bürger mit dem Projekt und dem möglichen Ergebnis erhöht 

werden. Ebenso soll das Wissen der Anrainer um die örtlichen Gegeben-

heiten, sowie um Rahmenbedingungen in die Projektentwicklung miteinflie-

ßen. 

Die Zusammenarbeit von öffentlichen Vertretern und betroffenen Interes-

sensgruppen führt zu einer Entlastung des Erwartungsdrucks der Bürger 

und deren Interessen. Folgende Abbildung 3-3 zeigt eine Übersicht über 

sieben unterschiedliche Partizipationsverständnisse und gibt Auskunft auf 

die Frage, welchen Zweck die Beteiligung von Bürgern am Prozess erfüllen 

kann.99 

 
96 Vgl.: PAUST, A.: Grundlagen der Bürgerbeteiligung - Materialsammlung für die Allianz Vielfältige DemokratieS. 4 

97 Vgl.: RITZI, C.; KAßNER, J.: Evaluationsleitfaden für Beteiligungsverfahren. vhw-Schriftenreihe. S. 11 

98 Vgl.: https://stadtentwicklung.leibnitz.at. Datum des Zugriffs: 22.10.2020 

99 Vgl.: KLÖTI, T.; DRILLING, M.: Warum eigentlich Partizipation. Forschungsbericht. S. 4 



 Projektspezifische theoretische Grundlagen 

 

11-Jän-2021 29 

 

Abbildung 3-3: Partizipation durch den Bürgerbeteiligungsprozess100 

Das dialogische Beteiligungsverfahren beschreibt einen Mittelweg zwi-

schen repräsentativer Entscheidungsfindung durch die Politik und direktde-

mokratischer Verfahren. Dabei sollen sowohl die Beeinflussung politischer 

Prozesse durch die Bürger, als auch die Qualität der Ergebnisse verbessert 

werden.101  

Ziel des Dialogverfahrens ist es nicht, Argumente zu finden, die gegen das 

geplante Projekt sprechen, sondern die Bedürfnisse und Interessen der An-

rainer zu eruieren und somit Kriterien für das Projekt zu generieren. Es sol-

len die vielfältigen Meinungen und Positionen und Sichtweisen mit Hilfe von 

mediativen Instrumenten so zusammengefasst werden, dass die Betroffe-

nen eine klare Vorstellung erhalten, was mit den Ergebnissen passiert und 

wie sich ihre Wünsche und Anregungen in der Planung wiederfinden wer-

 
100 Vgl.: KLÖTI, T.; DRILLING, M.: Warum eigentlich Partizipation. Forschungsbericht. S. 4 

101 Vgl.: RITZI, C.; KAßNER, J.: Evaluationsleitfaden für Beteiligungsverfahren. vhw-Schriftenreihe. S. 11 
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den. Eine interessensorientierte Vorgangsweise führt zu einem tieferen Ver-

ständnis bei den betroffenen Bürgern, da sie erkennen, dass sich die Pla-

nung mit ihren Beiträgen auseinandersetzt.102 

Folgende Punkte können als Ziele des Dialogverfahrens verstanden wer-

den:103 

• Verbesserung von Inklusion und Repräsentation 

o Verbesserung durch Schaffung einer Plattform für diejeni-

gen, die am Prozess teilnehmen wollen. 

o Verbesserung durch Berücksichtigung von jenen, die nur 

wenig Zeit oder Mobilitätsprobleme mitbringen oder sich po-

litisch nicht aktiv einbringen wollen bzw. können. 

o Verbesserung durch spezielle Ansprachen, Gesprächsfor-

men und -formaten. 

• Prozessqualität und beratender Austausch 

o Überprüfung des „zwanglosen Zwangs des besseren Argu-

ments“. 

o Gelungene Beratung und Verbesserung der Ergebnisaner-

kennung. 

o Mittels Gemeinwohlorientierung, genügend Zeit und Infor-

mation, Transparenz, gleiche Einflussmöglichkeiten. 

o Gewährleistung durch geschulte Mediatoren. 

• Qualität der Ergebnisse des Gesamtprozesses 

o Aktive Miteinbeziehung der Ergebnisse durch die politi-

schen Vertreter. 

o Begründungsverpflichtung bei Abweichung. 

o Mittels transparenter Strukturen und Mitspracherecht der 

Bürger bei der Themenwahl und der Ergebnisformulierung. 

• Stärkung der politischen Kultur 

o Wiederbelebung des politischen Interesses durch die Erhö-

hung der Kompetenz- und Einflussstärkung der Bürger. 

o Überwindung der repräsentativen Krise der Demokratie. 

o Durch die Zufriedenheit und Akzeptanz der involvierten Ak-

teure mit dem Verfahren soll die politische Entscheidung ge-

stärkt werden.  

 
102 Vgl.: PISTECKY, W.: Konstruktive Gestaltung von Anrainer-Dialogen in Bauprojekten. In: WINGbusiness, 04/2017. S. 44 

103 Vgl.: RITZI, C.; KAßNER, J.: Evaluationsleitfaden für Beteiligungsverfahren. vhw-Schriftenreihe. S. 14 



 Projektspezifische theoretische Grundlagen 

 

11-Jän-2021 31 

Für das gegenständliche Projekt in St. Johann bei Herberstein wird durch 

die politischen Vertreter der Gemeinde Feistritztal eine Miteinbeziehung der 

Bürger von St. Johann bei Herberstein gewünscht. Durch den Dialog und 

die Zusammenarbeit der Bürger, den Vertretern der Gemeinde sowie dem 

Autor dieser Arbeit soll im gegenständlichen Projekt zu einem tieferen Ver-

ständnis bei den betroffenen Bürgern führen. Im konkreten Fall soll durch 

den Beteiligungsprozess politische Entscheidungen und jene des Projekt-

teams durch die Schaffung einer Plattform für diejenigen, die am Prozess 

teilnehmen wollen, legitimiert werden. Ebenfalls können durch den Prozess 

Bedürfnisse, Wünsche und Problemstellungen öffentlich diskutiert und so-

mit eine transparente Struktur der Lösungsfindung geschaffen werden. 

Durch das Fachwissen des Projektteams sowie das Wissen der Bürger um 

lokale Gegebenheiten soll die Qualität der Ergebnisse des Gesamtprozes-

ses optimiert werden. Für den öffentlichen AG soll durch den Beteiligungs-

prozess das politische Interesse durch die Erhöhung der Kompetenz und 

Einflussstärkung der Bürger gesteigert werden.  
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3.2 Kosten- / Preisermittlung 

Für das Verständnis der Kosten des Auftraggebers ist es essenziell zu ver-

stehen, wie sich die Kosten und dementsprechend die Preise des Auftrag-

nehmers zusammensetzen. 

Die Definition für den Begriff Kosten findet sich in der DIN 276-1 wieder. 

Kosten sind Aufwendungen Güter, Leistungen, Steuern und Abgaben, die 

für die Vorbereitung, Planung und Ausführung von Bauprojekten erforder-

lich sind.104 

In Tabelle 3-1 wird der Unterschied zwischen Kosten und Preisen darge-

stellt. 

+ Kosten  

+ Geschäftsgemeinkosten 

Kosten, die nicht einzelnen Bauvorhaben 
zugeordnet werden können: z.B. Gehälter 
und Löhne der Zentrale, Mieten Zentrale, 
EDV, etc. 

+ Sonstige Gemeinkosten z.B. Versicherungen 

+ Bauzinsen Kapitalkosten (Vorfinanzierung) 

+ Wagnis 
Unternehmenswagnis, projektspezifische 
Wagnisse 

+ Gewinn Kalkulatorischer Gewinn 

= Preis  

Tabelle 3-1: Unterschied Kosten / Preis105 

Es ist ersichtlich, dass durch die Beaufschlagung des Gesamtzuschlages 

aus Kosten, Preise werden. 

Ein geeignetes Planungssystem bildet die Grundlage für eine systemati-

sche Projektentwicklung und enthält die Bausteine Qualität, Termin und 

Kosten. In Abbildung 3-4 ist ersichtlich, dass die Entwicklung eines Projek-

tes von der Entwicklungsphase bis hin zur Abschlussphase reicht und in die 

Handlungsbereiche Qualität, Kosten und Termine unterteilt werden kann.106  

Die ÖNORM B1801-1 bietet hierzu Grundlagen, ist jedoch vorrangig für den 

Hochbau ausgerichtet. Die Norm beschreibt allerdings, dass zur Erfüllung 

spezifischer Anforderungen z.B. im Verkehrswegebau auch Ergänzungen 

und Anpassungen des Planungs- und Gliederungssystem zulässig sind.107 

 
104 Vgl.: DIN DEUTSCHES INSTITUT FÜR NORMUNG E.V.: DIN 276-1: Kosten im Bauwesen - Teil 1. Norm. S. 4 

105 Vgl.: ÖSTERREICHISCHES NORMUNGSINSTITUT: ÖNORM B 2061 - Preisermittlung für Bauleistungen Verfahrensnorm. 
ÖNORM. S. 12 

106 Vgl.: ÖSTERREICHISCHES NORMUNGSINSTITUT: ÖNORM B 1801-1 - Bauprojekt- und Objektmanagement. ÖNORM. 
S.  5 

107 Vgl.: ÖSTERREICHISCHES NORMUNGSINSTITUT: ÖNORM B 1801-1 - Bauprojekt- und Objektmanagement. ÖNORM. 
S.  3 
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Abbildung 3-4: Planungssystem nach ÖNORM B 1801-1108 

Der Aufbau des praktischen Teils dieser Arbeit in den Kapiteln 4, 5 und 6 

erfolgt in Anlehnung an den, unter Abbildung 3-4 dargestellten Projektpha-

senablauf.  

3.2.1 Kostenermittlung nach SN 506 512 

Die Kostengliederung der ÖNORM B 1801-1 ist für den Hochbau ausgelegt. 

Die Gliederung für den Tiefbau behandelt sie jedoch nicht. Die Schweizer 

Norm für die Baukostenplanung im Tiefbau SN 506 512 bietet hierzu eine 

Gliederung. Vorteil der Schweizer Norm ist, dass die Gliederung mit dem 

Hochbau kombiniert werden kann, da die Indizes der Kostengruppen durch-

gehend sind.109 

Eine Gliederung für den Tiefbau gibt es in den österreichischen und deut-

schen Normen nicht. Für die Gliederung der Kostenschätzung dieser Mas-

terarbeit wird daher auf das schweizer Regulativ zurückgegriffen. Nachfol-

gende Abbildung 3-5 zeigt den Aufbau der Gliederung der Kostenplanung 

der ersten und zweiten Ebene der SN 506 512. 

 
108 ÖSTERREICHISCHES NORMUNGSINSTITUT: ÖNORM B 1801-1 - Bauprojekt- und Objektmanagement. ÖNORM. S. 5 

109 Vgl.: SCHWEIZER NORM: Baukostenplan Tiefbau eBKP-T. Norm. S. 7ff 
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Abbildung 3-5: Gliederung SN 506 512110 

 
110 SCHWEIZER NORM: Baukostenplan Tiefbau eBKP-T. Norm. S. 60 
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Neben der Betrachtung der Errichtungskosten, gilt es die Kosten des ge-

samten Lebenszyklus zu betrachten. Nachfolgendes Kapitel beschreibt die 

Ermittlung der Lebenszykluskosten im theoretischen Sinn. 

3.2.2 Lebenszykluskosten 

Die Betrachtung des gesamten Lebenszyklus ist ganz im Sinne des Gesetz-

gebers. Dabei sind die Auswirkungen der zu bauenden Vorhaben in Bezug 

auf Bau, Betrieb und Instandsetzung bis hin zum Abbruch zu untersuchen. 

Falsche Einsparungen bzw. falsche Optimierungen bezüglich der Anfangs-

investition, können dazu führen, dass hohe Folgeinvestitionen für Betrieb 

und Erhaltung entstehen. Bei öffentlichen Auftraggebern, wie einer Ge-

meinde, kann der hohe Budgetdruck dazu führen, Betrieb und Erhaltung 

unterzuordnen, da diese Kosten und Folgen erst in späteren Legislaturperi-

oden Auswirkungen zeigen.111 

Die Lebenszykluskostenrechnung zielt darauf ab, alle Kosten über die ge-

samte Laufzeit des Projektes zu erfassen. Sie bezieht demnach nicht nur 

die Errichtungskosten, sondern auch die Folgekosten im gesamten Lebens-

zyklus mit ein. Die Forderungen gehen dahin, eine Grundsatzänderung von 

der Betrachtung von Investitionskosten hin zu einer lebenszyklusorientier-

ten Betrachtung von Bauwerken zu schaffen.112 

Das tatsächliche Investitionsvolumen von Straßeninfrastruktur setzt sich 

aus den Bestandteilen Neubau, Betrieb und Erhaltung zusammen. Durch 

die Erkenntnis, dass Investitionen über den gesamten Lebenszyklus eines 

Straßenbauwerks anfallen, ist es möglich, nachhaltige Entscheidungen be-

züglich der Investitionen zu treffen. Falsche Einsparungen bei Anfangsin-

vestitionen können zu einem negativen Kosten-Nutzen-Verhältnis in der 

Trassenwahl führen.113 

Österreichs Straßennetz hat eine Länge von ca. 127.000 km 

(stand 2019)114, wobei ca. 70 % auf Gemeindestraßen entfallen. Damit ge-

ben Gemeinden rund 10 % ihres Budges für Straßenbau, Erhaltung und 

Betrieb aus. 50 % des Investitionsvolumens der Gemeinden wird für den 

Betrieb und betriebliche Instandsetzungen, 40 % für bauliche Erhaltung, so-

wie 10 % für den Neubau von Straßenanlagen ausgegeben.115 

 
111 Vgl.: VCÖ-FORSCHUNGSINSTITUT, WIEN, ÖSTERREICH: Lebenszyklus-Betrachtung von Straßen. In: Gesamtbilanz 

Verkehr - Rohstoffe, Fahrzeuge, Infrastruktur, 1/2011. S. 23 

112 Vgl.: GÖTZE, U.: Kostenrechnung und Kostenmanagement . S. 88 

113 Vgl.: VCÖ-FORSCHUNGSINSTITUT, WIEN, ÖSTERREICH: Lebenszyklus-Betrachtung von Straßen. In: Gesamtbilanz 
Verkehr - Rohstoffe, Fahrzeuge, Infrastruktur, 1/2011. S. 23 

114 Vgl.: https://www.vcoe.at/news/details/zahlen-und-fakten-550. Datum des Zugriffs: 19.12.2020 

115 Vgl.: VCÖ-FORSCHUNGSINSTITUT, WIEN, ÖSTERREICH: Lebenszyklus-Betrachtung von Straßen. In: Gesamtbilanz 
Verkehr - Rohstoffe, Fahrzeuge, Infrastruktur, 1/2011. S. 23 
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Für das gegenständliche Projekt in St. Johann bei Herberstein, bei dem eine 

Gemeindestraße untersucht werden soll, zeigt die zuvor aufgezeigte Statis-

tik, die enorme Wichtigkeit der Betrachtung der Investitionssummen über 

den gesamten Lebenszyklus. 

Richtlinien für die Berechnung der Lebenszykluskosten bietet in Österreich 

die ÖNORM B 1801-4. Dabei werden die Errichtungskosten und die Folge-

kosten, zusammengesetzt aus den Betriebs- und Nutzungskosten sowie die 

Objektbeseitigungs- bzw. Abbruchkosten, betrachtet. 

Generell wird die Lebenszykluskostenberechnung in dieselben Kostengrup-

pen unterteilt, wie in der Berechnung der Errichtungskosten. Die Gliede-

rungstiefe richtet sich nach der konkreten Fragestellung an die Lebenszyk-

lusanalyse. Ziel der Lebenszykluskostenberechnung ist neben der Ermitt-

lung der Gesamtsumme der Kosten auch die Ermittlung der gegliederten 

Kostenaufstellung der Haupt- und Untergruppen. Eine Betrachtung der Le-

benszykluskosten kann in jeder Phase im Lebenszyklus eines Gebäudes 

durchgeführt werden. Die Betrachtung wird immer jahrweise vollzogen. Da-

bei werden alle anfallenden oder prognostizierten Kosten im jeweiligen Jahr 

als Jahreskosten dargestellt. Die Berechnung der Kosten kann mit oder 

ohne Umsatzsteuer betrachtet werden. Der Umfang der berücksichtigten 

Kosten hängt von ihrer Spezifikation ab. Vorrangig werden sämtliche Kos-

ten aller Kostengruppen betrachtet. Werden nur Teile der Gesamtkosten 

betrachtet, so ist dies anzugeben.116 

3.2.2.1 Methoden der Lebenszykluskostenberechnung 

Die ÖNORM B 1801-4 gibt drei verschiedene Methoden zur Betrachtung 

der Lebenszykluskosten an.117 

• Nominalwertmethode 

Bei der Nominalmethode sind die Errichtungskosten der zu erset-

zenden Teile, unter Berücksichtigung der Preissteigerung, nach Ab-

lauf der jeweiligen Nutzungsdauer anzusetzen. Dabei werden die 

Kosten nach Kostengruppen getrennt aufsummiert. Zukünftige Kos-

ten sind mittels Preissteigerung zu erhöhen.118  

Nachteil dieser Methode ist, dass nur der Zeitwert der Kosten be-

rechnet wird. 

  

 
116 Vgl.: ÖSTERREICHISCHES NORMUNGSINSTITUT: ÖNORM B 1801- 4 Bauprojekt- und Objektmanagement Teil 4: 

Berechnung von Lebenszykluskosten. ÖNORM. S. 6 

117 Vgl.: ÖSTERREICHISCHES NORMUNGSINSTITUT: ÖNORM B 1801- 4 Bauprojekt- und Objektmanagement Teil 4: 
Berechnung von Lebenszykluskosten. ÖNORM. S. 6 

118 Vgl.: ÖSTERREICHISCHES NORMUNGSINSTITUT: ÖNORM B 1801- 4 Bauprojekt- und Objektmanagement Teil 4: 
Berechnung von Lebenszykluskosten. ÖNORM. S. 7 
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• Barwertmethode 

Laut ÖNORM B 1801-4 werden die Lebenszykluskosten am häu-

figsten mit der Barwertmethode betrachtet. Bei der Barwertmethode 

sind die Errichtungskosten der zu ersetzenden Teile, unter Berück-

sichtigung der Preissteigerung, nach Ablauf der jeweiligen Nut-

zungsdauer anzusetzen und zusätzlich auf den Errichtungszeit-

punkt des Objektes abzuzinsen. Dabei wird ein Zeitpunkt „0“ defi-

niert, der als Referenzzeitpunkt gilt und bei Neubauwerken die 

Übergabe/Übernahme ist.119 

 

Abbildung 3-6: Barwertmethode120 

Abbildung 3-6 zeigt die Summe aller Barwerte der Kosten. 

Dabei ist darauf zu Achten, dass die jährlichen Kosten mittels Preis-

steigerungsrate erhöht werden. Im Weiteren muss die Jahres-

summe mittels Abzinsungsfaktor laut Österreichischer Nationalbank 

abgezinst werden. 121 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass der Barwert auf ei-

nen Referenzzeitpunkt bezogenen abgezinsten Wert zukünftiger 

Zahlungen ist.122 

• Lebenszykluskostenberechnung mit Abschreibung und Finan-

zierung 

Als Alternative beschreibt die ÖNORM B 1801-4 die Methode mit 

Berücksichtigung der Abschreibung und Finanzierung. Dabei kann 

der Eigennutzer zukünftige Kosten aus Sicht der Erfolgsrechnung 

errechnen. Ebenfalls sind die Kosten mit den prognostizierten Preis-

steigerungen anzusetzen. Wesentlichster Unterschied dieser Me-

thode ist, dass sie keine Errichtungskosten kennt, sondern lediglich 

 
119 Vgl.: ÖSTERREICHISCHES NORMUNGSINSTITUT: ÖNORM B 1801- 4 Bauprojekt- und Objektmanagement Teil 4: 

Berechnung von Lebenszykluskosten. ÖNORM. S. 7 

120 ÖSTERREICHISCHES NORMUNGSINSTITUT: ÖNORM B 1801- 4 Bauprojekt- und Objektmanagement Teil 4: 
Berechnung von Lebenszykluskosten. ÖNORM. S. 7 

121 Vgl.: ÖSTERREICHISCHES NORMUNGSINSTITUT: ÖNORM B 1801- 4 Bauprojekt- und Objektmanagement Teil 4: 
Berechnung von Lebenszykluskosten. ÖNORM. S. 7 

122 Vgl.: ÖSTERREICHISCHES NORMUNGSINSTITUT: ÖNORM B 1801- 4 Bauprojekt- und Objektmanagement Teil 4: 
Berechnung von Lebenszykluskosten. ÖNORM. S. 7 
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die jährliche Abschreibung über den gewählten Abschreibungszeit-

raum. Zusätzlich werden bei dieser Methode die Finanzierungskos-

ten und Zinsen berücksichtigt.123  

Abbildung 3-7 zeigt einen möglichen Verlauf einer Lebenszyklus-

kostenbetrachtung mit Abschreibung und Finanzierung nach 

ÖNORM B 1801-4. 

 

Abbildung 3-7: Lebenszykluskosten mit Abschreibung und Finanzie-

rung124 

3.2.3 Preisermittlung nach ÖNORM B 2061 

Grundlage für die Preisermittlung in Österreich gibt die ÖNORM B 2061. 

Dabei gibt sie Hinweise für den Aufbau der Kalkulation und regelt die Dar-

stellung der Preissteigerung. In der Norm werden bauwirtschaftlich rele-

vante Begriffe definiert. Ebenso beschreibt sie die Gliederung der Gesamt-

kosten in Einzelkosten bzw. direkt zuordenbaren Kosten, der Gemeinkosten 

sowie der Zuschläge. Die ÖNORM B 2061 kann allerdings lediglich als 

Richtlinie für den Aufbau einer Kalkulation verstanden werden.125  

Die Verfahrensnorm selbst ist nicht nur für das Bauhauptgewerbe relevant, 

sondern auch für alle Baunebengewerbe von Interesse. Durch die standar-

disierte Kalkulationsgrundlage für alle Gewerke, lassen sich Angebote leich-

ter bzw. einfacher prüfen. Standardmäßig schreibt die ÖNORM B 2061 Kal-

kulationsformblätter vor.126 

  

 
123 Vgl.: ÖSTERREICHISCHES NORMUNGSINSTITUT: ÖNORM B 1801- 4 Bauprojekt- und Objektmanagement Teil 4: 

Berechnung von Lebenszykluskosten. ÖNORM. S. 8 

124 ÖSTERREICHISCHES NORMUNGSINSTITUT: ÖNORM B 1801- 4 Bauprojekt- und Objektmanagement Teil 4: 
Berechnung von Lebenszykluskosten. ÖNORM. S. 7 

125 Vgl.: KROPIK, A.: Die Bedeutung von K-Blättern. In: ZVB, 5/2014/2014. S. 213 

126 Vgl.: WOLKERSDORFER, H.; LANG, C.: Praktische Baukalkulation : Erstellen der Kalkulationsformblätter gemäß ÖNORM 
B 2061 im Bauhaupt- und Baunebengewerbe. S. 11 
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3.2.3.1 Kalkulationsformblätter 

Allgemein ist es möglich, dass die beteiligten Bauvertragspartner eigene, 

dem Auftrag angepasste Formulare zur Kalkulation verwenden. Durch die 

breite Nutzung der standardisierten Kalkulationsformblätter, der guten Ver-

gleichbarkeit sowie der Möglichkeit der softwarebasierten Kalkulation nach 

ÖNORM B 2061, wird deren Verwendung empfohlen. 

In den nachfolgenden Kapiteln sollen die Kalkulationsformblätter vorgestellt 

werden. 

Formblatt K3  

Das Formblatt K3 kann für dreierlei Berechnungen verwendet werden. Ne-

ben der Mittellohnpreisberechnung ist es auch möglich, den Regielohnpreis 

sowie den Gehaltspreis zu berechnen. Im K3-Blatt sind im Kopfbereich An-

gaben über den verwendeten Kollektivvertrag, die KV-Gruppe, den KV-

Lohn und den zur KV-Gruppe zugehörigen anteilsmäßigen Beschäftigten 

anzugeben. Weiters wird in diesem Bereich des Formblattes die durch-

schnittliche Anzahl der kalkulierten Beschäftigten sowie die kalkulierte Wo-

chenarbeitszeit samt allfälliger Aufzahlungen für Mehrarbeit angegeben. 

Der Preisanteil Lohn ergibt sich aus den Kostenartengruppen Lohnkosten, 

Gehaltskosten, Lohnanteil Fremdleistungen und dem Lohnanteil Gerätere-

paratur.127  

Abbildung 3-8 zeigt den oberen Bereich des K3-Blattes. 

 

Abbildung 3-8: K3-Blatt Oberer Bereich128 

  

 
127 Vgl.: KROPIK, A.: Mittellohnpreis Kalkulation - Übungs- und Schulungsheft. S. 4 

128 KROPIK, A.: Mittellohnpreis Kalkulation - Übungs- und Schulungsheft. S. 39 
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Für die Berechnung, der in Abbildung 3-9 dargestellten Zeilen A bis U sind 

Nebenrechnungen auf sogenannten Hilfsblättern notwendig.  

 

Abbildung 3-9: K3-Blatt Zeile A-U129 

• Lohnnebenkosten 

Die „Lohnnebenkosten“ gliedern sich in direkte und umgelegte 

Lohnnebenkosten. Dazu zählen unter anderem die Arbeitslosenver-

sicherung, Insolvenzgeldversicherung, Pensionsversicherung, 

Krankenversicherung, Unfallversicherung, Familienlastenaus-

gleichsfonds, Wohnbauförderungsbeitrag sowie der Schlechtwet-

terentschädigungsbeitrag.130 

  

 
129 KROPIK, A.: Mittellohnpreis Kalkulation - Übungs- und Schulungsheft. S. 39 

130 Vgl.: KROPIK, A.: Mittellohnpreis Kalkulation - Übungs- und Schulungsheft. S. 5 
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• Umgelegte Lohnnebenkosten 

Unter „Umgelegte Lohnnebenkosten“ versteht man z.B. bezahlte 

Feiertage, Weihnachtsgeld, Abfertigungen, Überbrückungsgeld, 

etc.131  

Sie werden umgelegte Kosten genannt, da sie nicht in einem Pro-

zentsatz vom Lohn direkt angegeben werden können. Sie sind ab-

hängig vom kollektivvertraglichen Lohn und von der gesetzlichen 

Arbeitszeit. Als Berechnungsgrundlage gelten betriebliche Ermitt-

lungen, amtliche oder halbamtliche Quellen und in Ausnahmen 

auch Schätzungen.132 

• Andere lohngebundene Kosten 

Unter „Andere lohngebundene Kosten“ werden jene Gemeinkosten 

der Baustelle aufgeführt, die stets mit Hilfe von Zuschlägen verrech-

net werden. Dies können die Kommunalsteuer, die Prämie für die 

Haftpflichtversicherung oder Ansätze für Kleingeräte und Kleinge-

rüst, sonstige allgemeine Baustellenkosten, Nebenstoffe oder 

Lohnverrechnung sein.133 

• Gesamtzuschlag 

Unter dem „Gesamtzuschlag“ wird die Summe aus den Geschäfts-

gemeinkosten, dem Wagnis und dem Gewinn verstanden. Der Ge-

samtzuschlag wird in Form eines Prozentsatzes zu den Selbstkos-

ten addiert und ergibt den Angebotspreis.134 

  

 
131 Vgl.: KROPIK, A.: Mittellohnpreis Kalkulation - Übungs- und Schulungsheft. S. 6 

132 Vgl.: HECK, D.; KOPPELHUBER, J.: Bauwirtschaftslehre 1. S. 300 

133 Vgl.: HECK, D.; KOPPELHUBER, J.: Bauwirtschaftslehre 1. S. 301 

134 Vgl.: HECK, D.; KOPPELHUBER, J.: Bauwirtschaftslehre 1. S. 302 
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Formblatt K4 

Das Formblatt K4 dient zur Ermittlung der Materialpreise. Dabei können die 

einzelnen Kosten aufgeteilt dargestellt und somit eine bessere Übersicht 

geschaffen werden.135  

Basis für die Kalkulation des K4-Blattes sind die Einkaufspreise ab Erzeu-

gungs- und Auslieferungsort zuzüglich Transport- und Manipulationskosten. 

Ebenso können Zuschlagssätze für Schwund, Bruch, Toleranzen oder Ver-

schnitt berücksichtigt werden.136  

Abbildung 3-10 zeigt wie das K4-Blatt nach ÖNORM B 2061 aufgebaut wird. 

 

Abbildung 3-10: Formblatt K4137 

Formblatt K6 

Das Formblatt K6 dient zur Kalkulation des Bruttogerätepreises für Bereit-

stellungsgeräte.138  

Als Erweiterung, für die Kalkulation von mehr als sieben Geräten kann das 

Formblatt K6A herangezogen werden. Wichtigste Informationsgrundlage für 

Kalkulation der Bruttogerätepreise ist die österreichische Baugeräteliste 

(ÖBGL).  

  

 
135 Vgl.: ÖSTERREICHISCHES NORMUNGSINSTITUT: ÖNORM B 2061 - Preisermittlung für Bauleistungen Verfahrensnorm. 

ÖNORM. S. 17 

136 Vgl.: HECK, D.; KOPPELHUBER, J.: Bauwirtschaftslehre 1. S. 321 

137 ÖSTERREICHISCHES NORMUNGSINSTITUT: ÖNORM B 2061 - Preisermittlung für Bauleistungen Verfahrensnorm. 
ÖNORM. S. 17 

138 Vgl.: HECK, D.; KOPPELHUBER, J.: Bauwirtschaftslehre 1. S. 306 
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• Österreichische Baugeräteliste 

In der ÖBGL werden alle, für die Bauausführung und Baustellenein-

richtung erforderlichen Baumaschinen, Baugeräte und Baustellen-

ausstattung aufgelistet. In ihr werden unter anderem Informationen 

über mechanische Arbeit, mechanische Leistung, Motorleistung, 

Kraft, Druck, Wärmemenge, Betriebsverbrauch, Wirkungsgrad, Le-

bensdauer, Nutzungsdauer, Vorhaltezeit, Stillliegezeit, Reparatur-

zeit, mittlerer Neuwert, kalkulatorische Abschreibung und Verzin-

sung, Wiederbeschaffungswert, Reparaturkosten, Reparaturent-

gelt, Vorhaltekosten und Gesamtgerätekosten aufgelistet.139  

Herausgegeben wird die ÖBGL von der Vereinigung industrieller 

Bauunternehmungen Österreichs.140 

Abbildung 3-11 zeigt das Formblatt für die Berechnung des Bruttogeräte-

preises. 

 

Abbildung 3-11: Formblatt K6141 

  

 
139 Vgl.: TOKGÖZ, D.: Vom Angebot zur Kostenkontrolle: Die Kalkulation als Grundlage einer erfolgreichen Bauabwicklung. 

Masterarbeit. S. 21 

140 Vgl.: HECK, D.; KOPPELHUBER, J.: Bauwirtschaftslehre 1. S. 307 

141 ÖSTERREICHISCHES NORMUNGSINSTITUT: ÖNORM B 2061 - Preisermittlung für Bauleistungen Verfahrensnorm. 
ÖNORM. S. 19 
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Formblatt K7 

Im K7-Blatt werden alle Kalkulationsformblätter und Ihre Informationen zu-

sammengefasst und die jeweiligen Positionspreise ermittelt.  

Abbildung 3-12 zeigt den standardisierten Aufbau eines K7-Blattes.  

 

Abbildung 3-12: Formblatt K7142 

Nachfolgende Abbildung 3-13 zeigt den schemenhaften Ablauf der Ermitt-

lung von Positionspreisen. Die Positionen sind abhängig von Plänen, dem 

Leistungsverzeichnis und von Vorbemerkungen. Im K7-Blatt werden alle, 

für die Leistungserbringung notwendigen Kostenbestandteile, wie Material, 

Gerät und Personal, positionsspezifisch zusammengefasst. In der Praxis 

wird häufig in der Ausschreibung verlangt, dass sich der Positionspreis aus 

den Anteilen Lohn und Sonstiges zusammensetzt. Die Informationen aus 

den zuvor beschriebenen K-Blättern müssen im K7-Blatt noch auf eine ge-

meinsame Einheit, wie z.B. €/m3 gebracht werden. Nachdem alle Bestand-

teile normiert wurden, können sie summiert werden und bilden die Positi-

onskosten. Durch die Beaufschlagung der Positionskosten mittels dem Ge-

samtzuschlag erfolgt der Übergang von Positionskosten zu -preisen. Die 

ermittelten Positionspreise Lohn und Sonstiges werden in das Leistungs-

verzeichnis übertragen und bilden durch ihre Addition den Einheitspreis.143 

 

 
142 ÖSTERREICHISCHES NORMUNGSINSTITUT: ÖNORM B 2061 - Preisermittlung für Bauleistungen Verfahrensnorm. 

ÖNORM. S. 21 

143 Vgl.: HECK, D.; KOPPELHUBER, J.: Bauwirtschaftslehre 1. S. 323 
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Abbildung 3-13: Ablaufschema K7-Blatt Kalkulation144 

Für das gegenständlichen Projekt wurden die Material-, Personal- sowie die 

Gerätekosten von einer Bauunternehmung mittels Baukostenindex an das 

Jahr 2020 angepasst. Die Positionspreise wurden in den K7-Blättern nach 

Vorbild, des unter Abbildung 3-13 dargestellten Ablaufschemas berechnet. 

 
144 Vgl.: HECK, D.; KOPPELHUBER, J.: Bauwirtschaftslehre 1. S. 248 
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3.2.4 Massenermittlung 

Für die Kalkulation der Kosten und im Weiteren für die Terminplanung ist 

es unabdingbar, die zugehörigen Massen in Abhängigkeit von Planunterla-

gen zu ermitteln. 

Standardeinheiten sind:  

• Meter, Quadratmeter, Kubikmeter (m, m2, m3) 

• Laufmeter (lfm.) 

• Stück (Stk.) 

• Stunden (h) 

• Verrechnungseinheiten (VE) 

• Tonnen (to) 

In der Planung kann es oft zu komplexen Formen kommen, die die Mas-

senermittlung erschweren. Zur Vereinfachung weißt die ÖNORM B 2110 

darauf hin, dass die Ausmaßermittlung gemäß den Bestimmungen über 

Ausmaß und Abrechnung nach den jeweiligen Werkvertragsnormen der 

ÖNORM-Serien B 22xx und H 22xx zu erfolgen hat.145 

3.3 Terminplanung 

Infrastrukturprojekte sind durch ihre große Anzahl von verschiedenen Pro-

jektbeteiligten geprägt, die es terminlich zu koordinieren gilt. Beim Ab-

schluss von Verträgen werden stets Anfangs-, Zwischen- und Endtermine 

definiert, auf deren Basis die anbietenden Firmen ihr Angebot kalkulieren. 

Voraussetzung ist ein gesamtheitlicher Terminplan, der die Planungs- und 

Ausführungsgewerke und ihre Schnittstellen berücksichtigt. Es ist bei der 

Terminplanung darauf zu achten, die Gesamtlaufzeit des Projektes so kurz 

wie möglich zu halten, bei welchem gleichzeitig ein geeigneter Kapazitäten-

einsatz für alle Gewerke möglich ist. Durch die Terminplanung kann die 

Kostenplanung den voraussichtlichen Bedarf an Investitionsmitteln eruie-

ren.146  

In den nachfolgenden Kapiteln sollen, für das gegenständliche Projekt an-

wendbare Termindarstellungsmethoden aufgezeigt werden. 

  

 
145 Vgl.: ÖSTERREICHISCHES NORMUNGSINSTITUT: ÖNORM B 2110- Allgemeine Vertragsbestimmungen für 

Bauleistungen - Werkvertragsnorm. ÖNROM. S. 6 

146 Vgl.: SPANG , K.: Projektmanagement von Verkehrsinfrastrukturprojekten. S. 392 
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3.3.1 Balkenpläne/Gantt-Diagramme 

Der Balkenplan ist eine gängige Art, Termine darzustellen. Dabei werden 

die einzelnen Aktivitäten in Form einer Liste auf der linken Seite angeführt. 

Daneben wird die terminliche Lage der Aktivitäten in Form eines Balkens 

abgebildet. Neben der Dauer der einzelnen Aktivitäten, können auch die 

Beziehungen zu anderen Aktivitäten dargestellt werden. Die Vernetzung 

wurde aus dem Netzplan adaptiert.147  

Folgende Abbildung 3-14 zeigt einen Balkenplan mit seinen Aktivitäten, 

Dauern, Beziehungen sowie Meilensteinen. 

 

Abbildung 3-14: Balkenterminplan 

Für das gegenständliche Projekt bietet sich die Darstellungsmethode als 

Balkenterminplan sehr gut an. Es können einzelne Vorgänge mit ihren Aus-

führungsdauern übersichtlich dargestellt werden. Ebenso ist es möglich, In-

terdependenzen klar und deutlich aufzuzeigen.  

3.3.2 Weg-Zeit-Diagramm 

Bei Linienbaustellen, wie dem Straßenbau, dem Bahnbau oder dem Lei-

tungsbau findet sich oft das Weg-Zeit-Diagramm (WZ- Diagramm) wieder. 

Dabei können Bauaktivitäten in Bezug auf ihre räumliche Lage gut darge-

stellt werden. Jede Aktivität im Weg-Zeitdiagramm enthält Angaben über 

den Start- und Endtermin sowie zugehörige Angaben bezüglich der Kilo-

metrierung. WZ-Diagramme eignen sich nicht für komplizierte punktuelle 

Baustellen. Sie können auch nicht den Detailierungsgrad von Netzdiagram-

men wiederspiegeln. Soll der Fortschritt von Hauptleistungen, räumliche 

Abhängigkeiten oder potenziellen Konflikten anschaulich präsentiert wer-

den, so bietet das WZ-Diagramm eine gute Darstellungsform.148  

 
147 Vgl.: SPANG , K.: Projektmanagement von Verkehrsinfrastrukturprojekten. S. 392 

148 Vgl.: SPANG , K.: Projektmanagement von Verkehrsinfrastrukturprojekten. S. 395 
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Abbildung 3-15: Weg-Zeit Diagramm149 

Da es sich bei dem gegenständlichen Projekt um ein Linienbauwerk han-

delt, bietet sich die Darstellungsvariante als WZ-Diagramm an. Es können 

Abhängigkeiten, wie die Situierung der Parkflächen bezogen auf die Kilo-

metrierung der Straße gut dargestellt werden. 

3.3.3 Erkenntnisse aus der Terminplanung 

Je nach Bauprojekt und dessen Umfang sowie Komplexität werden unter-

schiedliche Modelle zur Planung, Überwachung und Steuerung der Termine 

herbeigezogen. Das, in dieser Arbeit, zu behandelnde Projekt ist dem 

Grunde nach ein Linienbauwerk. Demnach würde sich vorrangig das Weg-

Zeit Diagramm anbieten. Da jedoch in weiterer Folge weitere Maßnahmen 

erfolgen, die keine Linienbauwerke sind, wie die Gestaltung der Grün- und 

Parkflächen, wird das Balkendiagramm bevorzugt und im praktischen Teil 

dieser Arbeit auch angewendet. 

 

Im gegenständlichen Projekt soll neben den Kosten und den Terminen auch 

die Ausschreibung des Projektes aus Sicht der Gemeinde Feistritztal be-

trachtet werden. Nachfolgendes Kapitel soll die theoretischen Grundlagen 

der Ausschreibung beschreiben. 

  

 
149 SPANG , K.: Projektmanagement von Verkehrsinfrastrukturprojekten. S. 396 
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3.4 Ausschreibung, Angebot und Vergabe 

Für die Baukalkulation ist es von großem Wert, detaillierte Kenntnisse über 

die Art der Ausschreibung bzw. der Ausschreibungsunterlagen sowie Her-

stellverfahren und Bauabläufe zu haben. Die Schwierigkeit besteht darin, 

die Fertigungsabläufe im Voraus technisch und wirtschaftlich durchzuden-

ken und so die entstehenden Kosten, unter Berücksichtigung von Risiken, 

zu ermitteln.150 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten der Vertragsgestaltung. Dabei intera-

gieren die drei Elemente Vertragstyp, Unternehmereinsatzform und die Art 

der Leistungsbeschreibung miteinander.151 

 

Abbildung 3-16: Interaktion bei der Vertragsgestaltung152 

Die Grundlage eines jeden Bauvertrages sind die Ausschreibungsunterla-

gen. Das Kernstück der Ausschreibungsunterlagen bildet die Leistungsbe-

schreibung. Sie erläutert die vom Auftragnehmer (AN) zu erbringenden 

Leistungen und bildet die Basis für die Preisbildung. Dabei kann die Leis-

tungsbeschreibung, wie in Kapitel 3.4.1.6 beschrieben, in unterschiedlicher 

Weise erfolgen.153  

Für die Angebotskalkulation müssen alle erforderlichen Planungsunterla-

gen vorhanden sein. Aus ihnen werden mittels Massenermittlung alle erfor-

derlichen Massen ermittelt.154 

Bei der Planung und Abwicklung von Bauprojekten entstehen rechtliche Be-

ziehungen zwischen Auftraggeber (AG) und AN, wie Planer und ausfüh-

rende Firmen.155 

Diese werden in der Regel in einem Bauvertrag, welcher ein Werkvertrag 

ist, festgelegt.156  

Der AG kann eine natürliche oder juristische Person sein.157   

 
150 Vgl.: LEIMBÖCK , E.; KLAUS, U. R.; HÖLKERMANN, O.: Baukalkulation und Projektcontrolling. S. 9 

151 Vgl.: RACKY, P.: Empfehlungen zur modellkonformen Anwendung von Pauschalverträgen. In: Festschrift anlässlich des 
65.Geburtstages von Univ.-Prof. Dr.-Ing. Eberhard Schubert. S. 150 

152 Vgl.: RACKY, P.: Empfehlungen zur modellkonformen Anwendung von Pauschalverträgen. In: Festschrift anlässlich des 
65.Geburtstages von Univ.-Prof. Dr.-Ing. Eberhard Schubert. S. 150 

153 Vgl.: RACKY, P.: Empfehlungen zur modellkonformen Anwendung von Pauschalverträgen. In: Festschrift anlässlich des 
65.Geburtstages von Univ.-Prof. Dr.-Ing. Eberhard Schubert. S. 150 

154 Vgl.: LEIMBÖCK , E.; KLAUS, U. R.; HÖLKERMANN, O.: Baukalkulation und Projektcontrolling. S. 9 

155 Vgl.: RÖSEL, W.; BUSCH, A.: AVA-Handbuch. S. 1 

156 Vgl.: LEIMBÖCK , E.; KLAUS, U. R.; HÖLKERMANN, O.: Baukalkulation und Projektcontrolling. S. 12 

157 Vgl.: RÖSEL, W.; BUSCH, A.: AVA-Handbuch. S. 2 

Vertragstyp

Unternehmereinsatzform
Art der 

Leistungsbeschreibung
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Abbildung 3-17 zeigt mögliche Vertragspartner des AG. 

 

Abbildung 3-17: Vertragspartner beim Planen und Bauen158 

Grundlegend wird die Vergabe von öffentlichen Aufträgen in Österreich 

nach dem Bundesvergabegesetz geregelt. Der Wert der öffentlichen Aus-

schreibungen beläuft sich im Jahr auf ca. 66 Mrd. €, wobei davon ca. 10 % 

dem Sektor Bau zuzuschreiben sind.159  

Nach §108 Abs. 1 des BVergG müssen in jedem Angebot folgende Punkte 

enthalten sein:160 

• Name und Geschäftssitz des Bieters  

• Bekanntgabe jener wesentlichen Teilleistungen, die der Bieter an 

Subunternehmer weiterzugeben beabsichtigt  

• Nachweis, dass ein allenfalls gefordertes Vadium erlegt wurde 

• Preise samt allen geforderten Aufgliederungen und die allenfalls 

notwendigen Erläuterungen 

• soweit erforderlich, notwendige Angaben bei Leistungsverträgen zu 

veränderlichen Preisen  

• Erläuterungen, Erklärungen bzw. Vorbehalte  

• Aufzählung der dem Angebot beigeschlossenen Unterlagen 

 
158 Vgl.: RÖSEL, W.; BUSCH, A.: AVA-Handbuch. S. 3 

159 Vgl.: GAST, G.; WACHTER, M.: CHG Justizstudie 2015 zum Vergaberecht in Österreich und im speziellen in Tirol. 
https://www.chg.at/wp-content/uploads/2016/10/CHG-Justizstudie-2015-zum-Vergaberecht1.pdf. Datum des Zugriffs: 
19.02.2020 

160 Vgl.: § 127 Abs. 1 BVergG 

Bauherr

Planer

Architekt

Statikingenieure

sonstige 
Spezialplaner

Ausführende Firmen

Rohbauunternehmer

Ausbauunternehmer

Technikunternehmer
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• Aufzählung jener Unterlagen, die gesondert eingereicht wurden 

(z.B. Proben, Muster) 

• allfällige Alternativangebote 

• Datum und rechtsgültige Unterfertigung des Bieters  

• bei elektronisch übermittelten Angeboten: sichere elektronische 

Signatur im Sinne des Signaturgesetzes 

Neben den genannten Punkten erklärt der Bieter, ohne gesonderte Erklä-

rung, sich an folgende Punkte zu binden:161 

• Kennen der Bestimmungen der Ausschreibung 

• Befugnis zur Erbringung der ausgeschriebenen Leistungen 

• Bindung an das Angebot bis zum Ablauf der Zuschlagsfrist 

 

Das in dieser Masterarbeit zu behandelnde Projekt wird von der Gemeinde 

Feistritztal ausgeschrieben und so wird in den folgenden Kapiteln vorrangig 

auf die Vergabe aus Sicht eines öffentlichen AG eingegangen. 

3.4.1.1 Öffentlicher Auftraggeber 

Das Bundesvergabegesetz regelt die Vergaben öffentlicher Auftraggeber 

für Lieferaufträge, Dienstleitungs- und Dienstleistungskonzessionsaufträge, 

Bau- und Baukonzessionsaufträge sowie die Durchführung von Wettbewer-

ben.162  

Als öffentliche AG wird der Bund, die Länder, die Gemeinden sowie Ge-

meindeverbände bezeichnet. Ebenso unterliegen Einrichtungen, welche 

Aufgaben, die im Allgemeininteresse nicht gewerblicher Art sowie Einrich-

tungen bzw. Institutionen, welche zum Großteil von öffentlichen AG finan-

ziert werden, dem Vergabeverfahren für öffentliche AG.163  

3.4.1.2 Vergaberecht 

Öffentliche Aufträge werden durch Steuern finanziert. Daher ist der pflicht-

bewusste Umgang mit den Mitteln und das Ziel, ein hohes Verhältnis zwi-

schen eingesetzten Mitteln und erzielten Nutzen vorrangig.164 

Vergabeverfahren werden nach einem, im Bundesgesetz vorgegebenen 

Verfahren, unter Berücksichtigung der Gleichberechtigung aller Bewerber 

 
161 Vgl.: § 127 Abs. 2 BVergG 

162 Vgl.: § 5ff BVergG 

163 Vgl.: § 4 Abs. 1 BVergG 

164 Vgl.: WKO - WIRTSCHAFTSKAMMER ÖSTERREICH: Öffentliche Auftragsvergabe in Österreich. 
https://www.wko.at/service/wirtschaftsrecht-gewerberecht/Oeffentliche-Auftragsvergabe-in-Oesterreich.pdf. Datum des 
Zugriffs: 22.10.2020 
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und Bieter, der Transparenz, der Nichtdiskriminierung und des freien Wett-

bewerbs unter dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit abgehalten.165  

Das Bundesvergabegesetz schreibt gewisse Rahmenbedingungen vor. 

Schwellwerte wurden bei der Auftragssumme eingeführt. In Abhängigkeit 

der Auftragssumme werden anzuwendende Vergabeverfahren und auch 

die Weite der Ausschreibung (lokal, national, EU weit) vorgegeben.166  

Geändert wurde auch, dass nicht mehr das Billigstbieterprinzip, sondern 

das Bestbieterprinzip zur Anwendung kommt.167  

Dem Bundesvergabegesetz 2018 nach, gibt es elf verschieden Verfah-

ren:168 

• Das offene Verfahren 

• Das nicht offene Verfahren mit vorheriger Bekanntmachung 

• Das nicht offene Verfahren ohne vorherige Bekanntmachung 

• Das Verhandlungsverfahren mit vorheriger Bekanntmachung 

• Das Verhandlungsverfahren ohne vorherige Bekanntmachung 

• Die Direktvergabe 

• Die Direktvergabe mit vorheriger Bekanntmachung 

• Die Rahmenvereinbarung 

• Das dynamische Beschaffungssystem 

• Der wettbewerbliche Dialog 

• Die elektronische Auktion (kein eigenes Vergabeverfahren)  

• Die Innovationspartnerschaft 

Je nach geschätztem Auftragswert des Bauauftrags, sind mögliche Verfah-

ren definiert. 

Der Oberschwellenbereich ist jener Wert, ab dem eine EU-weite Bekannt-

machung erfolgen muss. Für Bauaufträge liegt der Schwellenwert bei 

5.350.000,00 €.169 

Beim Unterschwellbereich ist eine Direktvergabe bis 100.000,00 €170 und 

eine Direktvergabe mit vorheriger Bekanntmachung bis 500.000,00 €171 

möglich. Ein Verhandlungsverfahren ohne vorherige Bekanntmachung ist 

 
165 Vgl.: § 20 Abs.1 BVergG 

166 Vgl.: § 12 BVergG 

167 Vgl.: § 91 Abs. 5 BVergG 

168 Vgl.: § 31 BVergG  

169 Vgl.: § 12 Abs. 4 BVergG 

170 Vgl.: § 213 Abs. 2 BVergG 

171 Vgl.: § 214 Abs. 2 BVergG 
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bis zu einem Schwellwert von 100.000,00 €172 und ein Verhandlungsverfah-

ren mit vorheriger Bekanntmachung bis zu einem geschätzten Auftragswert 

von 5.350.000,00 €173 ausführbar. 

3.4.1.3 Bestbieterprinzip 

Wie in Kapitel 3.4.1.2 beschrieben, ist es die Aufgabe des öffentlichen Auf-

traggebers, öffentliche Mittel redlich und effizient einzusetzen. Dementspre-

chend ist für die Durchführung eines öffentlichen Vergabeverfahrens darauf 

zu achten, ein geeignetes Zuschlagsprinzip zu definieren.  

Der öffentliche Auftraggeber hat die Möglichkeit, seinen Auftragnehmer 

über das Billigstbieterprinzip oder das Bestbieterprinzip zu ermitteln. Jedoch 

kann in Österreich das Billigstbieterprinzip nur angewendet werden, wenn 

der Qualitätsstandard der Leistung bereits in den Ausschreibungsunterla-

gen bzw. der Bekanntmachung eindeutig definiert ist. Der Zuschlag geht 

beim Billigstbieterprinzip an den AN mit dem niedrigsten Angebotspreis. Da-

bei sind nicht nur Geldmittel, sondern auch Leistungen, wie staatliche Prä-

mien zu berücksichtigen.174 

Beim Bestbieterprinzip wird das wirtschaftlich günstigste Angebot ermit-

telt.175  

Das heißt, dass neben der Höhe des Angebotspreises auch noch weitere 

Kriterien in die Angebotsbewertung miteinfließen.176  

In der Vergangenheit konnte bei der Abwicklung von Bauprojekten, deren 

Vergabe nach dem Billigstbieterprinzip erfolgte, oftmals nicht der erwartete 

und gewünschte Projekterfolg erreicht werden. Durch den Preiswettstreit 

der Bieter und den einhergehenden „Preisverfall“ ist es zu einer Erhöhung 

von Konfrontationen anstatt Kooperationen in Projektabwicklungen gekom-

men.177  

Die Zuschlagskriterien müssen in den Ausschreibungsunterlagen gewichtet 

nach ihrer Bedeutung angegeben werden. Eine eindeutige Bewertung der 

Kriterien mittels eines Zahlensystems ist dabei sicherzustellen.178 

Neben den genannten zwei Prinzipien ist es auch möglich, den Zuschlag 

an jenes Angebot zu erteilen, welches die geringsten Kosten aufweist. Da-

bei werden die Angebote mittels einer Lebenszykluskostenbetrachtung ver-

glichen. Zusätzlich zu den Anschaffungs- bzw. Errichtungskosten, fließen 

 
172 Vgl.: § 44 Abs. 2 BVergG 

173 Vgl.: § 44 Abs. 1 BVergG 

174 Vgl.: SOPHIE, S.: Das Bestbieterprinzip im Vergaberecht. Masterarbeit. S. 19 

175 Vgl.: ANDRIEU, L.: Vergaberechtliche Umsetzung von Mehrparteienveträge in Österreich. In: 11.Grazer Baubetriebs- & 
Baurechtsseminar - Wa(h)re Kooperation im Bauvertrag - Notwendigkeit oder Notwendiges Übel. S. 29 

176 Vgl.: SOPHIE, S.: Das Bestbieterprinzip im Vergaberecht. Masterarbeit. S. 18 

177 Vgl.: KAUFMANN, G.; MAIER, C.; RESCH, D.: Bestbieterkriterien - Umsetzung in der Praxis. In: Festschrift zum 60. 
Geburtstag von Univ.Prof. Dipl.-Ing. Dr. Andreas Kropik. S. 112 

178 Vgl.: SOPHIE, S.: Das Bestbieterprinzip im Vergaberecht. Masterarbeit. S. 19 
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auch Nutzungs- und Wartungskosten, sowie Abbruchkosten in die Betrach-

tung mit ein.179 

Die Auswahl und Gewichtung der Kriterien sind stark von der Art und Kom-

plexität des Auftrages abhängig. In Österreich steht es dem öffentlichen 

Auftraggeber frei, seine Kriterien mit den zugehörigen Gewichtungen zu 

wählen.180  

Die gewählte Methode zur Angebotsbearbeitung im Bestbieterverfahren soll 

Schutz gegen extrem hohe Preise bieten, das Verhältnis zwischen Preis 

und Qualität bewerten, Sicherheit gegen das Plazierungsparadoxon geben, 

sowie eine Bevorzugung des wirtschaftlich günstigsten Angebots bei glei-

cher Qualität vermeiden. Das Verhältnis zwischen Qualität und Preis ist ab-

hängig von der Komplexität. Bei geringer Komplexität soll das Preiskriterium 

zwischen 60% - 80% und bei komplexen Bauvorhaben das Qualitätskrite-

rium zwischen 50% - 80 % liegen. Diese Gewichtungen werden im Bestbie-

terprinzip der Schweiz vorgeschlagen.181  

Demzufolge können verschiedenste Methoden bei der Ausschreibung zur 

Anwendung kommen. Große AG, wie die ÖBB, ASFINAG, Wiener Linien 

oder die FSV haben hierzu, den eigenen Bedürfnissen entsprechend, Kri-

terien- bzw. Bestbieterkataloge erarbeitet. 

3.4.1.4 Unternehmereinsatzform 

Je nach vorliegendem Bauprojekt und Auftraggeber, ergeben sich unter-

schiedliche Vor- bzw. Nachteile in der Wahl der Unternehmereinsatzform. 

Die Vergabe kann z.B. an Einzelunternehmer, Generalunternehmer (GU), 

Teil-GU oder Totalunternehmer erfolgen.182 

3.4.1.5 Vertragstypen 

Bei einem Bauvertrag handelt es sich grundlegend um einen Werkver-

trag.183 Dem Vergütungsmodell nach, handelt es sich bei Bauverträgen zum 

Großteil um Leistungsverträge. Diese werden in Einheitspreis- und Pau-

schalpreisverträge unterteilt. 

  

 
179 Vgl.: SOPHIE, S.: Das Bestbieterprinzip im Vergaberecht. Masterarbeit. S. 20 

180 Vgl.: WKO - WIRTSCHAFTSKAMMER ÖSTERREICH: Öffentliche Auftragsvergabe in Österreich. 
https://www.wko.at/service/wirtschaftsrecht-gewerberecht/Oeffentliche-Auftragsvergabe-in-Oesterreich.pdf. Datum des 
Zugriffs: 22.10.2020 

181 Vgl.: KAUFMANN, G.; MAIER, C.; RESCH, D.: Bestbieterkriterien - Umsetzung in der Praxis. In: Festschrift zum 60. 
Geburtstag von Univ.Prof. Dipl.-Ing. Dr. Andreas Kropik. S. 114 

182 Vgl.: POCHMARSKI, K.: Zehn Gebote für die Bauprojektabwicklung - Alte Wahrheit neu gemacht. In: 5. Internationaler 
BBB-Kongress - Bauen neu denken - Tagungsband. S. 223 

183 Vgl.: LEIMBÖCK , E.; KLAUS, U. R.; HÖLKERMANN, O.: Baukalkulation und Projektcontrolling. S. 12 
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• Einheitspreisvertrag 

Der Einheitspreisvertrag stellt die häufigste Form des Bauvertrags 

dar. Dabei beschreibt der Name die Art der Vergütung. Die Vergü-

tung erfolgt über Einheitspreise zu technischen und wirtschaftlichen 

Teilleistungen. Mengen wie Maß, Gewicht und Stück sind vom AG 

vorzugeben. Die tatsächliche Vergütung erfolgt nicht auf die Netto-

Angebotssumme, sondern nach den vertraglich vereinbarten Positi-

onspreisen und den tatsächlich ausgeführten Massen.184  

• Pauschalpreisvertrag 

Der Pauschalpreisvertrag kann wiederum in drei Typen unterteilt 

werden. Neben dem Detail-Pauschalvertrag, indem ein vorange-

gangener Einheitspreisvertrag pauschaliert wird und dem einfachen 

Global-Pauschalvertrag, indem ein globales Leistungsziel, welches 

die funktionalen Anforderungen vervollständigt, definiert wird, gibt 

es noch den komplexen Global-Pauschalvertrag. Bei dieser Vari-

ante wird die Leistungsbeschreibung sehr allgemein gehalten und 

nur das Ergebnis definiert.185 

3.4.1.6 Leistungsbeschreibung als Grundlage der Kalkulation 

Eine Leistungsbeschreibung ist für jede Kalkulation die Grundlage und so-

mit wichtiger Bestandteil bei Vergabeverfahren186, vor allem für den Auftrag-

geber, der dafür zu sorgen hat, dass die, für den AN zur Verfügung gestellte 

Leistungsbeschreibung klar und vollständig ist.187  

Dem AN darf kein weiteres ungewöhnliches Wagnis aufgebürdet werden.188 

Generell kann die Leistungsbeschreibung in zwei Arten erfolgen:189 

• Leistungsbeschreibung mit Leistungsverzeichnis (konstruktive Leis-

tungsbeschreibung) 

• Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm (funktionale Leis-

tungsbeschreibung) 

  

 
184 Vgl.: RACKY, P.: Empfehlungen zur modellkonformen Anwendung von Pauschalverträgen. In: Festschrift anlässlich des 

65.Geburtstages von Univ.-Prof. Dr.-Ing. Eberhard Schubert. S. 156 

185 Vgl.: RACKY, P.: Empfehlungen zur modellkonformen Anwendung von Pauschalverträgen. In: Festschrift anlässlich des 
65.Geburtstages von Univ.-Prof. Dr.-Ing. Eberhard Schubert. S. 156ff 

186 Vgl.: LEIMBÖCK , E.; KLAUS, U. R.; HÖLKERMANN, O.: Baukalkulation und Projektcontrolling. S. 16 

187 Vgl.: GIRMSCHEID, G.; MOTZKO, C.: Kalkulation und Preisbildung in Bauunternehmen. S. 19 

188 Vgl.: GIRMSCHEID, G.; MOTZKO, C.: Kalkulation und Preisbildung in Bauunternehmen. S. 24 

189 Vgl.: § 104 BVergG 
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• Konstruktive Leistungsbeschreibung 

Laut Bundesvergabegesetz sind konstruktive Leistungsbeschrei-

bungen eindeutig, vollständig und neutral zu beschreiben, sodass 

die Vergleichbarkeit der Angebote gewährleistet ist. Weiters hat 

eine konstruktive Leistungsbeschreibung technische Spezifikatio-

nen zu enthalten und ist bei Erfordernis durch Pläne, Muster, Zeich-

nungen, Modelle und Proben zu ergänzen.190 

Die Leistungsbeschreibung ist so aufgebaut, dass gleiche Leistun-

gen in standardisierten Positionen zusammengefasst und beschrie-

ben werden. Die Leistungsbeschreibung gilt als Grundlage der An-

gebotskalkulation der Bieter. Um die Leistungsbeschreibung zu ver-

einfachen und auch zu standardisieren, gibt es, herausgegeben 

vom Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirt-

schaft, standardisierte Leistungsbeschreibungen. Sie sind nach Ge-

werken geordnet und enthalten neben den standardisierten Stan-

dardpositionen noch Abrechnungseinheiten und Positionstexte.191 

Generell sind Leistungsbeschreibungen nach Bausparten aufgeteilt. 

Dazu gehören folgende Sparten: 

• LB – Hochbau 

• LB – Haustechnik 

• LB – Verkehrsinfrastruktur 

• LB – Siedlungswasserbau 

Die genannten Leistungsbeschreibungen sind wiederum in Leis-

tungsgruppen (LG), Unterleistungsgruppen (ULG) und Positionen 

(Pos) gegliedert. 

Sollen Positionen als Alternativ- (A), Eventual- (E) oder Z-Positionen 

(Z) verwendet werden, so werden diese in der Leistungsbeschrei-

bung mit den zuvor angegebenen Buchstaben gekennzeichnet. Z-

Positionen sind Positionen, für die die es keine standardisierte LB 

gibt. Für sie gilt es, selbst die Positionen mit Texten und Einheiten 

auszuformulieren. 

  

 
190 Vgl.: § 104 Abs. 1 BVergG 

191 Vgl.: WERGINZ, T.: Analyse der Beeinflussbarkeit entscheidungsrelevanter Kriterien von partnerschaftlichen und 
konventionellen Vertragsmodellen. Masterarbeit. S. 28 

192 Vgl.: http://www.fsv.at/leistungsbeschreibungen/lbliste.aspx?ID=f2f70734-c757-4db2-bfad-c6d662fd244c. Datum des 
Zugriffs: 01.05.2020 

Die für diese Masterarbeit 
relevante standardisierte 
Leistungsbeschreibung, 
Verkehr und Infrastruktur, 
wird von der Forschungsge-
sellschaft Straße-Schiene-
Verkehr erarbeitet und ver-
öffentlicht.192 
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Abbildung 3-18 zeigt einen Auszug aus dem, im praktischen Teil er-

stellen Leistungsverzeichnis, mit der Unterteilung in LG, ULG und 

Positionen sowie die standardisierte Positionsbezeichnung und -

text. 

 

Abbildung 3-18: Beispiel Leistungsbeschreibung 

Nachfolgende Tabelle 3-2 zeigt Vor- und Nachteile der konstrukti-

ven Leistungsbeschreibung. 

AG AN 

+ Sehr gute Vergleichbarkeit 
von Angeboten untereinan-
der 

+ Klare Definition der erwarte-
ten Leistungen vom AN 

+ Große Beeinflussbarkeit der 
Projektpartner 

- Hoher Aufwand bei der Er-
stellung 

- Planungsrisiko 

+ Schnelle Bearbeitung möglich 

+ Risiken der Planung und Koor-
dination liegen beim AG 

+ Wiederverwendbarkeit einzel-
ner kalkulierter Positionen 

- Einbringung eigener Ideen und 
Verfahren nur bedingt möglich 

 

Tabelle 3-2: Vor- und Nachteile konstruktiver Leistungsbeschreibung193 

• Funktionale Leistungsbeschreibung 

Funktionale Leistungsbeschreibungen ermöglichen es, Bietern ei-

gene, innovative und kreative Ideen in das Projekt einfließen zu las-

sen. Ebenso lassen sich viele Abläufe und Arbeitseinsätze vom AN 

selbst bestimmen und dementsprechend auch kalkulieren. Diese 

Freiheiten entstehen dadurch, dass in einer funktionalen Leistungs-

beschreibung lediglich das Ergebnis und nicht der Weg zum Ergeb-

nis beschrieben wird. Die funktionale Leistungsbeschreibung wird 

dadurch unterschieden, ob der AG die Planung selbst durchführt o-

der in Form eines Wettbewerbs durchführen lässt. Schreibt der AG 

nur die Funktionen, Qualitäten, Anforderungen und die Form vor, so 

 
193 Vgl.: WERGINZ, T.: Analyse der Beeinflussbarkeit entscheidungsrelevanter Kriterien von partnerschaftlichen und 

konventionellen Vertragsmodellen. Masterarbeit. S. 30 
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obliegt die Planung bereits dem AN ab dem Vorentwurf. Vorgaben 

des AG sind in der Planung zu berücksichtigen und umzusetzen.194 

Diese Form der Ausschreibung bzw. Leistungsbeschreibung findet 

vor allem bei Spezialanfertigungen und Unikaten seine Anwendung. 

Hier kann es schwierig werden, geeignete Positionen in einem LV 

zu finden und so ist es zielführender, die Leistung funktionell zu be-

schreiben. 

Nachfolgende Tabelle 3-3 zeigt Vor- und Nachteile einer funktiona-

len Leistungsbeschreibung. 

AG AN 

+ Zeitersparnis bei der Erstel-
lung der Ausschreibung 

+ Kostensicherheit 

+ Übergabe vieler Projektrisi-
ken an den AN 

- Vergleichbarkeit der Ange-
bote nur bedingt möglich 

- Geringe Beeinflussbarkeit 

+ Einbringung eigener Ideen 

+ Kosten- und terminmäßige 
Projektoptimierung 

+ Wenige Vorgaben hin-
sichtlich der Leistungser-
bringung 

- Hoher Aufwand für die Er-
stellung eines Angebotes 

- Erhöhtes Kalkulationsri-
siko 

Tabelle 3-3: Vor- und Nachteile funktionaler Leistungsbeschreibung195 

 
194 Vgl.: MAUERHOFER, G.: AVA - Vorlesungsskript. S. 80 

195 Vgl.: WERGINZ, T.: Analyse der Beeinflussbarkeit entscheidungsrelevanter Kriterien von partnerschaftlichen und 
konventionellen Vertragsmodellen. Masterarbeit. S. 28 
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4 Grundlagenanalyse des Projektes 

Im praktischen Teil dieser Arbeit wird das konkrete Projekt in St. Johann bei 

Herberstein behandelt. Zunächst gilt es die Grundlagen des zu behandeln-

den Projektes zu analysieren. Um die Rahmenbedingungen des Projektes 

definieren zu können, wurden zum Beginn der Masterarbeit Projekteinfüh-

rungsgespräche mit Vertretern der Gemeinde Feistritztal geführt, in denen 

die grundsätzliche Projektidee besprochen wurde. Ebenso wurden im Zuge 

eines Bürgerbeteiligungsprozesses die Bedürfnisse und Wünsche der Bür-

ger zum Projekt eruiert. Die Vorgangsweise des Bürgerbeteiligungsprozes-

ses und die Erkenntnisse werden in den folgenden Kapiteln aufgezeigt. 

4.1 Bürgerbeteiligungsprozess 

Durch den Bürgerbeteiligungsprozess soll vor allem die Akzeptanz der Bür-

ger mit dem Projekt und dem möglichen Ergebnis erhöht werden. Ebenso 

soll das Wissen der Anrainer um die örtlichen Gegebenheiten und die Rah-

menbedingungen in die Projektentwicklung miteinfließen. In den Nachfol-

genden Kapiteln sollen Bürgerbeteiligungsprozesse anderer Projekte unter-

sucht werden. Die daraus gewonnen Erkenntnisse sollen für das gegen-

ständliche Projekt angewendet werden. 

4.1.1 Bürgerbeteiligungsprozess anderer Projekte 

Die Entwicklung von Ideen und Maßnahmen durch einen Bürgerbeteili-

gungsprozess wird in vielen Fällen durch die Politik und durch Förderpro-

gramme unterstützt.  

Das gegenständliche Projekt wird durch LEADER 2014-2020, dem Förder-

programm für ländliche Entwicklung für die Periode 2014-2020, unterstützt. 

Ziel von LEADER ist es, die ländlichen Regionen Europas zur eigenständi-

gen Entwicklung hin zu unterstützen und Maßnahmen zu deren Stärkung 

und Entwicklung zu fördern.197  

Neben diesem Projekt werden in der Steiermark noch weitere Projekte 

durch Leader bzw. andere Förderprogramme unterstützt.  

Beispielhaft für die Projektentwicklung unter Miteinbeziehung der Bürger ist 

hier die Stadt Leibnitz zu nennen. Unter dem Titel „Stadtentwickeln, wo das 

Land am schönsten ist!“ wurde im Zuge eines, durch die Gemeindevertre-

tung initiiertem Bürgerbeteiligungsprozesses ein Ideenkatalog zur Stadtent-

wicklung erarbeitet. Dabei wurde ein Kernteam, sowie eine Steuergruppe 

ins Leben gerufen, welche in Zusammenarbeit mit den Bürgern vier große 

Leitprojekte, sowie weitere Maßnahmen entwickelten. Dabei galt es, alle 
 

196 Vgl.: https://www.regis.or.at/leader/. Datum des Zugriffs: 15.07.2020 

197 Vgl.: https://www.landesentwicklung.steiermark.at/cms/ziel/141980347/DE/. Datum des Zugriffs: 22.10.2020 

LEADER steht für das fran-
zösische „Liaison entre ac-
tions de développement de 
l'économie rurale“; in 
Deutsch: „Verbindung zwi-
schen Aktionen zur Ent-
wicklung der ländlichen 
Wirtschaft“196
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durch die Bevölkerung eingebrachten Vorschläge zu prüfen und neue visi-

onäre Ideen zu entwickeln.198 

Wie in dem Bericht hervorgeht, werden für die Stadtgemeinde Leibnitz viele 

Projektideen in Zusammenarbeit mit den Bürgern gesammelt und in weite-

rer Folge von einem Projektteam weiterbearbeitet und entwickelt. 

Auch in Vorarlberg fanden Gemeindeentwicklungen in Zusammenarbeit mit 

Bürgern statt. Die Marktgemeinde Bezau ging dabei ähnlich wie die Stadt-

gemeinde Leibnitz vor. Interessant ist die Meilensteinaufstellung des Ge-

meindeentwicklungsprozesses. In ihr ist ersichtlich, dass zunächst grundle-

gende Bedürfnisse, Wünsche und Ideen in Workshops und Befragungen 

eruiert und in weiterer Folge in Steuerungsgruppen bearbeitet wurden. Die 

Ergebnisse wurden mit den Bürgern in Informationsabenden erörtert und 

weiterentwickelt.199 

Für das gegenständliche Projekt von St. Johann bei Herberstein lässt sich 

die Herangehensweise der beiden Projekte übernehmen. Die Ideen und 

Wünsche der projektrelevanten Bürger sollen im Zuge von Workshops   und 

Gesprächen ermittelt werden. Erste Ideen und Lösungsvorschläge sollen 

Aufschluss auf mögliche Zukunftsszenarien geben. In weiterer Folge sollen 

die Ideen und Lösungsvorschläge weiterentwickelt und in Abstimmung mit 

den Bürgern und den Vertretern der Gemeinde diskutiert werden. 

4.1.2 Bürgerbeteiligungsprozess im konkreten Fall 

Für das gegenständliche Projekt wird die Erarbeitung von möglichen Lö-

sungsvorschlägen, durch einen Bürgerbeteiligungsprozess als zielführend 

erachtet. Es gilt zunächst zu klären, welche Methode für den Bürgerbeteili-

gungsprozess geeignet sind. Trütken bietet in seinem „Leitfaden zur Bür-

gerbeteiligung“ folgende Methodenmatrix: 

 
198 Vgl.: STADTGEMEINDE LEIBNITZ: Stadt entwickeln, wo das Land am schönsten ist!. Ideenkatalog. S. 5 

199 Vgl.: MATHIS, G.; RUCK, M.: Gemeindeentwicklung Bezau. Konzept / Endbericht - Kurzfassung. S. 3 
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 Partner 

Ziel 
Viele 
Quantitativ 

Stellvertretend 
Qualitativ 

Gezielte 
 Einzelne 

Meinung erkunden 
Standardisierte  
Befragungen 

Halbstandardisierte 
Befragung 

Narrative  
Interviews 

Erfragen und aktivieren - Aktivierende Befragung 

Informieren 
Wurfsendungen, Aus-
hänge, Medienarbeit, 
Ausstellungen 

Vortragsreihen 

Information + 
 Rückkopplung 

Auslegung, Anhörung 
Vortrag mit Diskussion, 
Exkursion/  
Begehung 

Zielgruppense-
minare 

Information mit Dialog Internetplattform 

Fließender Übergang zwischen Planungskommunikation und dialogischer Planung 

Betroffene entwickeln 
Ideen 

(Preisausschreiben) 
Planning for real 

Zukunftswerkstatt, Zukunftskonferenz 

Betroffene und Experten 
entwickeln gemeinsam 
Ideen 

Perspektivenwerkstatt 
Planungswerk-
statt 

Bewertung von  
Alternativen 

Bürgerbefragung, In-
ternetabfrage,  
Volksabstimmung 

Planungszelle Delphi-Methode 

Ideen entwickeln  
und bewerten 

(Open Space) 

Planungszirkel, Runder Tisch (Forum), An-
waltsplanung 

Kooperative Planung und 
Umsetzung 

Mediation, Kooperati-
ver Workshop 

Public-Private-
Partnership,  
Lokale  
Partnerschaften 

Abbildung 4-1: Methoden-Matrix Bürgerbeteiligungsprozess200 

Für das gegenständliche Projekt sind elf Haushalte betroffen. Daher ist mit 

einer Teilnehmerzahl von ca. 10-15 Personen zu rechnen. Für die Anwen-

dung vieler der aufgezeigten Methoden bedarf es einer großen Anzahl an 

teilnehmenden Bürgern. Die Methode der Zukunftswerkstatt lässt sich auch 

mit einer geringen Teilnehmerzahl umsetzten und soll für das Projekt in 

St. Johann bei Herberstein Anwendung finden. 

4.1.2.1 Zukunftswerkstatt Allgemein 

Für diese Masterarbeit wird die Methode der Zukunftswerkstatt von Jungk 

als Vorbild herangezogen. Ziel dieser Methode ist es, gemeinsam Ideen zu 

Entwickeln und Möglichkeiten ihrer praktischen Umsetzung zu erarbei-

ten.201 

 

 
200 Vgl.: TRÜTKEN, B.: Leitfaden zur Bürgerbeteiligung. 

https://www.graz.at/cms/dokumente/10030757/946ae4ea/Leitfaden+B%fcrgerbeteiligung.PDF. Datum des Zugriffs: 
12.10.2020 

201 Vgl.: https://jungk-bibliothek.org/zukunftswerkstaetten/aufbau-und-methoden-der-zukunftswerkstatt/. Datum des Zugriffs: 
12.12.2019 
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Abbildung 4-2: Die drei Phasen der Zukunftswerkstatt202 

Abbildung 4-2 zeigt die drei Phasen der Zukunftswerkstatt. 

In Phase 1 werden alle Beteiligten eingeladen, kritische Themen und Äuße-

rungen zum Projekt anzusprechen. Auch positive Ansichten sollen in dieser 

Phase geäußert werden. Es soll eine Bestandsaufnahme der Gesamtsitua-

tion erfolgen. Mögliche Methoden können unter anderem der Dialog oder 

das Brainstorming sein. Die in Phase 1 gewonnen Erkenntnisse sollen in 

Phase 2 zu Zukunftszielen umgewandelt werden. Es sollen Ideen und Vor-

schläge unter Zuhilfenahme von Kreativitätstechniken entwickelt werden. In 

Phase 3 werden die entwickelten Ideen auf ihre Machbarkeit hin über-

prüft.203 

  

 
202 https://jungk-bibliothek.org/zukunftswerkstaetten/aufbau-und-methoden-der-zukunftswerkstatt/. Datum des Zugriffs: 

12.12.2019 

203 Vgl.: https://jungk-bibliothek.org/zukunftswerkstaetten/aufbau-und-methoden-der-zukunftswerkstatt/. Datum des Zugriffs: 
12.12.2019 
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4.1.2.2 Zukunftswerkstatt im konkreten Projekt 

Für die Anwendung der „Zukunftswerkstatt“ galt es zunächst, die im Projek-

tierungsbereich wohnhaften Bürger über das Projekt und den Bürgerbetei-

ligungsprozess zu informieren. Dazu wurde zu einer Projekteinleitungssit-

zung eingeladen. 

Die vorangekündigte Zusammenkunft mit den Anrainern fand am 

21.01.2020 um 18:00 Uhr im Kaffeehaus „Rodler“ statt. Bei der abgehalte-

nen Projekteinleitungssitzung waren zwölf Anrainer anwesend.  

Gemeinsam wurde nach Vorbild der Methode der „Zukunftswerkstadt“ nach 

Jungk die drei Phasen in offener Gesprächsrunde abgearbeitet. Abbildung 

4-3 zeigt die drei Phasen der Zukunftswerkstatt, mit den Zielen und ange-

wandten Methoden des gegenständlichen Projektes. 

 

 

 

 

Abbildung 4-3: Drei Phasen der Wirklichkeitswerkstatt im konkreten Projekt 
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• Phase 1: Kritikphase und Bestandsaufnahme 

Im ersten Schritt der Besprechung wurde in einem dialogorientierten 

Verfahren Perspektiven, Wünsche und Interessen der, an Bespre-

chung teilnehmenden Bürger besprochen. Dabei stand eine kollek-

tive Meinungsbildung im Mittelpunkt. Es wurde eruiert, wo es Ver-

besserungspotential bzw. massive Probleme gibt. Im Mittelpunkt der 

Phase 1 stand auch die Ermittlung der positiven Merkmale von St. 

Johann bei Herberstein und welchen Wert das gewachsene Ortsbil-

densemble für die Bürger hat. Die Ergebnisse wurden in Form einer 

Mind-Map zusammengefasst. 

 

o Ergebnisse: 

 

 

Abbildung 4-4: Zukunftswerkstatt Phase 1 - Mind-Map 

• Phase 2: Fantasie und Utopiephase 

In Phase 2 wurden mit den anwesenden Bürgern Ideen entwickelt, 

die eine Verbesserung der Situationen vor Ort ergeben würden. Da-

bei galt es, die vorgebrachten Ideen nicht zu bewerten, sondern le-

diglich zu sammeln. Es wurde auf die klassische Methode des 

Brainstormings zurückgegriffen. 
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o Ergebnisse: 

Abbildung 4-5 zeigt Begriffe aus dem Brainstormingprozess. 

 

Abbildung 4-5: Zukunftswerkstatt Phase 2 - Brainstorming 
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• Phase 3: Realisierungs- und Strategiephase 

In Phase 3 wurden die Ideen konkretisiert und zu Varianten zusam-

mengefasst, die vor allem die Verkehrssicherheit verbessern und 

die Lärmbelastung verringern. Zur besseren Visualisierung wurden 

für Phase 2 Bestandspläne des Ortskerns von St. Johann bei Her-

berstein vorgelegt, die den Anrainern einen Überblick über die Situ-

ation gaben. Die Bestandspläne wurden zur grafischen Darstellung 

und Präsentation von ersten Ideen, auch Grafic Storming genannt, 

verwendet. 

o Ergebnisse:  

Vorrangiges Ziel der Besprechungsteilnehmer war die Ver-

besserung der Verkehrssituation. Mögliche Maßnahmen 

sollen das Gefahrenpotential im Bereich der Volksschule 

und im Bereich des Gastgartens des Landgasthofes „Rie-

gerbauer“ minimieren, sowie die Lärmbelastung verringern. 

Das Bild des gewachsenen historischen Ortskerns, sowie 

der Ausblick soll unbedingt bewahrt werden. Mögliche Ideen 

zur Verwirklichung reichen von der Umfahrung der Gefah-

renbereiche zu verkehrsberuhigenden Maßnahmen wie 

Verkehrszeichen und Bremsschwellen bis hin zu stationären 

Geschwindigkeitsüberwachung. 
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Abbildung 4-6: Zukunftswerkstatt Phase 3 - Ideensammlung 1204 

Abbildung 4-6 zeigt erste Ideen zur Verbesserung der Situ-

ation in St. Johann bei Herberstein. Dabei wird versucht, den 

Gefahrenbereich der Volksschule sowie jene des Landgast-

hof „Riegerbauer“ zu umfahren. Die Streckenführung soll zur 

Einhaltung der bestehenden Geschwindigkeitsbegrenzun-

gen führen. Durch das Umfahren der Gefahrenbereiche soll 

die Sicherheit der Volksschüler, der Gäste und des Land-

gasthofes „Riegerbauer“ erhöht werden. 

 
204 Abbildung 4-6 wurde im Zuge des Workshops vom Autor aufgenommen. 

Gefahrenbereich  

Landgasthof „Riegerbauer“ 

Gefahrenbereich  

Volksschule 

 



 Grundlagenanalyse des Projektes 

 

11-Jän-2021 68 

 

Abbildung 4-7: Zukunftswerkstatt Phase 3 - Ideensammlung 2205 

Abbildung 4-7 zeigt eine weitere Idee zur Verbesserung der 

Verkehrssituation. Es soll durch das Anbringen von Ver-

kehrsschildern und Bremsschwellen die Einhaltung der Ge-

schwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h gewährleistet wer-

den. Thema der zweiten Ideensammlung war die Parkplatz-

situation. Grün markierte Bereiche zeigen mögliche Verbes-

serungspotentiale in der Gestaltung der Parkflächen. 

 

 
205 Abbildung 4-7Abbildung 4-6 wurde im Zuge des Workshops vom Autor aufgenommen. 
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Abbildung 4-8: Zukunftswerkstatt Phase 3 - Ideensammlung 3206 

Eine weitere Idee, der an der Zukunftswerkstatt teilnehmen-

den Bürger, war die Umfahrung des gesamten Bereichs 

(siehe Abbildung 4-8). Durch die Umfahrung werden die Ge-

fahrensituationen im Bereich der Volksschule und des Land-

gasthofes „Riegerbauer entschärft. Entstehende Flächen, 

können zur Naherholung genutzt werden.  

Weitere Ideen zur Verbesserung und Attraktivierung des 

Ortskerns wären die Errichtung einer E-Tankstelle und die 

Einbindung des Radtourismus. Großen Zuspruch erhielt die 

Idee, eine Begegnungszone in der Mitte des Ortskerns zu 

schaffen. Bestehende asphaltierte Parkfläche sollen durch 

Rasengittersteine ersetzt werden. Entstandene Flächen sol-

len begrünt bzw. durch Bäume bepflanzt werden. 

 

Die gesammelten Realisierungsvorschläge werden planerisch im nachfol-

genden Kapitel dargestellt. 

  

 
206 Abbildung 4-8 wurde im Zuge des Workshops vom Autor aufgenommen. 

Begegnungszone 
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4.1.2.3 Planerische Darstellung und Auswertung des Prozesses  

Im Zuge der Forschungsarbeit „Ortsentwicklungsprojekt St. Johann bei Her-

berstein“ wurden, die im Bürgerbeteiligungsprozess in Kapitel 4.1.2.2 erar-

beiteten Ideen und Lösungsvorschläge grafisch aufbereitet.  

Nachfolgende Abbildungen sollen dem Leser einen Überblick über die in 

der Forschungsarbeit erstellten planerischen Darstellungen geben. 

• Variante 1 

•  

Abbildung 4-9: Variante 1207 

In Abbildung 4-9 der Variante 1 werden die zwei Gefahrenbereiche des 

Ortskerns umfahren. Somit werden weitere Flächen für die Nutzung als 

Gastgarten bzw. Grünflächen genutzt. Weiters müssen Gäste und Per-

sonal des Landgasthofes nicht mehr die Straße überschreiten, was die 

Sicherheit, im Besonderen jene der Kinder erhöht. Durch die Verlegung 

der Straße vor der Volksschule entsteht eine neue Fläche die als Pau-

senhof bzw. Spielfläche genutzt werden kann. Die neu entstanden 

Grünflächen werten, durch die Möglichkeit ihrer Bepflanzung, das Orts-

bild positiv auf. 

 

  

 
207 MATSCHEK, R.; BRÜNNER, K.: Ortsentwicklungsprojekt St. Johann bei Herberstein. Endbericht. S. 19 
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• Variante 2 

 

Abbildung 4-10: Variante 2208  

Abbildung 4-10 beschreibt Variante 2. In Variante 2 wird der gesamte 

Bereich der Projektierung und somit auch beide Gefahrenbereiche, die 

des Landgasthofes und der Volksschule, umfahren. Dabei entsteht eine 

große neue Fläche, die von den Anrainern, Besuchern des Landgast-

hauses „Riegerbauer“, des Kaffee „Rodler“ sowie von den Volksschü-

lern als Begegnungsfläche genutzt werden kann. Die neue Begeg-

nungszone kann als neues Zentrum des Ortes bezeichnet werden.  

  

 
208 MATSCHEK, R.; BRÜNNER, K.: Ortsentwicklungsprojekt St. Johann bei Herberstein. Endbericht. S. 20 
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• Variante 3 

 

Abbildung 4-11: Variante 3209 

In Variante 3 (siehe Abbildung 4-11) wird der Bereich des Landgastho-

fes umfahren. Dadurch entsteht eine neue Fläche, die vom Landgasthof 

„Riegerbauer“ als Gastgarten bzw. als Fläche zur Bepflanzung genutzt 

werden kann. Die Verkehrssituation kann für das Personal und für die 

Gäste, im Besonderen der Kinder entschärft werden. 

• Variante 4 

 

Abbildung 4-12: Variante 4210 

In Variante 4 wird auf größere Umbauten verzichtet. Es wird durch das 

Platzieren von Bremsschwellen und Verkehrszeichen, wie in Abbildung 

4-12 ersichtlich, die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzung von 

30 km/h unterstützt. 

 
209 MATSCHEK, R.; BRÜNNER, K.: Ortsentwicklungsprojekt St. Johann bei Herberstein. Endbericht. S. 21 

210 MATSCHEK, R.; BRÜNNER, K.: Ortsentwicklungsprojekt St. Johann bei Herberstein. Endbericht. S. 21 

Langasthof  

„Riegerbauer“ 

Umfahrung Langasthof 

„Riegerbauer“ 

Geschwindigkeitsbegrenzung 

durch VZ und Bremsschwellen 
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Abbildung 4-13: Variante 1 NEU211  

In Abbildung 4-13 ist Variante 1 ersichtlich, die nach Gesprächen mit den 

Besitzern des Landgasthofes „Riegerbauer“ adaptiert wurde. So führt die 

Trasse von Variante 1 nun durch den Garten in Parzelle 146/2 und die Be-

standsparkflächen in Parzelle 143/2.  

  

 
211 MATSCHEK, R.; BRÜNNER, K.: Ortsentwicklungsprojekt St. Johann bei Herberstein. Endbericht. S. 22 

Umfahrung Langasthof  

„Riegerbauer“ 
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4.1.3 Vermessung des Bestandsgelände 

Für die Planung der Straße in der Straßenplanungssoftware Civil-3D wurde 

das Bestandsgelände am 14.02.2020 durch ein Vermessungsbüro aufge-

nommen.  

 

Abbildung 4-14: Vermessungsplan des Bestandgeländes212 

Wie in Abbildung 4-14 ersichtlich ist, wurde neben dem Bestandsgelände 

auch die Bestandstraße, der Gehweg sowie die Bestandsparkplatzfläche 

durch das Vermessungsbüro ADP Rinner ZT GmbH in ihrer Position und 

Höhenlage vermessen. 

 
212 (Vermessung ADP Rinner ZT GmbH , 2020) 
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5 Vorentwurfsphase 

Wie im Kapitel 3.2 beschrieben, soll die Planung von Kosten, Terminen und 

Qualitäten vom Groben ins Feine führen.  

Für das gegenständliche Projekt gilt das Standort - Idee Szenario, welches 

in Kapitel 2.1.2 beschrieben wurde. Die Örtlichkeit ist mit dem Ortskern von 

St. Johann bei Herberstein vorgegeben. Die Ideen wurden durch den Bür-

gerbeteiligungsprozess in 4.1.2 ermittelt und in den Entwurfsskizzen darge-

stellt. Demnach gilt es im Rahmen dieser Projektentwicklung die Kosten zu 

eruieren und die geeignetste Variante zu ermitteln. 

Im Fall dieses Projektes werden nicht alle Phasen behandelt. In einem ers-

ten Schritt wird das Projekt in der Vorentwurfsphase sowie in weiterer Folge 

in der Phase der Ausführungsplanung betrachtet.  

Die Vorentwurfsphase wurde in der Forschungsarbeit „Ortsentwicklungs-

projekt St. Johann bei Herberstein“ behandelt. Dabei wurden neben der 

Vorentwurfsplanung die Errichtungs- und die Lebenszykluskosten sowie 

der Zeitbedarf für die Bauabwicklung abgeschätzt.  

In der Variantenstudie gilt es zu klären, welche der betrachteten Varianten 

aus der Forschungsarbeit „Ortsentwicklung St. Johann bei Herberstein“, 

das beste Ergebnis unter Berücksichtigung unterschiedlicher Kriterien er-

zielt. Die Beurteilung der unterschiedlichen Varianten kann anhand von 

Auswahl- und Bewertungsmethoden umfassender und objektiver erfolgen.  

Es gibt unterschiedliche Methoden zur Bestimmung der bestgeeignetsten 

Variante. Neben der Entscheidungsbaum-Methode oder der Plus Minus In-

teresting-Methode wird vor allem die Nutzwertanalyse, auch Scoring Me-

thode genannt, verwendet.213 

Für den Variantenentscheid dieser Masterarbeit wird die Methode der Nutz-

wertanalyse herangezogen. Durch sie lassen sich nicht gleichgewichtete 

Kriterien bewerten. Im gegenständlichen Projekt ist die Möglichkeit zur Ge-

wichtung der verschiedenen Kriterien ein wesentlicher Grund zur Wahl der 

Entscheidungsmethode. 

Bei der Nutzwertanalyse wird anhand von Gewichtungen und der Vergabe 

von Punkten an Kriterien, die bestbewertete Variante ermittelt. Durch die 

Bewertung der Kriterien sollen Faktoren und subjektive Wahrnehmungen 

berechenbar gemacht werden. Es können für das Verfahren auch K.O.-Kri-

terien definiert werden, die zum Ausschluss einer Variante führen. Die 

Summe der gewichteten Punkte ergibt die Rangfolge der verschiedenen 

Varianten.214 

 

 
213 Vgl.: https://das-unternehmerhandbuch.de/entscheidungsmethoden/. Datum des Zugriffs: 25.10.2020 

214 Vgl.: https://www.orghandbuch.de/OHB/DE/Organisationshandbuch/6_MethodenTechniken/65_Wirtschaftlichkeitsuntersu-
chung. Datum des Zugriffs: 25.10.2020 



 Vorentwurfsphase 

 

11-Jän-2021 76 

Die FSV bietet in der RSV 02.01.22 einen möglichen Leitfaden für die Be-

stimmung von Kriterien für die Nutzwertanalyse im Straßenbau.  

Nachfolgende Abbildung 5-1 und Abbildung 5-2 zeigen mögliche Kriterien 

der FSV.  

 

Abbildung 5-1: Zielsystem mit direktem Bezug zur Ressource215 

Abbildung 5-1 zeigt Kriterien, die einen direkten Bezug zur Ressource auf-

weisen. Unterteilt werden die ressourcenverbrauchenden Kriterien in die 

Themenbereiche Verkehr, Mensch, Raum und Umwelt, sowie in die Unter-

kategorie Maßnahmenkosten. Für die gegenständliche Nutzwertanalyse 

finden jene Kriterien Verwendung, die für die Erfüllung der Wünsche und 

Bedürfnisse der Projektbeteiligten, wie den Bürgern und den Vertretern der 

Gemeinde relevant sind. So werden eine Steigerung der Verkehrssicherheit 

und eine Reduktion der Lärmbelastung als wichtige Kriterien in der Varian-

tenentscheidung angesehen. Ebenso wurde im Zuge des Bürgerbeteili-

gungsprozesses die Wichtigkeit der Flächenbeanspruchung, das Land-

schafts- und Ortsbild sowie die Nutzung der neu entstehenden Flächen zur 

Naherholung angesprochen. Von Seite der Gemeinde sind vor allem die 

 
215 FSV: Nutzen-Kosten-Untersuchung im Verkehrswesen RVS 02.01.22. Richtlinien und Vorschriften Straßenbau. S. 9 
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Investitionskosten sowie die Kosten für bauliche und betriebliche Erhaltung 

ausschlaggebende Kriterien. 

 

Abbildung 5-2: Ziele ohne unmittelbaren Ressourcenverzehr216 

Abbildung 5-2 zeigt Kriterien, die nach RVS 02.01.22 keinen direkten Res-

sourcenverbrauch aufweisen. Für das gegenständliche Projekt ist vorrangig 

die Bauzeit von Bedeutung. Die Bauzeit beeinflusst die Zeitgebundenen 

Kosten der Investitionskosten.  

Für den konkreten Fall ist aus den angeführten Kriterien festzulegen, wel-

che Kriterien Verwendung finden. Ebenso ist zu klären, ob durch die Krite-

rien alle Auswirkungen beschreiben werden können. Ansonst sind zusätzli-

che Kriterien zu definieren.217 

  

 
216 FSV: Nutzen-Kosten-Untersuchung im Verkehrswesen RVS 02.01.22. Richtlinien und Vorschriften Straßenbau. S. 10 

217 Vgl.: FSV: Nutzen-Kosten-Untersuchung im Verkehrswesen RVS 02.01.22. Richtlinien und Vorschriften Straßenbau. S. 9 
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Nachfolgende Tabelle 5-1 zeigt jene Kriterien der RVS 02.01.22, die in die-

ser Masterarbeit Anwendung finden. 

Beurteilungs-
aspekte 

Themenbereiche Kriterien Gewichtung 

Verkehr 
Verkehrs-          
sicherheit 

Unfallhäufigkeit 
und Unfallschwere 

19 % 

Mensch, Raum 
und Umwelt 

Immissionen Lärm 7 % 

Siedlungs- und 
Wirtschaftsraum 

Flächen-            
beanspruchung 

17 % 

Orts- und Land-
schaftsbild 

10 % 

Freizeit und       
Erholung 

6 % 

Maßnahmen-
kosten 

Investition Investitionskosten 8 % 

Laufende Kosten 
Bauliche und be-
triebliche               
Erhaltung 

18 % 

Verkehr, Maß-
nahmenkosten 

Bauherstellung Bauzeit 
7 % 

Bürgerbeteili-
gungsprozess 

Zukunftswerkstatt 
Wünsche und Ziele 
der Bürger 

8 % 

Tabelle 5-1: Kriterien der Nutzwertanalyse 

Zusätzlich zu den Kriterien der RVS 02.01.22 wurde der Beurteilungsaspekt 

„Wünsche und Ziele der Bürger“ aufgenommen. Hier soll im speziellen auf 

die Wünsche und Ziele aus dem Bürgerbeteiligungsprozess eingegangen 

werden, welche noch nicht durch die Kriterien der RVS gedeckt wurden. 

Die in Tabelle 5-1 aufgelistete Gewichtung der Kriterien wurde nach der 

Methode der Prioritätenanalyse berechnet (siehe Abbildung 5-3).  

Sobald mehrere Ziele zu berücksichtigen sind, ist deren Priorität zu bestim-

men. Dazu werden die einzelnen Kriterien in einer Präferenzenmatrix mit 

jedem anderen Kriterium verglichen und nach einem Punktesystem bewer-

tet.218 

Die Punkte werden nach folgendem Schema vergeben:219 

• 2:0 Punkte: Kriterium 1 ist wichtiger als Kriterium 2 

• 1:1 Punkte: Kriterium1 ist gleichwichtig wie Kriterium 2 

• 0:2 Punkte: Kriterium 1 ist weniger wichtig wie Kriterium 2 

 
218 Vgl.: https://www.orghandbuch.de/OHB/DE/Organisationshandbuch/6_MethodenTechniken/65_Wirtschaftlichkeitsuntersu-

chung. Datum des Zugriffs: 25.10.2020 

219 Vgl.: https://www.orghandbuch.de/OHB/DE/Organisationshandbuch/6_MethodenTechniken/65_Wirtschaftlichkeitsuntersu-
chung. Datum des Zugriffs: 25.10.2020 
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Abbildung 5-3: Prioritätenmatrix der Kriterien 

5.1.1 Vorentwurfsplanung 

In der Vorentwurfsphase werden die ersten grundsätzlichen Lösungsvor-

schläge aus Kapitel 4.1.2 planerisch dargestellt. Dabei ist es wichtig, Be-

darfs-, Nutzungs- und Qualitätswünsche sowie Rahmenbedingungen der 

Bürger und der Gemeindevertretungen sowie rechtliche Vorgaben zu be-

rücksichtigen.  

Variante 4 wird aufgrund der geringen verkehrsberuhigenden Maßnahmen, 

wie der Anbringung von Verkehrsschildern und Bremsschwellen, keiner 

Kostenschätzung nach SN 506 512 unterzogen. 

Die Vorentwurfsplanung findet auf Basis der übermittelten Geländedaten 

des Vermessungsbüros aus Kapitel 4.1.3 statt. Dabei wird die Trassen der 

Varianten 1-3 und 5 nach Vorbild der RVS 03.03.81 mit Hilfe des Straßen-

planungsprogrammes Civil-3D geplant.220  

Für die Verlegung der Straße im Projektierungsbereich ist es notwendig, die 

Bestandsstraße, eine Natursteinmauer, eine Betonmauer sowie die Stra-

ßenausstattung abzutragen.  

Bei der Planung der Varianten wird besonders darauf geachtet, die unter 

2.2 beschriebenen Kriterien der Ortsbildentwicklung einzubinden und die 

neue Trassenführung und die Veränderungen in der Parkflächengestaltung 

in das bestehende Ortsbild einzugliedern. Durch die Umgestaltung soll der 

Wiedererkennungswert des Ortes und die Aussicht in Richtung Hirnsdorf 

bewahrt werden. 

 
220 Siehe dazu: FSV: Ländliche Straßen und Güterwege RVS 03.03.81. Richtlinien und Vorschriften Straßenbau. S. 1ff 

Abkürzungen: 

A –  Unfallhäufigkeit und 
Unfallschwere 

B –  Lärm 

C –  Flächen-                 
beanspruchung 

D –  Orts- und           
Landschaftsbild 

E -  Freizeit und Erholung 

F -  Investitionskosten 

G -  Bauliche und          
betriebliche Erhaltung 

H -  Bauzeit 

I -  Wünsche und Ziele 
der Bürger 
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5.1.1.1 Trassenparameter  

Für die Ermittlung der Massen werden die vier Varianten mit Civil-3D in de-

ren Lage sowie Abbruchpläne gezeichnet. Die Vorentwurfspläne bieten die 

Grundlage der Massenermittlung und sind essenziell für die Kostenschät-

zung. Für die Vorentwurfsplanung werden vorrangig die Trassierungspara-

meter in der Lage beachtet.  

Die Trassierungsgrenzwerte werden nach der RVS 03.01.81 ermittelt. 

Schwierigkeitsgrad VE Rmin smax RKmin RWmin 

[km/h] [m] [%] [m] [m] 

schwer 30 20 14 150 100 

Tabelle 5-2: Trassierungsgrenzwerte der Vorentwurfsplanung221 

Dabei werden, für die Planung der Trasse in der Lage, die Grenzwerte für 

die maximale Entwurfsgeschwindigkeit (VE) und dem Mindestradius (Rmin) 

berücksichtigt. 

Die Breite der zu planenden Straße wird nach dem Regelquerschnitt L5 be-

messen. Diese wird mit mind. 4,30 m angegeben.222 

Der Aufbau der Straße wird unter Berücksichtigung der maßgebenden Ver-

kehrsbelastung und der Tragfähigkeitsklassen ermittelt.  

Durch Angaben der Vertreter der Gemeinde Feistritztal, sowie am Bürger-

beteiligungsprozess teilnehmenden Bürger über die Benützung der Straße 

kann von einer der Lastklasse – Ländlich I (LKI-L I) für ländliche Straßen 

ausgegangen werden. Dies bedeutet, dass pro Tag zwischen zwei und 

zehn LKW den Hoferbergweg in St. Johann bei Herberstein benutzen.223  

Das Verformungsmodul wird mit mehr als 35 MN/m2 angenommen. Laut 

RVS 03.03.81 wird dadurch der Regelfall bzw. der Oberbaustandard be-

schrieben.224 

Es ergibt sich somit ein Straßenaufbau der Bautype 2  und der Lastklasse-

Ländlich 1 mit 35 - 45 cm ungebundene Tragschicht und einer 8 – 10 cm 

starken bituminösen Schicht.225 

  

 
221 Vgl.: FSV: Ländliche Straßen und Güterwege RVS 03.03.81. Richtlinien und Vorschriften Straßenbau. S. 4 

222 Vgl.: FSV: Ländliche Straßen und Güterwege RVS 03.03.81. Richtlinien und Vorschriften Straßenbau. S. 17 

223 Vgl.: FSV: Ländliche Straßen und Güterwege RVS 03.03.81. Richtlinien und Vorschriften Straßenbau. S. 29 

224 Vgl.: FSV: Ländliche Straßen und Güterwege RVS 03.03.81. Richtlinien und Vorschriften Straßenbau. S. 29 

225 Vgl.: FSV: Ländliche Straßen und Güterwege RVS 03.03.81. Richtlinien und Vorschriften Straßenbau. S. 31 
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5.1.1.2 Trassenführung 

Nachfolgende Abbildungen zeigen die vier geplanten Trassierungsvarian-

ten. 

Variante 1 

 

Abbildung 5-4: Grundriss Variante 1226 

Abbildung 5-4 zeigt die Streckenführung der Variante 1. Es ist ersichtlich, 

dass der neue Hoferbergweg von Süden aus kommend auf Höhe der Par-

zelle 146/7 einen Bogen nach rechts beschreibt. Dort führt sie durch den 

Garten des Landgasthof „Riegerbauer“ durch Parzelle 146/2. Parzelle 146/7 

und 146/2 sind durch eine Natursteinmauer im Süden, einer kleinen Beton-

mauer im Anschlussbereich des Bestandsgehwegs und einer Umzäunung 

umgrenzt. Weiter führt die Trasse der Variante 1 unter dem Gastgarten des 

Landgasthofes. Durch den Höhenunterschied zwischen der neuen Trasse 

und dem Gastgarten, wird die Sicht der sich dort aufhaltenden Gäste nicht 

 
226 MATSCHEK, R.; BRÜNNER, K.: Ortsentwicklungsprojekt St. Johann bei Herberstein. Endbericht. S. 38 
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gestört. Für die Streckenführung werden die Bestandsparkplatzflächen des 

Landgasthofes in Parzelle 143/2 genutzt, bevor die neue Trasse auf Höhe 

der Parzelle 127/3 wieder zur Bestandsstraße zurückgeführt wird. In diesem 

Bereich wird auch die Hauszufahrt des Landgasthofes in den neuen Stra-

ßenverlauf eingebunden. Durch die Einhaltung des Mindestradius von 20 m 

und der Vorgabe, dass Parzelle 143/3 unter keinen Umständen für die Um-

bauarbeiten verwendet werden darf, wird für die Umfahrung der Volks-

schule bereits ein Teil der Parzelle 143/1 beansprucht. In diesem Bereich 

werden auch die Hauszufahrten der Parzelle 128/1 und 128/2 an die neue 

Straße angebunden. Die Umfahrung der Volksschule wird durch einen 

Rechtsbogen gefolgt von zwei Linksbögen und einen erneuten Rechtsbo-

gen beschrieben. Wobei für die Umfahrung zumeist die Parzelle 128/3 ver-

wendet wird. Diese Parzelle soll auch für die Platzierung der Parkplatzflä-

chen genutzt werden. Auf Höhe des Kaffeehaus „Rodler“, mit der Grund-

stücksnummer 18 wird die neue Trasse wieder in die Bestandstraße einge-

gliedert. 
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Variante 2 

 

Abbildung 5-5: Grundriss Variante 2227 

In Abbildung 5-5 ist die neue Trassierung der Variante 2 abgebildet. Von 

Süden aus gesehen beschreibt die neue Trassierung auf Höhe der Parzelle 

146/7 einen Rechtsbogen und führt durch den Garten des Landgasthofes 

in Parzelle 146/2. Parzelle 146/7 und 146/2 sind durch eine Naturstein-

mauer, eine Betonmauer und einem Zaun umgrenzt. Die neue Trasse der 

Variante wird in Parzelle 143/2 unter dem Gastgarten bis zu den Bestands-

parkplatzflächen des Landgashofes geführt. In der weiteren Folge wird die 

 
227 MATSCHEK, R.; BRÜNNER, K.: Ortsentwicklungsprojekt St. Johann bei Herberstein. Endbericht. S. 40 
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Parzelle 143/1 durchquert. Dadurch entsteht eine neue Fläche, die als Be-

gegnungszone bzw. als neuer Dorfplatz zur Naherholung genutzt werden 

kann. Die Trasse wird auf Höhe des Kaffeehaus „Rodler“ wieder in die Be-

standsstraße eingegliedert. Dadurch wird auch der vordere Bereich der 

Volksschule, welche als Spielfläche durch die Volkschüler genutzt werden 

kann, umfahren. Anzumerken ist, dass die Zufahrten zu den Parzellen 

127/1, 128/2 und 128/1 in Variante 2 länger und aufwendiger ausgeführt 

werden müssen. 
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Variante 3 

 

Abbildung 5-6: Grundriss Variante 3228 

Variante 3 ist in Abbildung 5-6 dargestellt. Die Trassenführung ist im Be-

reich des Landgasthofes mit jener von Variante 1 ident. Im Bereich der Par-

zelle 128/1 wird die Umfahrung wieder in die Bestandsstraße eingegliedert. 

Durch die beengten Verhältnisse im Bereich Volksschule und der Vorgabe, 

dass Parzelle 143/3 nicht und Parzelle 143/1 so wenig wie möglich für die 

Umbauarbeiten verwendet werden darf, wurde die Möglichkeit in Betracht 

gezogen, nur diesen Bereich von St. Johann bei Herberstein zu umfahren.  

 

 

 
228 MATSCHEK, R.; BRÜNNER, K.: Ortsentwicklungsprojekt St. Johann bei Herberstein. Endbericht. S. 42 
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Variante 5 

Nach Übergabe der Forschungsarbeit an die Gemeinde Feistritztal, in der 

die Varianten 1-3 betrachtet wurden, wird eine zusätzlichen Kostenschät-

zung ausgearbeitet. Dabei werden die Kosten des Umbaus der Straße im 

Bereich der Volksschule von St. Johann bei Herberstein abgeschätzt.  

Für die Massenermittlung und im Weiteren für die Kostenschätzung wird ein 

Vorentwurfsplan der Variante 5 im Grundriss angefertigt. 

 

Abbildung 5-7: Grundriss Variante 5 

Abbildung 5-7 zeigt die Trassenführung der Variante 5. Variante 5 umfährt 

den vorderen Bereich der Volksschule. Die Trassierung der Umfahrung der 

Volksschule ist mit jener der Variante 1 ident. Auf Höhe der Parzelle 128/2 

wird die Umfahrung durch einen Rechtsbogen von der Bestandsstraße weg-

geführt und beschreibt mittels zwei aufeinanderfolgender Linksbögen die 

Umfahrung der Volksschule. Im Bereich des Kaffeehaus „Rodler“ wird die 

Umfahrung wieder zur Bestandsstraße geführt. Parzelle 143/3 wird durch 

die Umbauarbeiten nicht beeinträchtigt. Die weitere Fläche der Parzelle 

128/3 wird für die Parkplatzflächengestaltung verwendet. 

Volksschule 

128/2 

128/1

  128/2 

143/1 

128/3

  128/2 
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„Rodler“ 

143/3 



 Vorentwurfsphase 

 

11-Jän-2021 87 

5.1.2 Kriterien der Nutzwertanalyse 

An dieser Stelle sollen die einzelnen Kriterien der Nutzwertanalyse allge-

mein erläutert werden. Ebenso soll die Beurteilung der Varianten zu den 

einzelnen Kriterien erfolgen. Die Kriterien werden mit einem Punktesystem 

von 1 bis 10 bewertet. Nachfolgende Auflistung beschreibt die Abstufung 

der Punktevergabe. Durch sie sollen Faktoren und subjektive Wahrnehmun-

gen berechenbar gemacht werden. 

• 1 Punkt:  erfüllt das Kriterium nicht 

• 2 Punkte: erfüllt das Kriterium gerade noch ausreichend 

• 3 Punkte:  erfüllt das Kriterium ausreichend 

• 4 Punkte: erfüllt das Kriterium ausreichend- befriedigend 

• 5 Punkte:  erfüllt das Kriterium befriedigend 

• 6 Punkte: erfüllt das Kriterium befriedigend - gut 

• 7 Punkte:  erfüllt das Kriterium gut 

• 8 Punkte: erfüllt das Kriterium gut – sehr gut 

• 9 Punkte:  erfüllt das Kriterium sehr gut 

• 10 Punkte: erfüllt das Kriterium komplett 

5.1.2.1 Unfallhäufigkeit und Unfallschwere 

Dieses Kriterium bewertet die Reduktion der Unfallhäufigkeit und Unfall-

schwere durch die verschiedenen Varianten. Dabei spielen die Strecken-

führung sowie die mögliche Geschwindigkeit eine maßgebende Rolle.  

• Durch die veränderte Streckenführung und der einhergehenden 

Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h bei allen 

Varianten kann von einer Verringerung der Unfallschwere ausge-

gangen werden.  

Laut Statistik Austria ist die häufigste Unfallursache bei tödlichen 

Straßenverkehrsunfällen im Jahr 2020 nicht angepasste Geschwin-

digkeit. In Ortsgebieten gab es 2019 insgesamt 22.450 Unfälle wo-

bei 26.907 Personen verletzt wurden. Außerdem kamen österreich-

weit 104 Personen in Ortsgebieten bei Verkehrsunfällen ums Le-

ben.229 

Hervorzuheben sind besonders die Gefahrenbereiche der Volks-

schule und des Gastgartens des Landgasthofes „Riegerbauer“. In 

 
229 Vgl.: https://www.statistik.at/web_de/statistiken/energie_umwelt_innovation_mobilitaet/verkehr/strasse/unfaelle_mit_perso-

nenschaden/index.html. Datum des Zugriffs: 12.25.2020 
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diesen Bereichen ist mit erhöhten Straßenüberquerrungen zu rech-

nen. Durch die Umfahrung kann von einer Reduzierung die Unfall-

wahrscheinlichkeit mit Personenschaden ausgegangen werden. 

In allen Varianten wird durch die neue Streckenführung bzw. durch 

das Anbringen von Bremsschwellen die Fahrgeschwindigkeit auf 

30 km/h begrenzt. Dies ist positiv zu bewerten. 

In Variante 1 und 2 werden die Gefahrenbereiche der Volksschule 

und jene des Landgasthofes umfahren. In Variante 2 wird durch die 

Begegnungszone ein zusätzlicher Abstand der Straße zum Gehweg 

geschaffen. Von einer Verringerung der Unfallwahrscheinlichkeit ist 

auszugehen. Variante 2 wird, aufgrund des zusätzlichen Abstands 

zur Straße mit 9 Punkten und Variante 1 mit 8 Punkten bewertet. 

Die Strecke von Variante 3 führt um den Gefahrenbereich des Gast-

gartens und Variante 5 um jenen der Volksschule. Aufgrund der Tat-

sache, dass nicht beide Gefahrenbereiche in den einzelnen Varian-

ten berücksichtigt werden, wird Variante 3 mit 4 Punkten und Vari-

ante 5 mit 4 Punkten bewertet. 

5.1.2.2 Lärm 

Straßenverkehr gehört zu den meistgenannten Lärmbelastungen in Öster-

reich. Die Lärmbelastung hängt von der Anzahl der Fahrzeuge, deren Ge-

schwindigkeit sowie von der Art des Fahrbahnbelags ab. Eine Reduktion 

von 50 km/h auf 30 km/h bringt eine Reduktion der Lärmbelastung von rund 

4 dB. Dies entspricht einer Reduktion des Verkehrsaufkommens um mehr 

als die Hälfte.230  

Eine Reduktion der Lärmbelastung ist dementsprechend positiv zu bewer-

ten. 

• Alle Varianten beschränken die Geschwindigkeit durch Verkehrs-

schilder und Trassenführung im Projektierungsbereich auf 30 km/h. 

Laut Aussagen der Anrainer liegt die Fahrgeschwindigkeit zum jet-

zigen Zeitpunkt bei 50-70 km/h.  Information bezüglich der tatsäch-

lich gemessenen Geschwindigkeit durch die örtliche Exekutive 

konnten vom Autor nicht eingeholt werden. Laut Polizei können kei-

nerlei Daten an Privatpersonen weitergegeben werden. Die Aussa-

gen der Anrainer werden vom Autor dieser Arbeit als subjektiv, je-

doch plausibel angesehen.  

Aufgrund der Geschwindigkeitsreduktion ist eine Verringerung der 

Lärmbelastung von ca. 4 dB zu rechnen. Weiters wird durch die 

Trassierungsparameter gewährleistet, dass die Geschwindigkeit 

von 30 km/h eingehalten wird. Die Streckenführung von Variante 2 

 
230 Vgl.: https://www.laerminfo.at/ueberlaerm/laermquellen/strassenverkehr/langsamer_ist_leiser.html. Datum des Zugriffs: 

19.10.2020 
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beschreibt einen Bogen um den gesamten Projektierungsbereich. 

Dadurch vergrößert sich der Abstand zu den Wohnhäusern, zur 

Volksschule sowie zum Gastgarten. Dies ist positiv zu bewerten. 

Variante 1 umfährt den Bereich des Gastgarten und der Volks-

schule. Dementsprechend ist in diesem Bereich mit einer Lärmre-

duktion zu rechnen. Variante 3 umfährt dem Bereich des Gastgar-

tens und Variante 5 den der Volksschule. Somit ist lediglich in die-

sen Teilbereichen eine Reduktion aus der veränderten Straßenlage 

zu erwarten.  

Variante 1 wird mit 6 Punkten, Variante 2 mit 8 Punkten, Variante 3 

mit 5 Punkten und Variante 5 mit 5 Punkten bewertet. 

5.1.2.3 Flächenbeanspruchung 

Bauvorhaben verändern Flächen permanent. Dabei gilt es besonders grüne 

Flächen vor der Bebauung und Versiegelung zu schützen bzw. die Bebau-

ung zu regeln. In diesem Kriterium soll bewertet werden, inwieweit grüne 

Flächen beansprucht werden. Eine hohe Beanspruchung ist mit einer ge-

ringen Punktzahl zu bewerten. Ebenso ist die Flächenbeanspruchung nicht 

von allen Parzellen gewünscht. Dies soll ebenfalls in die Bewertung mit ein 

fließen.  

• Durch den Bürgerbeteiligungsprozess ergaben sich Kriterien be-

züglich der Benutzbarkeit der angrenzenden Flächen. So darf die 

Parzelle 143/3 im Bereich des Kaffeehaus „Rodler“ nicht verändert 

werden. Die Parzellen 143/1 und 143/2 sollen, laut Eigentümerin so 

wenig wie möglich beansprucht werden. Die Grundstücke des Land-

gasthof „Riegerbauer“ dürfen für die Verlegung der neuen Strecke 

verwendet werden. Ein Grundabtausch mit der Gemeinde wäre er-

wünscht.  

Variante 1 wird aufgrund der geringfügigen Beanspruchung der Par-

zellen 143/1 mit 8 Punkten bewertet. Variante 2 führt von den Park-

flächen des Landgasthof „Riegerbauer“ quer über die Parzelle 143/1 

bis zu den Bestandsparkflächen der Volksschule. Eine große Bean-

spruchung dieser Parzelle wird von der Eigentümerin nicht er-

wünscht. Dementsprechend wird Variante 2 mit 3 Punkten bewertet. 

Variante 3 beansprucht die Parzelle 143/1 nur geringfügig und wird 

mit 8 Punkten bewertet. Variante 5 beansprucht die die Parzelle 

143/1 nur geringfügig. Auch werden im Bereich des Landgasthofes 

keine neuen grünen Flächen versiegelt. Unbebaute Flächen werden 

nahezu keine beansprucht. Daher wird Variante 5 mit 9 Punkten be-

wertet. 
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5.1.2.4 Orts- und Landschaftsbild 

Für den Ort St. Johann bei Herberstein ist der historisch gewachsene Orts-

kern ein wichtiges Erkennungsmerkmal. Diesen gilt es im Zuge der Planung 

zu schützen bzw. aufzuwerten. Ebenso soll der Blick in das Tal unverbaut 

bleiben.  

• Bei allen Varianten wird durch die Verlegung der Straße das Ortsbild 

in geringem Ausmaß verändert. Durch die Verlegung der Straße im 

Bereich des Landgasthofes unter den Gastgarten wird der Ausblick 

nicht beeinträchtigt. Durch die neu entstehenden Flächen kann das 

Ortsbild mittels Begrünung aufgewertet werden. Ebenso ist durch 

die Möglichkeit der Schaffung einer Begegnungszone in Variante 2 

eine Verbesserung des Ortsbildes zu erzielen. 

In Variante 1 werden neue Grünflächen im Bereich der Volksschule 

und des Landgasthofes geschaffen. Der Ausblick im Bereich des 

Landgasthofes wird nicht beeinträchtigt, da die neue Trasse auf ei-

nem tieferen Höhenniveau verläuft. Variante 1 wird mit 7 Punkten 

bewertet. 

Variante 2 umfährt ebenfalls den Bereich der Volksschule und des 

Landgasthofes. Zusätzlich umfährt sie den Bereich der Begeg-

nungszone. Der Ausblick wird durch die neue Trassierung, welche 

in der Höhenlage tiefer gesetzt wird, nicht beeinträchtigt. Die neu 

entstandenen Grünflächen im Bereich der Volksschule, des Gas-

gartens sowie der Begegnungszone sind als Aufwertung für das 

Ortsbild zu verstehen. Variante 2 wird mit 8 Punkten bewertet. 

Variante 3 und 5 werden jeweils mit 6 Punkten bewertet. Dies ist 

darauf rückzuführen, dass in beiden Varianten nur eine neue Grün-

fläche für die Nutzung der Allgemeinheit geschaffen wird.  

5.1.2.5 Freizeit und Erholung 

Bei diesem Kriterium soll bewertet werden, inwieweit neue Flächen für Frei-

zeit und Erholung geschaffen werden. Unter Freizeit- und Erholungsflächen 

versteht man Park- und Grünanlagen, Gärten oder Begegnungsflächen.231 

Entstandene Flächen sind positiv zu bewerten, da sie das Ortsbild verbes-

sern, die Dorfgemeinschaft stärken und den Ort auch als Naherholungsge-

biet attraktiver machen können. 

• In Variante 1 wird eine neue Fläche im Bereich der Volksschule ge-

schaffen, welche als Spielfläche durch die Schüler sowie der Allge-

 
231 Vgl.: https://www.hlnug.de/themen/nachhaltigkeit-indikatoren/indikatorensysteme/umweltindikatoren-

hessen/erholungsflaechen. Datum des Zugriffs: 31.12.2020 
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meinheit genutzt werden kann. Im Bereich des Landgasthofes ent-

steht im Bereich der Bestandsstraße eine Fläche, die als Naherho-

lungsfläche dienen kann. 

In Variante 2 wird neben den zuvor genannten Flächen im Bereich 

der Volksschule und des Landgasthofes auch eine Begegnungs-

zone geschaffen. Diese verbessert das Ortsbild und kann als Nah-

erholungs- und Freizeitfläche genutzt werden. 

In Variante 3 wird der Bereich des Landgasthofes umfahren, die neu 

entstandene Fläche kann zur Naherholung genutzt werden.  

In Variante 5 wird der Bereich der Volksschule umfahren, die neu 

entstandene Fläche kann als Spielfläche für die Kinder der Volks-

schule verwendet werden.  

Variante 1 wird mit 8 Punkten, Variante 2 mit 10 Punkten, Variante 

3 mit 5 Punkten und Variante 5 mit 6 Punkten bewertet. 

5.1.2.6 Investitionskosten 

Als Investitionskosten werden die Gesamtkosten eines Bauwerks bezeich-

net. Die Gesamtinvestitionssumme setzt sich aus den Grundstücks- und 

Nebenkosten, den Errichtungskosten, dem Wagnis und Gewinn sowie den 

Finanzierungskosten zusammen.232 Für das gegenständliche Projekt sollen 

für das Kriterium Investitionskosten die Errichtungskosten verglichen wer-

den. Geringere Errichtungskosten sind dabei besser zu bewerten. 

• Für das gegenständliche Projekt werden die Errichtungskosten 

nach Vorlage der SN 506 512 abgeschätzt. Die Massen werden da-

bei aus den Vorentwurfsplänen übernommen.  

Die Kostenkennwerte stammen aus Expertengesprächen mit einem 

Kalkulanten einer Bauunternehmung und einem Vertreter des Refe-

rats für Straßeninfrastruktur des Landes Steiermark.  

Für die Kostenschätzung wurden Hauptpositionen gewählt, die die 

zu erbringenden Leistungen definieren. Berücksichtigt wurden A- 

und B- Positionen. Diese wurden nach Vorlage der SN 506 512 den 

jeweiligen Hauptgruppen bzw. Elementgruppen zugeteilt. Aus den 

Vorentwurfsplänen in Kapitel 5.1.1 sind die Massen mittels Civil-3D 

ausgelesen und in die Kostenschätzungstabelle eingepflegt wor-

den. Die Gesamtkosten je Position ergeben sich aus der Multiplika-

tion der Kosten in der jeweiligen Einheit, z.B. €/m mit der zugehöri-

gen Masse.  

 
232 Vgl.: MAUERHOFER, G.; HARRER, E.: Projektentwicklung - Skript. S. 19 
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In den Kostenschätzungen werden die Gemeinkosten mit 10 %, die 

Nebenleistungen (Kostengruppe W) mit 3% und die Reserven (Kos-

tengruppe Y) mit 10% angesetzt. Die Werte für Gemeinkosten, Ne-

benleistungen und Reserven stammen aus den Experteninterviews 

mit den Zivilingenieuren. Die Planungsleistungen (Kostengruppe V) 

werden für das gegenständliche Projekt, nach Empfehlung eines Zi-

viltechnikers mit 15 % angesetzt. Zusätzlich werden C-Positionen 

mit 20 % berücksichtigt. 

Der Aufbau der Kostenschätzung sowie die Kostenkennwerte der 

einzelnen Positionen ist bei allen vier Varianten ident. 

Für die in Abbildung 5-8 betrachtete Variante 1 ergeben sich somit 

geschätzte netto Gesamtkosten von 373.192,32 €.  

In Abbildung 5-9 werden die Kosten von Variante 2 abgeschätzt. Es 

ergeben sich geschätzte netto Gesamtkosten von 382.024,48 €. Die 

Kosten von Variante 2 sind im Vergleich zu Variante 1 um ca. 

9.000,00 € höher. Dies ist auf die etwas längere Strecke sowie auf 

die neue Position der Trasse unter der Begegnungszone und den 

einhergehenden höheren Massen zurückzuführen. 

Die Kosten der Variante 3 werden in Abbildung 5-10 abgeschätzt. 

Diese werden auf 180.908,00 € geschätzt. Die Unterschiede zu den 

Kosten der Variante 1 und 2 ergeben sich aus der umzubauenden 

Strecke des Hoferbergweges. In Variante 3 wird der Bereich des 

Landgasthof „Riegerbauer“ umfahren. Der Bereich der Volksschule 

bleibt unberührt. Somit ergeben sich geringere Massen, was im di-

rekten Zusammenhang mit den geschätzten netto Gesamtkosten 

liegt. 

Abbildung 5-11 zeigt die Kostenschätzungsberechnung der Vari-

ante 5. In dieser Variante werden die Kosten für die Errichtung der 

Umfahrung der Volksschule berechnet. Der Bereich des Landgast-

hofes wird in dieser Variante nicht in der Kostenschätzung berück-

sichtigt. Die geschätzten netto Gesamtkosten von Variante 5 wer-

den auf 196.754,33 € geschätzt. Die, im Vergleich zu Variante 3 et-

was höheren Kosten sind auf die Massen zur Herstellung der Park-

platzflächen der Volksschule zurückzuführen. 

Nachfolgende Abbildungen zeigen die Berechnungen der Kosten-

schätzung der Varianten 1 – 3 und 5. 
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Abbildung 5-8: Kostenschätzung Variante 1 
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Abbildung 5-9: Kostenschätzung Variante 2 
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Abbildung 5-10: Kostenschätzung Variante 3 
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Abbildung 5-11: Kostenschätzung Variante 5 
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Abbildung 5-12: Zusammenfassung Schätzung der Errichtungskosten 

Wie in Abbildung 5-12 ersichtlich ist, werden die Kosten von Vari-

ante 1 mit ca. 173.000,00 €, von Variante 2 mit ca. 382.000,00 €, 

von Variante 3 mit ca. 191.000,00 € und jene von Variante 5 mit ca. 

196.000,00 € abgeschätzt. 

Die Kostenschätzung in der Phase des Vorentwurfs ist mit einem 

Toleranzbereich von ±15% zu verstehen. Dies wird laut Toleranzen 

bei professioneller Kostenplanung als üblich erachtet.233  

 

Abbildung 5-13: Kostentrichter234 

 
233 Vgl.: LECHNER, H.: Projektmanagement in der Bau- und Immobilienwirtschaft - Level D; Kostenplanung, Normen, 

Regelwerke. S. 16 

234 LECHNER, H.: Projektmanagement in der Bau- und Immobilienwirtschaft - Level D; Kostenplanung, Normen, Regelwerke. 
S. 16 
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In der Kostenschätzung wurde die Grundablöse (Kostengruppe A 

nach SN 506 512) ebenso wie die Sanierung der denkmalgeschütz-

ten Mauer nicht berücksichtigt. Die Grünraumbepflanzung und Be-

bauung der neu entstanden Repräsentationsflächen finden sich in 

der Kostenschätzung ebenfalls nicht wieder. Die Umlegung der Bus-

haltestelle wurde, aufgrund der Verlegung aus der Projektierung 

ebenfalls nicht in die Kostenschätzung aufgenommen.235 

Die Punkte wurden nach folgender Berechnung des Autors verge-

ben: 

 

Abbildung 5-14: Punktevergabe Errichtungskosten 

In Abbildung 5-14 ist ersichtlich, dass zunächst der reziproke Wert 

der Errichtungskosten berechnet wird. Die Variante mit den gerings-

ten Errichtungskosten bzw. mit dem höchsten Reziprokwert wird mit 

10 Punkten bewertet. Mit Hilfe einer Schlussrechnung werden die 

Punkte der anderen Varianten berechnet. Gerundet ergeben sich 

folgende Punkte für die vier Varianten: 

o Variante 1: 5 Punkte 

o Variante 2: 5 Punkte 

o Variante 3: 10 Punkte 

o Variante 5: 9 Punkte 

5.1.2.7 Bauliche und betriebliche Erhaltung 

Unter der baulichen und betrieblichen Erhaltung, auch Folgekosten ge-

nannt, verstehen sich jene Kosten, die im Laufe des Lebens eines Bau-

werks anfallen. Dies können laufenden Kosten, wie z.B. Reinigungs-, Kon-

troll-, Markierungs-, Pflegearbeiten und Winterdienst, sowie bauliche Sanie-

rungskosten sein. Varianten mit geringen Folgekosten sind besser zu be-

werten.236 

• Lebenszykluskosten 

Wie in Kapitel 3.2.2 beschrieben, ist es im Sinn eines jeden Inves-

tors, wie im gegenständlichen Projekt die Gemeinde Feistritztal, ei-

nen Überblick über die gesamten Kosten in der Laufzeit eines Pro-

jektes zu haben. Diese beinhalten neben den Errichtungskosten 

 
235 Vgl.: MATSCHEK, R.; BRÜNNER, K.: Ortsentwicklungsprojekt St. Johann bei Herberstein. Endbericht. S. 50 

236 Vgl.: FSV: Nutzen-Kosten-Untersuchung im Verkehrswesen RVS 02.01.22. Richtlinien und Vorschriften Straßenbau. S. 20 
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auch die Folgekosten, wie unter anderem laufende Kosten für die 

Instandsetzung, Reinigung und Sanierung.  

Für eine objektive Entscheidungsfindung in der Nutzwertanalyse 

werden die Folgekosten bzw. die gesamten Lebenszykluskosten 

nach ÖNORM B 1801-4 herangezogen. 

In der Forschungsarbeit „Ortsentwicklungsprojekt St. Johann bei 

Herberstein“ wurden vom Autor dieser Masterarbeit die Lebenszyk-

luskosten berechnet. Dabei wurde die Barwertmethode angewandt. 

Der Barwert ist auf einen Referenzwert abgezinster Wert zukünftiger 

Zahlungen.237 

Die gesamte Nutzungsdauer der Straßen ist von der Nutzungsdauer 

einzelner Bestandteile des Straßenaufbaus abhängig. Auskunft 

über die Nutzungsdauern gibt die RVS 02.01.22. 

Der Betrachtungszeitraum für das gegenständliche Projekt wurde, 

in Abhängigkeit der Straßenbestandteile Untergrund, Unterbau, 

Dämme sowie der Entwässerung laut RVS 02.01.22 auf 60 Jahre 

festgelegt.238 

Für die Berechnung der Lebenszykluskosten sind die laufenden 

Kosten ein wichtiger Bestandteil. Diese sollen im folgenden Kapitel 

näher erläutert werden. 

o Laufende Kosten 

Kostenkennwerte für die laufenden Kosten bietet die RVS 

20.01.22 (siehe Abbildung 5-15). 

 

Abbildung 5-15: Richtwerte "Laufende Kosten" (Stand 2009)239 

Bei dem, durch den Ort St. Johann führenden Hoferbergweg 

handelt es sich, laut „Digitaler Atlas Steiermark: Verkehr & 

Transport“ um eine Gemeindestraße. Im Unterschied zu 

Langestraßen L haben Gemeindestraßen keine eigene 

Kennzeichnung und keine Nummer. Sie werden mit dem, 

von der Gemeinde vorgegeben Straßennamen bezeich-

net.240 

 
237 Vgl.: ÖSTERREICHISCHES NORMUNGSINSTITUT: ÖNORM B 1801- 4 Bauprojekt- und Objektmanagement Teil 4: 

Berechnung von Lebenszykluskosten. ÖNORM. S. 7 

238 Vgl.: FSV: Nutzen-Kosten-Untersuchung im Verkehrswesen RVS 02.01.22. Richtlinien und Vorschriften Straßenbau. S. 19 

239 FSV: Ländliche Straßen und Güterwege RVS 03.03.81. Richtlinien und Vorschriften Straßenbau. S. 21 

240 Vgl.: https://gis.stmk.gv.at/atlas/(S(lmalzblwqdxdqfkdrrcoilnh))/init.aspx?karte=verkehrtransport&ks=das&cms=da&mass-
stab=800000. Datum des Zugriffs: 12.6.2020 
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Für das gegenständliche Projekt wurde, wie in Abbildung 

5-15 ersichtlich, 3.500 € je Fahrstreifen-km und Jahr für den 

Straßentyp der Gemeindestraße berechnet.  

o Dynamische Lebenszykluskostenbetrachtung 

Für die Betrachtung der Lebenszykluskostenbetrachtung ist 

es essenziell, die anfallenden Kosten unter der Berücksich-

tigung der Preissteigerung bzw. des Abzinsfaktor zu be-

trachten. Die ÖNORM 1801-4 verweist hier auf die Preisstei-

gerung des Baupreisindex der Statistik Austria sowie auf die 

Sekundärmarktrendite. 241 

Die ÖNORM B 1801-4 gibt Auskunft über die Quellen der zu 

verwendenden Preissteigerungsindizes. Je nach Kosten-

gruppe können dies der Baupreisindex, der Baukostenin-

dex, der Energiepreisindex, der Index der Preise für unter-

nehmensnahe Dienstleistungen oder der Verbraucherpreis-

index sein.242  

Da es sich bei dem gegenständlichen Projekt um ein Stra-

ßenbauvorhaben handelt, wird für alle Leistungen die Preis-

steigerungen des Baupreisindex für Tiefbau/ Straßenbau 

herangezogen. 

Laut ÖNORM B 1801-4 sind die Preissteigerungen konstant 

über die gesamte Lebenszykluskostenbetrachtung anzuset-

zen und mindestens aus den Preissteigerungen der letzten 

fünf Jahre zu berechnen.243 

Folgende Abbildung 5-16 zeigt den Verlauf des Baupreisin-

dex zwischen 1996 bis zum zweiten Quartal 2020. 

 
241 Vgl.: MATSCHEK, R.; BRÜNNER, K.: Ortsentwicklungsprojekt St. Johann bei Herberstein. Endbericht. S. 52 

242 Vgl.: ÖSTERREICHISCHES NORMUNGSINSTITUT: ÖNORM B 1801- 4 Bauprojekt- und Objektmanagement Teil 4: 
Berechnung von Lebenszykluskosten. ÖNORM. S. 11 

243 Vgl.: ÖSTERREICHISCHES NORMUNGSINSTITUT: ÖNORM B 1801- 4 Bauprojekt- und Objektmanagement Teil 4: 
Berechnung von Lebenszykluskosten. ÖNORM. S. 11 



 Vorentwurfsphase 

 

11-Jän-2021 101 

 

Abbildung 5-16: Baupreisindex Straßenbau 1996-2020244 

Für das gegenständliche Projekt wurde die mittlere Preis-

steigerung von 2005 bis 2020 herangezogen. Durch die Be-

trachtung der mittleren Preissteigerung über einen Zeitraum 

von 15 Jahren lässt sich eine aussagekräftige konservative 

Prognose des Indizes für die nächsten 60 Jahre treffen. Der 

Preissteigerungsfaktor ergibt sich zu 2,63 % pro Jahr.245 

o Kalkulatorischer Zinssatz für die Barwertberechnung 

Laut ÖNROM B 1801-4 wird empfohlen, den Durchschnitts-

wert der letzten drei Jahre oder den aktuellen Wert zum Zeit-

punkt der Berechnung der Sekundärmarktrendite zu ver-

wenden.246  

Die Sekundärmarktrendite wurde seit März 2015 von der 

„Umlaufgewichteten Durchschnittsrendite für Bundesanlei-

hen“ abgelöst und ist auf der Homepage der „Österreichi-

schen Nationalbank“ einzusehen.247  

Der berechnete bzw. definierte Abzinsfaktor ist anzuge-

ben.248 

  

 
244 Vgl.: https://www.statistik.at/web_de/statistiken/wirtschaft/preise/baupreisindex/index.html. Datum des Zugriffs: 23.08.2020 

245 Vgl.: MATSCHEK, R.; BRÜNNER, K.: Ortsentwicklungsprojekt St. Johann bei Herberstein. Endbericht. S. 53 

246 Vgl.: ÖSTERREICHISCHES NORMUNGSINSTITUT: ÖNORM B 1801- 4 Bauprojekt- und Objektmanagement Teil 4: 
Berechnung von Lebenszykluskosten. ÖNORM. S. 11 

247 Vgl.: https://www.oenb.at/Statistik/Standardisierte-Tabellen/zinssaetze-und-wechselkurse/renditen-oesterreichischer-
bundesanleihen.html. Datum des Zugriffs: 21.08.2020 

248 Vgl.: ÖSTERREICHISCHES NORMUNGSINSTITUT: ÖNORM B 1801- 4 Bauprojekt- und Objektmanagement Teil 4: 
Berechnung von Lebenszykluskosten. ÖNORM. S. 11 
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Abbildung 5-17 zeigt den Grafen der „Umlaufgewichteten 

Durchschnittsrendite für Bundesanleihen“ seit 2017. 

 

Abbildung 5-17: UDRB 2017-2019249 

Der aktuelle Wert des UDRB zum Zeitpunkt der Betrachtung 

im Juli 2020 liegt bei -0,302 % pro Jahr. Es wird für das ge-

genständliche Projekt präferiert, einen längeren Zeitraum zu 

betrachten. Dazu wurde der Mittelwert der letzten drei Jahre 

von Juli 2017 – Juli 2020 mit 0,062 % pro Jahr berechnet.250 

Die ermittelten Werte, -0,302 % pro Jahr und 0,062 % pro 

Jahr sind dementsprechend zu hinterfragen, welcher für ei-

nen Lebenszyklusbetrachtungszeitraum von 60 Jahren eher 

geeignet ist. So ist die Betrachtung einer Momentaufnahme 

des UDRB nicht so aussagekräftig wie der Durchschnitt über 

einen längeren Zeitraum. Ebenfalls ist der in der ÖNORM B 

1801-4 angegebene Zeitraum von drei Jahren für die Be-

trachtung des UDRB zu hinterfragen. Wird die Veröffentli-

chung zur „Wirtschaftslage und Prognose“ (siehe Abbildung 

5-18, Stand Juni 2020) der Wirtschaftskammer Österreich 

betrachtet, so ist für das Jahr 2021 eine Sekundärmarktren-

dite von 0,2 % pro Jahr prognostiziert. Die Sekundärmarkt-

rendite wurde bis zum Jahr 2015 als Indexwert für die Ab-

zinsung in der Lebenszykluskostenberechnung verwendet 

und wird für diese Masterarbeit als Vergleichswert betrach-

tet. 

 
249 Vgl.: https://www.oenb.at/Statistik/Charts/Chart-2.html. Datum des Zugriffs: 25.08.2020 

250 Vgl.: MATSCHEK, R.; BRÜNNER, K.: Ortsentwicklungsprojekt St. Johann bei Herberstein. Endbericht. S. 54 
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Abbildung 5-18: WKO Sekundärmarktrendite251 

In Abbildung 5-18 angeführte Werte der Sekundärmarktren-

dite der vergleichbaren Jahre von 2015-2020 sind allgemein 

höher als jene der UDRB. Demnach können die Werte aus 

den Jahren 1999-2015 nicht mit jenen der UDRB vermischt 

werden, um den Betrachtungsraum des Abzinsfaktors erhö-

hen zu können. 

Für diese Masterarbeit wird wie in der ÖNORM B 1801-4 

beschrieben der Durchschnittswert der letzten drei Jahre mit 

0,06225 % pro Jahr verwendet. 

 

Rechenvorgang der Lebenszykluskostenbetrachtung 

Bei der Berechnung der Lebenszykluskosten wird ein Referenzzeitwert 

„0“ definiert, der als Basis für die Errichtungskosten und die Berechnung 

der Preissteigerungen und Abzinsungen dienen soll. Der Referenzzeit-

punkt wird, aufgrund der geplanten Bauphase des Projektes von April 

bis Juni 2021 für das Jahr 2021 festgelegt. 

Wie bereits beschrieben wird die Lebenszykluskostenbetrachtung für 

einen Zeitraum von 60 Jahren durchgeführt. 

Zum Zeitpunkt „0“ fallen die unter Kapitel 5.1.2.6 abgeschätzten Errich-

tungskosten an. Die Errichtungskosten unterliegen weder einer Preis-

steigerung noch einer Abzinsung.  

 
251 WKO - WIRTSCHAFTSKAMMER ÖSTERREICH: Wirtschaftslage und Prognose S. 1 
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Die laufenden Kosten von 3.500 € pro Fahrstreifen-km und Jahr für Ge-

meindestraßen werden mit der Streckenlänge multipliziert. Die Kosten-

werte für die „Sanierung nach Nutzungsdauer“ werden aus den Kosten-

schätzungen der einzelnen Varianten übernommen. Laufende Kosten 

und Bauleistungen mit der zugehörigen Sanierung nach Nutzungsdauer 

werden mit dem definierten Index von 2,63 % pro Jahr aufgezinst und 

jahreszugehörig dargestellt.  

Der Zeitwert der einzelnen Kosten, aus Errichtungskosten, laufenden 

Kosten und Sanierungskosten wird summiert und kumuliert dargestellt. 

Der Barwert besteht aus den jahresabhängigen kumulierten abgezins-

ten Jahreskosten. Der Abzinsungsfaktor beträgt 0,06 % pro Jahr. 

Die Kalkulation der Lebenszykluskosten der Varianten selbst, findet sich 

aufgrund der besseren Lesbarkeit im Anhang wieder. 
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Ergebnisse 

In den folgenden Unterpunkten werden die Ergebnisse aus der Lebens-

zykluskostenbetrachtung der vier Varianten präsentiert.  

• Variante 1 

 

Abbildung 5-19: LZK-Gegenüberstellung EK / FK Variante 1 

Die gesamten Lebenszykluskosten der Variante 1 belaufen sich auf 

1.905.272,00 €. Diese beinhalten die Errichtungskosten mit 

373.192,32 €, sowie die Folgekosten für 60 Jahre mit 

1.532.080,40 €. Es ist in Abbildung 5-19, der Gegenüberstellung der 

Errichtungs- und der Folgekosten, ersichtlich, dass deren Verhältnis 

bei 1:4 liegt.  

Abbildung 5-20 zeigt die kumulierten Jahreskosten der Variante 1. 

Dabei ist ersichtlich, dass zum Zeitpunkt „0“ nur die Errichtungskos-

ten anfallen. Die Errichtungskosten unterliegen keiner Preissteige-

rung oder Abzinsung. Die laufenden Kosten werden, unter Berück-

sichtigung der Preissteigerung und der Abzinsung jährlich addiert. 

Im Jahr 20 fallen Kosten in der Höhe von ca. 270.000,00 € für die 

Erneuerung von Straßenbestanteile mit einer Nutzungsdauer von 

20 Jahren an. Diese Investitionskosten setzen sich aus der Erneu-

erung der bituminösen Trag- und Deckschicht, der Parkplatzflächen 

und der Straßenausstattung zusammen. Nach 40 Jahren fallen das 

zweite Mal Investitionskosten in der Höhe von ca. 730.000,00 € für 

die Erneuerung von Straßenbestandteilen an. Der hohe Investiti-

onswert ergibt sich aus den Kosten für die Erneuerung der Trag- 

und Deckschicht, der Parkplatzflächen, der Straßenausstattung und 
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der ungebundenen Tragschichten unter Berücksichtigung der Preis-

steigerungen und Abzinsungen von 40 Jahren. Nach 60 Jahren ent-

stehen zusätzliche Kosten für den Abtrag der Straße. Die Abbildung 

einer weiteren Darstellungsform der anfallenden Kosten für den Be-

trachtungszeitraum findet sich im Anhang wieder. Dabei werden die 

anfallenden Investitionskosten jährlich abgebildet.  
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Abbildung 5-20: LZK Variante 1 „Kumuliert“252  

 
252 Vgl.: MATSCHEK, R.; BRÜNNER, K.: Ortsentwicklungsprojekt St. Johann bei Herberstein. Endbericht. S. 57 
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• Variante 2 

 

Abbildung 5-21: LZK-Gegenüberstellung EK / FK Variante 2 

In Abbildung 5-21 findet sich die Gegenüberstellung der Errich-

tungskosten und der Folgekosten der Variante 2 wieder. Die Errich-

tungskosten belaufen sich auf 373.192,32 €, die der Folgekosten 

auf 1.532.080,40 €. Die gesamten Lebenszykluskosten der Variante 

2 betragen 1.952.462,52 €. Die Errichtungs- und die Folgekosten 

weißen ein Verhältnis von 1:4 auf. Der Unterschied der Lebenszyk-

luskosten von Variante 2 zu Variante 1 ist auf die höheren Errich-

tungskosten und somit auf die höheren Massen im Bereich der Um-

fahrung der Begegnungszone zurückzuführen. 

Die kumulierten Jahreskosten der Variante 2 finden sich in Abbil-

dung 5-22 wieder. Der Aufbau der kumulierten Darstellungsform 

wird in Variante 1 beschrieben. Die anfallenden Investitionskosten 

belaufen sich für das Jahr 20 auf ca. 280.000,00 € und für das Jahr 

40 auf ca. 748.500,00 €. Nach Ende der Lebenszeit der Straße ist 

mit Abbruchkosten in der Höhe von ca. 274.000,00 € zu rechnen. 

Die Darstellung der Ergebnisse in jährlicher Aufstellung findet sich 

im Anhang wieder. 
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Abbildung 5-22: LZK Variante 2 „Kumuliert“253  

 
253 Vgl.: MATSCHEK, R.; BRÜNNER, K.: Ortsentwicklungsprojekt St. Johann bei Herberstein. Endbericht. S. 61 
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• Variante 3 

 

Abbildung 5-23: LZK-Gegenüberstellung EK / FK Variante 3 

Abbildung 5-23 zeigt das Verhältnis zwischen den Errichtungs- und 

den Folgekosten. Die Errichtungskosten betragen 180.908,00 € und 

die Folgekosten 1.313.357,51 €. Das Verhältnis der Kosten ist 1:7. 

Der Unterschied des Verhältnisses zu jenen der ersten beiden Va-

rianten lässt sich damit begründen, dass in Variante 3 nur die Er-

richtungskosten für den umzubauenden Bereich der Umfahrung des 

Landgashofes „Riegerbauer“ berechnet werden, die Lebenszyklus-

kosten jedoch auf den gesamten Projektierungsbereich vom Kaffee-

haus „Rodler“ bis zum Landgasthof „Riegerbauer“. Die gesamten 

Lebenszykluskosten belaufen sich auf 1.494.265,51 €. 

Abbildung 5-24 zeigt die kumulierten Jahreskosten der Variante 3. 

Der Aufbau der kumulierten Darstellungsform wird in Variante 1 be-

schrieben. Neben den jährlich anfallenden laufenden Kosten sind 

im Lebenszyklus der Straße nach 20 Jahren ca. 211.000,00 € und 

nach 40 Jahren ca. 598.000,00 € für die bauliche Sanierung zu in-

vestieren. Dabei gelten die Investitionen für die Sanierung des ge-

samten Projektierungsbereich. Die Abbruchkosten der Variante 3 

belaufen sich nach 60 Jahren Nutzungsdauer auf 250.411,98 €. 

Die Darstellung der Ergebnisse in jährlicher Aufstellung findet sich 

im Anhang wieder. 

 



 Vorentwurfsphase 

 

11-Jän-2021 111 

 

Abbildung 5-24: LZK Variante 3 „Kumuliert“254 

 
254 Vgl.: MATSCHEK, R.; BRÜNNER, K.: Ortsentwicklungsprojekt St. Johann bei Herberstein. Endbericht. S. 64 
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• Variante 5 

 

Abbildung 5-25: LZK-Gegenüberstellung EK / FK Variante 5 

Die Lebenszykluskosten von Variante 5 belaufen sich auf 

1.598.737,98 €. Die Lebenszykluskosten der Variante 5 setzen sich 

aus den Errichtungskosten mit 196.181,57 € und den Folgekosten 

mit 1.402.556,42 € zusammen. Dabei stehen die beiden Kosten mit 

1:7 im Verhältnis. In Variante 5 werden die Errichtungskosten für die 

Umfahrung der Volksschule und die Umgestaltung der sich dort be-

findlichen Parkplatzflächen berechnet. Die Umfahrung des Land-

gasthofes wird nicht berücksichtigt. Die Lebenszykluskosten von 

Variante 3 werden für die gesamten Projektierungsbereich berech-

net.  

Das, in Abbildung 5-26 dargestellte Diagramm zeigt die kumulierten 

Jahreskosten der Variante 5. Der Aufbau der kumulierten Darstel-

lungsform wird in Variante 1 beschrieben. Neben den jährlich anfal-

lenden laufenden Kosten fällt für Variante 5 nach 20 Jahren ein In-

vestitionsvolumen von ca. 220.000,00 € an. Die Sanierung beinhal-

tet die Sanierung der bituminösen Trag- und Deckschicht, der Park-

platzflächen sowie der Straßenausstattung. Nach 40 Jahren sind er-

neut ca. 652.000,00 € in die bauliche Sanierung des gesamten Pro-

jektierungsabschnitts zu investieren. Am Ende der Nutzungsdauer 

von 60 Jahren ist mit ca. 278.000,00 € an Abbruchkosten zu rech-

nen.  

Die Darstellung der Ergebnisse in jährlicher Aufstellung findet sich 

im Anhang wieder. 
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Abbildung 5-26: LZK Variante 5 „Kumuliert" 
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o Zusammenfassung der Lebenszykluskostenbetrach-

tung 

Bei der Berechnung der Lebenszykluskosten fällt auf, dass 

das Verhältnis zwischen Errichtungs- und Folgekosten ca. 

1:4 bei Variante 1 und 2 bzw. 1:7 bei Variante 3 und 5 be-

trägt. Der Unterschied der beiden Verhältnisse resultiert aus 

dem Zusammenhang, dass in Variante 3 und 5 die Errich-

tungskosten nur für Teilabschnitte der Projektierungsfläche 

betrachtet, die Lebenszykluskosten jedoch auf den gesam-

ten Bereich berechnet werden. Das Verhältnis zwischen Er-

richtungs- und Folgekosten zeigt, welche wirtschaftliche 

Wichtigkeit der Betrachtung der Folgekosten bzw. den ge-

samten Lebenszykluskosten zugesprochen werden muss. 

Bei einem Variantenentscheid, indem lediglich die Errich-

tungskosten berücksichtigt werden, kann es zu Falschein-

schätzungen der tatsächlichen Kosten kommen. 

Die Lebenszykluskosten werden von FSV in der der RVS 

10.02.22 als Zuschlagskriterium für Bauaufträge im Ver-

kehrswegebau angegeben.255 

Die Lebenszykluskosten der im Projekt betrachteten vier Va-

rianten werden in nachfolgender Abbildung 5-27 zusam-

mengefasst.  

 

Abbildung 5-27: Lebenszykluskosten 

Für die Lebenszykluskosten der vier Varianten ist ein Tole-

ranzbereich von ± 15% einzuräumen.256  

 
255 Siehe dazu: FSV: Zuschlagskriterien für Bauaufträge im Verkehrswegebau RVS 10.02.12 . Richtlinien und Vorschriften 

Straßenbau. S. 1ff 

256 Vgl.: MATSCHEK, R.; BRÜNNER, K.: Ortsentwicklungsprojekt St. Johann bei Herberstein. Endbericht. S. 65 
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Die Punkte wurden nach folgender Berechnung des Autors 

vergeben: 

 

Abbildung 5-28: Punktevergabe Lebenszykluskosten 

In Abbildung 5-28 ist ersichtlich, dass zunächst der rezip-

roke Wert der Lebenszykluskosten berechnet wird. Die Va-

riante mit den geringsten Lebenszykluskosten bzw. mit dem 

höchsten Reziprokwert wird mit 10 Punkten bewertet. Mit 

Hilfe einer Schlussrechnung werden die Punkte der anderen 

Varianten berechnet. Gerundet ergeben sich folgende 

Punkte für die vier Varianten: 

▪ Variante 1: 8 Punkte 

▪ Variante 2: 8 Punkte 

▪ Variante 3: 10 Punkte 

▪ Variante 5: 9 Punkte 

5.1.2.8 Bauzeit 

Unter der Bauzeit wird jene Zeit verstanden, die zwischen Baustart und der 

Übernahme des Bauwerks liegt. Eine kürzere Bauzeit ist dahingehend bes-

ser zu bewerten, da dadurch zeitgebundene Kosten geringer ausfallen kön-

nen.257  

Ebenso ist der reguläre Straßenverkehrsbetrieb bei geringerer Bauzeit über 

eine kürzere Zeit gestört.  

Bei einer zu kurzen Bauzeit kann es zu Verlusten der Produktivität kom-

men.258  

Ebenso wirkt sich eine zu kurze Bauzeit negativ auf die Ausführungsqualität 

aus.259  

Wird durch den AN eine kürzere Bauzeit als die normale Bauzeit wahrge-

nommen, kann es zu höheren angebotenen Preisen kommen.260 

Es ist dementsprechend auf die Ermittlung einer „normalen“ Bauzeit zu ach-

ten.261  

 
257 Vgl.: HECK, D.; KOPPELHUBER, J.: Bauwirtschaftslehre 1. S. 16 

258 Vgl.: HOFSTADLER, C.; KUMMER, M.: Chancen- und Risikomanagement in der Bauwirtschaft. S. 329 

259 Vgl.: HOFSTADLER, C.; KUMMER, M.: Chancen- und Risikomanagement in der Bauwirtschaft. S. 331 

260 Vgl.: HOFSTADLER, C.; KUMMER, M.: Chancen- und Risikomanagement in der Bauwirtschaft. S. 338 

261 Vgl.: HOFSTADLER, C.; KUMMER, M.: Chancen- und Risikomanagement in der Bauwirtschaft. S. 335 
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• Grobterminplan 

In Kapitel 3.2.4 wurden zwei, im Bauwesen typische Möglichkeiten 

der Darstellung präsentiert. Neben der Darstellung als Balkenplan / 

Gantt-Diagramm wird im Sektor Bau je nach Anforderungen auch 

gerne das Weg-Zeit-Diagramm verwendet. Für das gegenständli-

che Projekt wird aufgrund der besseren Lesbarkeit, der besseren 

Möglichkeit Interdependenzen der verschiedenen Vorgänge aufzu-

zeigen sowie der Planung nichtlinearer Bauteile, wie den Parkplatz-

flächen, die Darstellungsform des Balkenplans verwendet. 

Die Berechnung der Dauer der einzelnen Vorgänge in Abbildung 

5-29 erfolgte auf Basis der in den Experteninterviews eruierten Da-

ten. Die Expertengespräche fanden mit einem Kalkulanten einer 

Bauunternehmung und einem Vertreter des Referats für Straßeninf-

rastruktur des Landes Steiermark statt. Die geschätzten Massen 

werden, mit den zu erwartenden Leistungswerten multipliziert. Das 

Ergebnis sind die zu erwartenden Zeitwerte, die für die Ausführung 

der einzelnen Vorgänge notwendig sind.  
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Abbildung 5-29: Abschätzung der Vorgangsdauern der vier Varianten 
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Abbildung 5-30: Grobterminplan aller Varianten 
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Durch die Möglichkeit, Vorgänge gleichzeitig auszuführen, ergibt 

sich, wie in Abbildung 5-30 ersichtlich, für Variante 1 und 2 eine ge-

schätzte Bauzeit von 45 AT, für Variante 3 von 22 AT und für Vari-

ante 5 von 25 AT. 

Ebenfalls ist in Abbildung 5-30 ersichtlich, dass gewisse Vorgänge 

von anderen abhängen. Die Interdependenzen hängen vom Bauab-

lauf ab. So kann zum Beispiel erst mit den Asphaltierungsarbeiten 

begonnen werden, wenn die ungebundene Tragschicht, sowie die 

Rasengitter- und Randsteine verlegt wurden. Ersichtlich sind die In-

terdependenzen durch Abhängigkeitspfeile. 

Bauablauf nach Abbildung 5-30 

Der Baustart wird, in Abhängigkeit der Jahreszeiten, mit 5.4.2021 

angesetzt. In einem ersten Schritt gilt es die Baustelle einzurichten. 

Dies beinhaltet unter anderem das Aufstellen von Mannschafts-, Sa-

nitär- und Werkzeugcontainer sowie das Anliefern von Geräten. In 

Abhängigkeit der Varianten gilt es, gewisse Vorarbeiten zu leisten. 

Dies sind notwendige Rodungsarbeiten, das Abtragen einer Natur-

steinmauer, einer leicht bewehrten Mauer, des Zaunes, der beste-

henden Verkehrsschilder und der Lichtmasten. Sind die Vorarbeiten 

abgeschlossen, kann mit den Abtragarbeiten begonnen werden. 

Diese schließen den Abtrag der Trag- und Deckschicht, der Rasen-

gitter- und Randsteine, der ungebundenen Tragschicht sowie die 

Humusabtragung mit ein. Parallel zu den Abtragarbeiten soll bereits 

mit der Herstellung des Straßenunterbaus begonnen werden. Nach 

Beenden der Abtragarbeiten kann parallel zu den Arbeiten am Un-

terbau mit der Verlegung der Entwässerungsrohre sowie den Ein-

laufschächten begonnen werden. Sind alle Abtragarbeiten, Unter-

bauarbeiten und Rohrleitungsarbeiten abgeschlossen, kann mit der 

Herstellung des Unterbauplanums und der ungebundenen Trag-

schicht begonnen werden. In Abhängigkeit der Fertigstellung der 

ungebundenen Tragschicht, sollen die Rasengittersteine im Bereich 

der Parkplatzflächen sowie die Randsteine verlegt werden. Die As-

phaltierungsarbeiten der Trag- und Deckschicht stehen in Interde-

pendenz zu den Rasengittersteinen, den Randsteinen sowie der 

Fertigstellung der ungebunden Tragschicht. Zu guter Letzt gilt es, 

die Landschaft durch das Auftragen von Humus und dessen Besa-

mung sowie dem Räumen der Baustelle das Bauprojekt abzuschlie-

ßen.  

Die unterschiedlichen Bauzeiten der Varianten ergeben sich aus 

den Differenzen des Massenmodells. Der grundsätzlich geplante 

Bauablauf ist bei allen vier Varianten gleich. Trotz leicht variierender 

Massen der Varianten 1 und 2 wird die Bauzeit bei beiden Varianten 

gleich abgeschätzt. In Variante 3 wird die Umfahrung des Bereichs 

des Landgasthofes „Riegerbauer“ betrachtet. Durch die geschätz-
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ten Massen von Variante 3 und der Nichtberücksichtigung der Ar-

beiten im Bereich der Volksschule, die den Abtrag und Neugestal-

tung der dort situierten Parkplatzflächen beinhaltet, wird die Bauzeit 

im Vergleich zu Variante 5 kürzer eingeschätzt.  

Die Punkte wurden nach folgender Berechnung des Autors verge-

ben: 

 

Abbildung 5-31: Punktevergabe Bauzeit 

In Abbildung 5-31 ist ersichtlich, dass zunächst der reziproke Wert 

der Bauzeit berechnet wird. Die Variante mit der geringsten Bauzeit 

bzw. mit dem höchsten Reziprokwert wird mit 10 Punkten bewertet. 

Mit Hilfe einer Schlussrechnung werden die Punkte der anderen Va-

rianten berechnet. Gerundet ergeben sich folgende Punkte für die 

vier Varianten: 

o Variante 1: 5 Punkte 

o Variante 2: 5 Punkte 

o Variante 3: 10 Punkte 

o Variante 5: 8 Punkte 

5.1.2.9 Wünsche und Ziele der Bürger 

Die Wünsche und Bedürfnisse der Bürger wurden im Zuge der „Zukunfts-

werkstatt“ eruiert (siehe Kapitel 4.1.2.2). Viele der genannten Punkte wer-

den in der, von der RVS 02.01.22 beschriebenen Kriterien der Nutzwertana-

lyse bereits berücksichtigt. Nachfolgende Punkte stellen eine Auflistung der 

noch nicht berücksichtigen Wünsche und Bedürfnisse dar. Anzumerken ist, 

dass auf überregionale Aspekte, wie die Einbindung des Radtourismus, auf-

grund der lokalen Projektierungsfläche nicht eingegangen wird und diese 

auch nicht in die Bewertung einfließen.  

1. mehr Bepflanzung 

2. E-Tankstelle 

3. Begegnungszone für alle Generationen 

4. Rasengittersteine statt Asphalt 

5. Mehr Sitzgelegenheiten 
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Aspekt V1 V2 V3 V5  
Bewertungsschema: 
2 Punkte: erfüllt Aspekt komplett 
1 Punkt: erfüllt Aspekt teilweise 
0 Punkte: erfüllt Aspekt nicht 

1 2 2 1 1 

2 0 0 0 0 

3 0 2 0 0 

4 2 2 1 2 

5 2 2 1 1 

Summe 6 8 4 3 
Tabelle 5-3: Bewertung "Wünsche und Ziele der Bürger" 

Wie in Tabelle 5-3 ersichtlich ist, entstehen durch die Umbauarbeiten in al-

len Varianten neue Flächen, die begrünt werden können. In Variante 1, 2 

und 3 kann im Bereich des Landgasthofes die Fläche der Bestandsstraße 

mit Bäumen bepflanzt und Sitzmöglichkeiten geschaffen werden. Im Be-

reich der Volksschule entsteht durch die neue Umfahrung in den Varianten 

1, 2 und 5 eine neue Spielfläche, die Bewuchs und Sitzmöglichkeiten ver-

sehen werden soll. Eine Begegnungszone für alle Generationen wird nur in 

Variante 2 vorgesehen. Neu entstehende bzw. umzubauende Parkplatzflä-

chen werden mit Rasengittersteinen ausgeführt. Dies ist bei allen Varianten 

der Fall. Lediglich in Variante 3 wird der Bereich der Volksschule nicht ver-

ändert und somit werden die dortigen asphaltierten Parkplatzflächen nicht 

umgebaut. Daher erfüllt Variante 3 nur teilweise den Wunsch auf Parkplatz-

flächen mit Rasengittersteinen. 

In Abhängigkeit der Tabelle 5-3 werden für Variante 1 6 Punkte, für Variante 

2 8 Punkte, für Variante 3 3 Punkte und für Variante 5 3 Punkte vergeben. 

5.1.3 Nutzwertanalyse und Variantenentscheid 

Unter Berücksichtigung der in Kapitel 5.1.1 beschriebenen Kriterien wird in 

diesem Kapitel eine Nutzwertanalyse durchgeführt.  

 

Abbildung 5-32: Nutzwertanalyse 
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In Abbildung 5-32 werden die vier Varianten anhand der Kriterien bewertet. 

Entsprechend des zuvor in Kapitel 5.1.1 definierten Bewertungsschemas 

und der in Abbildung 5-3 berechneten Gewichtung werden für die vier Vari-

anten, je nach Erfüllung der Kriterien, Punkte vergeben.  

Zum Beispiel ist die Flächenbeanspruchung von Variante 2 wesentlich hö-

her als jene von Variante 1, 3 und 5. Dementsprechend erhalten Variante 1 

und 3 8 Punkte, Variante 5 9 Punkte und Variante 2 lediglich 4 Punkte. 

Nach der Vergabe der Punkte und der Multiplikation mit der in Abbildung 

5-3 errechneten Gewichtung der Kriterien werden die Spalten summiert. Die 

Variante mit der höchsten Summe eignet sich am besten für die weitere 

Betrachtung und für die Umsetzung. 

Wie in Abbildung 5-32 ersichtlich ist, erzielt Variante 1 im Vergleich zu den 

anderen drei Varianten die höchste Punktesumme und steht in der Reihen-

folge an erster Stelle. Zusammenfassend kann Variante 1 unter Berücksich-

tigung der angeführten Kriterien für die Umsetzung empfohlen werden. Für 

die weitere Betrachtung wird Variante 1 ebenfalls favorisiert.  

Die geringen Unterschiede der Punktesummen der vier Varianten in der 

Nutzwertanalyse ist darauf zurückzuführen, dass in Variante 1 und 2 die, im 

Bürgerbeteiligungsprozess geäußerten Wünsche, Bedürfnisse und Ziele im 

Vergleich zu Variante 3 und 5 mehr erfüllt werden. Dies wird mit einer hohen 

Punktzahl bewertet. Jedoch entstehen durch den größeren Aufwand zur Er-

füllung der Leistungen auch höhere Kosten. Dies wird Variante 1 und 2 mit 

einer geringen Punktzahl bewertet. 

Geringe Unterschiede im Ergebnis der Nutzwertanalyse sind typisch. Den-

noch ist das Ergebnis, mit den geringen Unterschieden in den Punktesum-

men der vier Varianten als belastbar anzusehen.262  

  

 
262 Vgl.: KÜHNAPFEL, J. B.: Nutzwertanalyse in Marketing und Vertrieb. S. 23 
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5.2 Zusammenfassung der Vorentwurfsphase 

In diesem Kapitel soll die Vorentwurfsphase zusammengefasst werden. In 

Abbildung 5-33 sind die Lebenszykluskosten der drei Varianten zur besse-

ren Anschauung dargestellt. 

 

Abbildung 5-33: Zusammenfassung Vorentwurfsphase 1 

Die genauen Zahlen der Berechnung finden sich in Abbildung 5-34 wieder. 

 

Abbildung 5-34: Zusammenfassung Vorentwurfsphase 2 

Die Bauzeit von Variante 1 und 2 wird mit 45 AT, von Variante 3 mit 22 AT 

und von Variante 3 mit 25 AT abgeschätzt.  

Die einzelnen Kriterien werden in der Nutzwertanalyse (siehe Kapitel 5.1.3) 

bewertet. Aus ihr geht hervor, dass Variante 1 die meiste Punktzahl erhält 

und für die weitere Betrachtung zu empfehlen ist.  
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5.3 Verifikation der Vorentwurfsphase 

Um die erstellten Unterlagen der Vorentwurfsphase zu plausibilisieren, wird 

eine Expertenbefragung durchgeführt. Dabei sollen die Ergebnisse aus der 

Kostenschätzung, der Lebenszykluskostenbetrachtung sowie der Termin-

planung untersucht und gegebenenfalls Unstimmigkeiten lokalisiert und 

ausgebessert werden. 

5.3.1 Methodik der Expertenbefragung 

Grundsätzlich finden sich in der Literatur die qualitative und quantitative For-

schungsmetoden wieder.263  

Anders als die qualitative, zielt die quantitative Forschungsmethode darauf 

ab, verfasste Hypothesen mit einer hohen Anzahl an Befragten mittels stan-

dardisierter Fragebögen zu testen und so repräsentative Ergebnisse zu er-

zielen.264  

Anforderungen an die qualitative Forschungsmethode können zum Beispiel 

anhand eines einzigen Interviews, eines Dokuments oder einer Beobach-

tung erfüllt werden. Dabei spielt die Anzahl der untersuchten Fälle oder der 

geführten Interviews eine untergeordnete Rolle.265 

Bei Expertenbefragungen werden Personen aufgrund ihres zugeschriebe-

nen Status als Experte interviewt. Als Experten können jene Personen ver-

standen werden, die über ein spezifisches Wissen verfügen. Experten wird 

eine gewisse Erfahrung, Erprobtheit in Routinen und eine profunde Ausbil-

dung unterstellt.266  

Experteninterviews werden häufig durch Zuhilfenahme von Leitfäden ge-

führt. Dabei werden vom Interviewführenden eine Reihe an offenen Fragen 

für die Durchführung des Interviews vorbereitet.267  

Außerdem lassen sich personenbezogene Perspektiven und Meinungen 

eruieren, die durch quantitativ geführte Interviews nicht erfasst werden kön-

nen.268  

Das Projekt und die Rahmenbedingungen können direkt vor Ort erläutert 

und mögliche Unklarheiten sofort beseitigt werden.  

  

 
263 Vgl.: SCHOLL, A.: Die Befragung. S. 23 

264 Vgl.: AHLRICHS, R.: Zwischen sozialer Verantwortung und ökonomischer Vernunft. S. 105 

265 Vgl.: BRÜSENMEISTER, T.: Qualitative Forschung. S. 9 

266 Vgl.: HELFFERICH, C.: Leitfaden- und Experteninterviews. In: Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung. 
S.  570ff 

267 Vgl.: GLÄSER, J.; LAUDEL, G.: Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse. S. 111 

268 Vgl.: https://www.uni-trier.de/fileadmin/fb4/prof/VWL/APO/4207ws0102/efstudien.pdf.. Datum des Zugriffs: 26.07.2020 
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Für die Auswahl der Experten sollen folgende Fragen gestellt werden:269 

• Wer verfügt über relevante Informationen? 

• Wer kann für das gegenständliche Projekt und seine Rahmenbedin-

gungen präzise Informationen geben? 

• Welche Experten sind bereit Informationen preiszugeben? 

• Welche Experten sind für die Befragung verfügbar? 

Für das gegenständliche Projekt wurden Zivilingenieurbüros elektronisch 

bzw. telefonisch um die Teilnahme am Experteninterview gebeten. 

Für die Expertenbefragung haben sich folgende Zivilingenieurbüros bzw. 

Experten bereiterklärt. Die befragten Personen haben eine langjährige Er-

fahrung in ihrem Wissensgebiet und bereits zahlreiche Projekte abgewi-

ckelt. 

• Dipl.-Ing. Rudolf Fruhmann, Geschäftsführer von Dipl.-Ing. Rudolf 

Fruhmann ZT 

• Dipl.-Ing. Martin Zerkhold, Projektleiter bei DI Markus Weiner ZT 

5.3.2 Durchführung der Expertenbefragung 

Nach Vorbild der qualitativen Befragungsmethodik soll ein Interviewleitfa-

den in Form eines Fragebogens erstellt werden. Durch den Leitfaden kann 

die Befragung auch als teilstrukturiertes Interview bezeichnet werden. Der 

Leitfaden gibt grob Fragen und Reihenfolge vor, lässt jedoch genügend 

Freiheitsgrade zu, um Abweichungen zuzulassen.270 

Das Projekt und seine Rahmenbedingungen werden den Experten vor Ort 

präsentiert. Grundlegend können die in den Interviews gestellten Fragen 

wie folgt zusammengefasst werden:  

• Sind die, in der Vorentwurfsplanung geschätzten Kosten für das ge-

genständliche Projekt und seinen einzelnen Varianten plausibel? 

• Sind die, in der Vorentwurfsplanung geschätzten Lebenszyklusko-

ten des gegenständlichen Projektes als Richtig anzusehen? 

• Entsprechen die, in der Vorentwurfsplanung berechneten Termine 

den Erfahrungswerten der Experten? 

Um die Daten aus den Befragungen auswerten und in das gegenständliche 

Projekt einarbeiten zu können, ist eine Aufzeichnung des Interviews erfor-

 
269 Vgl.: GLÄSER, J.; LAUDEL, G.: Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse. S. 117ff 

270 Vgl.: HELFFERICH, C.: Leitfaden- und Experteninterviews. In: Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung. 
S.  560 
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derlich. Dazu werden vom Autor dieser Arbeit Notizen während des Inter-

views angefertigt, die in weiterer Folge in ein Gedächtnisprotokoll verschrift-

licht werden. 

Für die Verifizierung der Vorentwurfsphase mittels der leitfadengebundenen 

Expertenbefragung werden die zuvor genannten Zivilingenieure zum ge-

genständlichen Projekt interviewt. Die Befragungen der Zivilingenieure fan-

den am 15.09.2020, sowie am 16.09.2020 um jeweils 13:00 Uhr statt.  

Die Gedächtnisprotokolle der Experteninterviews finden sich im Anhang 

dieser Arbeit wieder. 

5.3.3 Ergebnisse der Expertenbefragung 

Nachfolgend werden die Ergebnisse aus der Expertenbefragung zur Vor-

entwurfsphase zusammengefasst. 

Kostenschätzung 

Die Überprüfung des Aufbaus der Kostenschätzung nach SN 506 512 im 

Zuge der Expertenbefragung hat ergeben, dass dieser in Ordnung ist. Die 

verwendeten Kostengruppen und Hauptpositionen lassen die anfallenden 

Kosten für die Errichtung des Projektabschnitts in St. Johann bei Herbers-

tein abschätzen.  

In der Expertenbefragung wurden auch die, in der Kostenschätzung ver-

wendeten Kostenkennwerte auf ihren Wert hin untersucht. Dabei wurden 

Anmerkungen zu folgenden Positionen gegeben: 

Position Ursprungswert Fruhmann Zerkhold Änderungswert 

Schüttung 4,00 €/m2 > 4,00 €/m2 - 6,00 €/m2 

Pflasterung 12,00 €/m2 30,00 €/m2 35,00-40,00 €/m2 35,00 €/m2 

Bodenabtrag 6,00 €/m2 7,00-10,00 €/m2 > 6,00 €/m2 10,00 €/m2 

Bit. Trag- und 
Deckschicht 

16,00 €/m2 > 16,00 €/m2 20,00-22,00 €/m2 20,00 €/m2 

Tabelle 5-4: Experteninterview zu den Kostenkennwerten  

Tabelle 5-4 zeigt die Zusammenfassung der Anmerkungen zu den verwen-

deten Kostenkennwerten. Dabei wird der ursprüngliche Wert, der von den 

Experten vorgeschlagene und der in die Arbeit eingepflegte Kostenkenn-

wert der Positionen dargestellt. 
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In der Kostenschätzung sind unbedingt Kostengruppen zu berücksichtigen, 

die nicht direkt einer Bauleistung zugeordnet werden können, sondern pro-

zentual zu den Nettokosten der Positionen beaufschlagt werden. Dazu wur-

den die Experten nach den von ihnen standardmäßig verwendeten Werten 

für Gemeinkosten, Nebenkosten und Reserven befragt.  

 Fruhmann Zerkhold Verwendeter Wert 

Gemeinkosten 10 - 12 % 10- 12 % 10 % 

Nebenkosten 
10 % 

2-3 % 3 % 

Reserven 10-15 % 10 % 

Planungskosten - 15 % 15 % 
Tabelle 5-5: Expertenbefragung GK, Nebenleistungen und Reserven  

Die in Tabelle 5-5 angeführten Werte werden in die Kostenschätzung des 

gegenständlichen Projektes übernommen. Anzumerken ist, dass bei der ur-

sprünglichen Kostenschätzung die Planungskosten außen vorgelassen 

wurden. Nach Empfehlung von Herrn Zerkhold werden diese mit 15 % in 

der Arbeit berücksichtigt. 

Lebenszykluskostenschätzung 

In den Interviews wird der Aufbau der Lebenszykluskostenbetrachtung un-

tersucht und von beiden Experten als richtig angesehen. Die Basisdaten 

stammen aus der Kostenschätzung und sind mit den Verbesserungsvor-

schlägen zu den Kostenkennwerten anzupassen. Ebenso werden in der Ex-

pertenbefragung die, in der Arbeit verwendeten Werte für die Nutzungs-

dauer, die Preissteigerung und den Abzinsfaktor untersucht.  

Die Nutzungsdauer, welche nach RVS 02.01.22 ermittelt wurde wird von 

beiden Experten als plausibel angesehen. Wobei angemerkt wird, dass die 

tatsächliche Nutzungsdauer stark vom Budget der zuständigen Gemeinden 

abhängig ist. 

Die ÖNORM B 1804-4 beschreibt, dass die Preissteigerung für die Lebens-

zykluskostenbetrachtung aus mindestens den Preissteigerungen der letz-

ten fünf Jahren berechnet werden soll. Ein Betrachtungszeitraum für das 

gegenständliche Projekt wird von den Experten als nicht ausreichend ange-

sehen. Fünf Jahre können den Betrachtungszeitraum der Lebenszykluskos-

ten von 60 Jahren nicht repräsentieren. Eine exakte Prognose der Preis-

steigerung wird als schwierig angesehen. Dementsprechend soll, der in der 

Lebenszykluskostenbetrachtung verwendete Wert für die Preissteigerung 

konservativ angenommen werden. Die für das gegenständliche Projekt be-

rechneten Werte für die Preissteigerung von 2,63 % pro Jahr und den Ab-

zinsfaktor mit 0,06 % pro Jahr werden als plausibel angesehen. 
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Bauzeit 

Im Zuge der Expertenbefragung wird den Experten ein Grobterminplan der 

einzelnen Varianten vorgelegt. Die einzelnen Vorgänge und deren Dauern 

sowie die Gesamtbauzeit werden von den Experten als plausibel angese-

hen. Die Beschriftung der einzelnen Vorgänge wird von einem Experten als 

nicht klar genug bezeichnet. Dementsprechend wird der Vorgang „Bau-

stopp“ auf „Baufertigstellung“ und der Vorgang „Erdarbeiten“ auf „Schüttung 

/ Damm herstellen“ umbenannt. 

 

Die Berechnungen der Kostenschätzung, der Lebenszykluskostenbetrach-

tung und der Grobterminplanung in Kapitel 5.1.2 beinhalten bereits die Ver-

besserungsvorschläge der Experten aus den Experteninterviews. 
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6 Ausführungs- und Ausschreibungsplanung 

Dieses Projekt wird, bei tatsächlicher Ausführung von der Gemeinde 

Feistritztal ausgeschrieben. Vergabeverfahren von Gemeinden unterliegen, 

wie in Kapitel 3.4.1.2 beschrieben, dem Bundesvergabegesetz.271 Dabei ist 

durch den AG sicherzustellen, dass der zukünftige AN eine qualitativ hoch-

wertige Leistungsbeschreibung erhält, welche klar und verständlich ist und 

dem AN keine ungewöhnlichen Wagnisse aufbürdet. Der AG hat zu ent-

scheiden, ob er die Leistungsbeschreibung funktional oder konstruktiv aus-

schreibt. Eine genaue Erörterung der zwei Leistungsbeschreibungsarten 

findet sich in Kapitel 3.4.1.6 wieder. Sie bietet die Grundlage für den Aufbau 

der Kalkulation in der Ausführungsplanung. 

Für die Durchführung der Kalkulation in der Ausführungsplanung wird die 

konstruktive Leistungsbeschreibung gewählt. Die konstruktive Leistungsbe-

schreibung ohne die Positionspreise, soll als Vorlage für die Ausschreibung 

dienen. 

In der Ausführungsplanung wird Variante 1 genauer betrachtet. Dafür wer-

den die Kosten und die Termine auf die Ebene der Leistungsgliederung her-

untergebrochen. 

6.1 Ausführungsplanung 

In der Ausführungsplanung werden alle, für die Ausführung notwendigen 

Massen angeführt. Die Ausführungspläne selbst sind im weiteren Teil der 

Leistungsbeschreibung und des Bauantrags zu finden. In den Ausführungs-

plänen sollen alle Angaben eingetragen werden, die zur Errichtung des 

Bauwerks notwendig sind. Das können Maße, Angaben zur Qualität oder 

zum Material sein. In der Ausführungsplanung soll das Projekt bis auf seine 

einzelnen Leistungspositionen heruntergebrochen und dementsprechend 

detailliert geplant werden.  

In Österreich beschäftigt sich die Forschungsgesellschaft für Straße – 

Schiene – Verkehr, kurz FSV, mit der Ausarbeitung von Richtlinien und Nor-

men für den Straßen- und Eisenbahnbau. Sie erstellt in Gremien und Aus-

schüssen mit rund 1.400 Experten unter anderem Grundlagen für die Pla-

nung für Straßen (RVS). Außerdem ist sie für die Erstellung von Standardi-

sierten Leistungsbeschreibungen in ihrem Bereich zuständig.272 

Für die Ausführungsplanung des gegenständlichen Projektes werden die 

Richtlinien der FSV für die Trassierung, des Aufbaus der Straße und für die 

Planung der Parkflächen herangezogen. 

 
271 Vgl.: § 5ff BVergG 

272 Vgl.: http://www.fsv.at/cms/default.aspx?ID=b05095f3-8193-4675-8169-fee312347b79. Datum des Zugriffs: 06.08.2020 
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6.1.1 Trassierungsparameter 

Bei der, im gegenständlichen Projekt zu bearbeitender Straße handelt es 

sich laut „Digitaler Atlas Steiermark: Verkehr & Transport“ um den Hofer-

bergweg, welcher als Gemeindestraße einzustufen ist.273 

Die FSV gibt für die Planung von Gemeindestraßen die RVS 03.03.81 

„Ländliche und Straßen und Güterweg“ vor. Anzuwenden ist die RVS 

03.03.81 für die Planung von ländlichen Straßen einschließlich Güterwe-

gen, welche der Feinerschließung ländlicher Gebiete dient und nicht Lan-

desstraßen B und L sind.274  

6.1.2 Trassierungsgrenzwerte 

Bei der Planung ist darauf zu achten, dass ländliche Straßen möglichst gut 

in die Landschaft einzufügen sind. Größere Eingriffe, wie hohe Dämme, 

tiefe Einschnitte und Kunstbauten sind zu vermeiden.275 

Die Grenzwerte der Entwurfselemente werden von der Entwurfsgeschwin-

digkeit bestimmt. Tabelle 6-1 zeigt die Trassierungsgrenzwerte für ländliche 

Straßen mit größerer Verkehrsbedeutung nach RVS. 

Schwierigkeitsgrad VE Rmin smax RKmin RWmin 

[km/h] [m] [%] [m] [m] 

leicht 60 80 10 1200 750 

mittel 50 50 11 650 500 

40 30 12 300 200 

schwer 30 20 14 150 100 

Tabelle 6-1: Trassierungsgrenzwerte276 

Aus den Gesprächen mit den Bürgern von St. Johann bei Herberstein und 

den Vertretern der Gemeinde Feistritztal geht hervor, dass vor allem der 

Wunsch zur Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h be-

steht. Demnach wird die Strecke mit einer Entwurfsgeschwindigkeit von 30 

km/h geplant.  

  

 
273 Vgl.: https://gis.stmk.gv.at/atlas/(S(lmalzblwqdxdqfkdrrcoilnh))/init.aspx?karte=verkehrtransport&ks=das&cms=da&mass-

stab=800000. Datum des Zugriffs: 12.6.2020 

274 Vgl.: FSV: Ländliche Straßen und Güterwege RVS 03.03.81. Richtlinien und Vorschriften Straßenbau. S. 2 

275 Vgl.: FSV: Ländliche Straßen und Güterwege RVS 03.03.81. Richtlinien und Vorschriften Straßenbau. S. 3 

276 Vgl.: FSV: Ländliche Straßen und Güterwege RVS 03.03.81. Richtlinien und Vorschriften Straßenbau. S. 4 
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Die Grenzwerte der Entwurfselemente ergeben sich dadurch zu: 

𝑅𝑚𝑖𝑛 = 20 𝑚 

𝑠𝑚𝑎𝑥 = 14 % 

𝑅𝐾𝑚𝑖𝑛 = 150 𝑚 

𝑅𝑊𝑚𝑖𝑛 = 100 𝑚 

6.1.3 Entwurfselemente der Lage 

Bei ländlichen Straßen kommen in der Lage die Entwurfselemente Gerade 

und Bogen zum Einsatz. Aufgrund der niedrigen Entwurfsgeschwindigkeit 

wird auf Übergangsbögen bzw. Klothoiden verzichtet. Weiters kann bei ein-

streifigen Straßen auf eine Zwischengerade zwischen den Kreisbögen ver-

zichtet werden.277 

6.1.4 Entwurfselemente des Querschnittes 

In der Geraden ist eine einseitige Querneigung von 2,5 % bei der gebunde-

nen Deckschicht bzw. von 4,0 % bei der ungebundenen Deckschicht zu 

planen. Die Querneigung im Kreisbogen ist für den Regelfall mit nachfol-

gender Abbildung 6-1 zu ermitteln. 

 

 

Abbildung 6-1: Querneigung im Bogen278 

 
277 Vgl.: FSV: Ländliche Straßen und Güterwege RVS 03.03.81. Richtlinien und Vorschriften Straßenbau. S. 5 

278 FSV: Ländliche Straßen und Güterwege RVS 03.03.81. Richtlinien und Vorschriften Straßenbau. S. 7 
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In Ausnahmefällen kann bei ländlichen Straßen mit größerer Verkehrsbe-

deutung die Querneigung auch nach der Kurvenaußenseite angeordnet 

werden. Dies gilt, wenn sich dadurch trassierungs- und entwässerungstech-

nische Vorteile ergeben.  

Die Mindestradien erhöhen sich dadurch wie folgt: 

VE [km/h] 30 40 50 60 

Rmin [m] 50 90 175 300 

Tabelle 6-2: Mindestradien für die Querneigung zur Kurvenaußenseite279 

Die Mindestradien für Querneigung zur Außenseite mit 50 m können auf-

grund der Platzverhältnisse nicht eingehalten werden. Nach Rücksprache 

mit einem Straßenbau-Ziviltechnikbüro ist dies bei der Planung explizit an-

zuführen. Die Ausführung kann ohne Berücksichtigung der Mindestradien 

für die Querneigung zur Kurvenaußenseite, unter Einhaltung der unter Ta-

belle 6-1 angeführten Radien durchgeführt werden. 

6.1.5 Fahrbahnverbreiterung in Bögen 

In Kreisbögen ist die Fahrbahn, je nach maßgebendem Fahrzeug charakte-

risiert durch die reduzierte Deichsellast zu verbreitern.280 

• 𝐷 = 5,0 𝑚   Landwirtschaftliche Zugmaschinen mit Anhänger, 

großer PKW, 2-achsiger LKW normaler Bauart, kurzer 3-achsi-

ger LKW 

• 𝐷 = 6,5 𝑚  Obergrenze für landwirtschaftliche Züge, 2- bzw. 3-

achsiger LKW 

• 𝐷 = 9,1 𝑚  Einzel-LKW größerer Bauart, üblicher LKW-Zug, 

Sattelkraftfahrzeug, Busse bis 12 m Länge 

Bei der Kurvenfahrt eines Fahrzeugs entsteht eine Verbreiterung der vom 

nachlaufenden kurveninneren Hinterrad überstrichen Fläche. Aus der Fahr-

kurve und der Geometrie des Fahrzeugs ergibt sich die Schleppkurve.281 

Abbildung 6-2 soll exemplarisch die Schleppkurve eines Müllfahrzeugs be-

schreiben. Dabei fährt der Kraftfahrer sehr langsam, mit schnell zunehmen-

dem Lenkradeinschlag.282 

 
279 Vgl.: FSV: Ländliche Straßen und Güterwege RVS 03.03.81. Richtlinien und Vorschriften Straßenbau. S. 8 

280 Vgl.: FSV: Ländliche Straßen und Güterwege RVS 03.03.81. Richtlinien und Vorschriften Straßenbau. S. 11 

281 Vgl.: FELLENDORF, M.: Straßenwesen Grundlagen 1. S. 2-4 

282 Vgl.: FELLENDORF, M.: Straßenwesen Grundlagen 1. S. 2-5 
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Abbildung 6-2: Schleppkurve für Müllfahrzeug283 

Für das gegenständliche Projekt sind die vor Ort verkehrende Müllabfuhr 

und der Omnibus die maßgebenden Fahrzeugtypen. 

Die Verbreiterung der Fahrstreifen ist neben dem Bemessungsfahrzeug 

noch vom Bogenradius und vom Richtungsänderungswinkel, laut Tabelle 

6-3 abhängig. Dabei werden Verbreiterungen bis 25 cm nicht ausgeführt. 

Die Fahrbahnverbreiterungen beziehen sich auf eine Fahrbahnbreite von 

3 m.284 

        ˠ      
R 

10 g 20 g 30 g 40 g 50 g 60 g ≥70g 

25 * * * 110 130 150 165 

30 * * 90 110 125 130 135 

35 * * 85 100 110 120 120 
Tabelle 6-3: Fahrbahnverbreiterung i [cm] für 3 m Fahrstreifen285 

  

 
283 FELLENDORF, M.: Straßenwesen Grundlagen 1. S. 2-5 

284 Vgl.: FSV: Ländliche Straßen und Güterwege RVS 03.03.81. Richtlinien und Vorschriften Straßenbau. S. 9 

285 Vgl.: FSV: Ländliche Straßen und Güterwege RVS 03.03.81. Richtlinien und Vorschriften Straßenbau. S. 11 
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Nachfolgende Tabelle 6-4 zeigt die in Variante 1 geplanten Bögen und Ge-

raden mit Längen und Deltawinkeln. Diese wurden aus der Straßenbausoft-

ware Civil 3-D ausgelesen. 

Nr. Typ Radius Länge 
Delta- 
winkel 

Fahrbahn- 
verbreiterung 

bei 3,00 m 

Fahrbahn- 
verbreiterung 

bei 4,30 m 
  [m] [m] [g] [cm] [cm] 

1 Linie  20,123    

2 Bogen 30 28,171 60 130 0 

3 Linie  1,213    

4 Bogen 30 23,99 51 125 0 

5 Linie  21,528    

6 Bogen 30 18,869 40 110 0 

7 Linie  14,461    

8 Bogen 30 21,456 46 125 0 

9 Linie  1,756    

10 Bogen 30 23,536 50 125 0 

11 Linie  8,023    

12 Bogen 20 14,032 45 120 0 

13 Linie  2,09    

14 Bogen 20 16,944 54 110 0 

15 Linie  9,122    

16 Bogen 20 24,572 78 185 55 

17 Linie  6,344    

18 Bogen 50,5 43,606 55 85 0 

19 Linie  18,855    
Tabelle 6-4: Fahrbahnverbreiterungen Variante 1 

Da Bemessungsfahrzeuge wie Busse oder Sattelschlepper eher zur Aus-

nahme im Straßenverkehr von St. Johann bei Herberstein gehören, wird der 

Fahrstreifen nach Vorgabe der RVS 03.03.81 nach dem Regelquerschnitt 

L5 mit 4,30 m geplant.286  

Der Regelquerschnitt L5 wird in nachfolgendem Kapitel näher erläutert.  

In der Spalte „Fahrbahnverbreiterung bei 3,00 m“ sind die Fahrspurenver-

breiterungen nach Vorgabe RVS 03.03.81 aufgelistet und in der Spalte 

„Fahrbahnverbreiterung bei 4,30 m“ die Fahrbahnverbreiterungen für 3,00 

m abzüglich von 1,30 m, begründet auf die größere Fahrbahnbreite von 

4,30 m.  

Tabelle 6-4 ist schlussfolgernd zu entnehmen, dass in Kurve 16 eine Fahr-

bahnverbreiterung von 55 cm einzuplanen ist. Die dortige Fahrbahnbreite 

soll 4,85 m betragen.  

 
286 Vgl.: FSV: Ländliche Straßen und Güterwege RVS 03.03.81. Richtlinien und Vorschriften Straßenbau. S. 17 
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6.1.6 Regelquerschnitte 

Für den Regelquerschnitt wurde in diesem Projekt auf die Bestandsstraßen-

abmessungen referenziert. Es ergibt sich demnach ein Regelquerschnitt für 

ländliche Straßen mit größerer Verkehrsbedeutung und Wirtschaftswege für 

Fahrzeuge mit größerem Breitenbedarf, einstreifig.287 

Folgende Begegnungsmöglichkeiten herrschen auf der Fahrbahn: 

• PKW-PKW 

• LKW- einspuriges Fahrzeug 

Nachfolgende Abbildung 6-3 zeigt die Regelquerschnitte L5 in Ausführung 

mit bzw. ohne Mulde. 

 

Abbildung 6-3: Regelquerschnitt L5 mit bzw. ohne Mulde288 

Bei einstreifigen Querschnitten, wie dem Regel Querschnitt L5 kann sowohl 

eine gebundene als auch eine ungebundene Fahrbahnbefestigung ausge-

führt werden. Ebenso ist es möglich, den Fahrstreifen mit einer Mulde oder 

einem Randstein abzuschließen. Die Mindestmaße sind nach Abbildung 6-3 

einzuhalten. Für das gegenständliche Projekt wird eine Fahrbahnbreite von 

4,30 m definiert. Der Abstand zur Böschung ist mit mindestens 50 cm fest-

gelegt. 

6.1.7 Lichtraum und Sicherheitsabstände 

Der Lichtraum ist von allen festen Bauteilen, wie Mauern, Pfeilern, Felswän-

den etc. freizuhalten. Die Breite des Lichtraumprofiles ergibt sich aus der 

Fahrbahnbreite und einer Vergrößerung um 0,50 m auf beiden Seiten.289 

𝑏𝐿𝑖𝑐ℎ𝑡𝑟𝑎𝑢𝑚 = 𝐹𝑎ℎ𝑟𝑏𝑎ℎ𝑛𝑏𝑟𝑒𝑖𝑡𝑒 + 2 × 0,50   

𝑏𝐿𝑖𝑐ℎ𝑡𝑟𝑎𝑢𝑚 = 4,30 + 2 × 0,50 = 5,30 𝑚    

Die Höhe des Lichtraums ist über der Fahrbahn im Regelfall 4,50 m. 290 

 
287 Vgl.: FSV: Ländliche Straßen und Güterwege RVS 03.03.81. Richtlinien und Vorschriften Straßenbau. S. 17 

288 FSV: Ländliche Straßen und Güterwege RVS 03.03.81. Richtlinien und Vorschriften Straßenbau. S. 17 

289 Vgl.: FSV: Ländliche Straßen und Güterwege RVS 03.03.81. Richtlinien und Vorschriften Straßenbau. S. 13 

290 Vgl.: FSV: Ländliche Straßen und Güterwege RVS 03.03.81. Richtlinien und Vorschriften Straßenbau. S. 13 
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6.1.8 Oberbauausführung 

In Abhängigkeit der Verkehrsbelastung werden auf Grundlage der Mindest-

tragfähigkeit des Unterbauplanum bzw. des Bestandsplanum die Dicken der 

einzelnen Schichten des Oberbaus von ländlichen Straßen definiert. Dazu 

dienen Oberbautyp-Listen, die sich nach verschiedenen Lastklassen, siehe 

Tabelle 6-5, richten.291 

Lastklasse Bemessungsnormallastwechsel 
(BNLW) 

Frequenz-  
Schwerfahrzeuge 

LK-L I BNLW≤50.000 NLW ≤ 10 LKW/Tag 

LK-L II BNLW≤10.000 NLW ≤ 2 LKW/Tag 

LK-L III BNLW≤2.000 NLW ≤ 2 LKW/Woche 
Tabelle 6-5: Verkehrsbelastung von ländlichen Straßen und Güterwegen292 

Um die Lastklasse zu bestimmen, wird der Bemessungsnormallastwechsel 

(Anzahl von Übergängen der Normachslast > 100 kN) herangezogen. Für 

den Regelfall genügt im ländlichen Raum eine Näherung über die Frequenz 

der Schwerfahrzeuge.293 

Durch Angaben der Vertreter der Gemeinde Feistritztal, sowie am Bürger-

beteiligungsprozess teilnehmenden Bürger über die Benützung der Straße, 

kann von einer der Lastklasse – Ländlich I (LKI-L I) ausgegangen werden. 

Um die Wirtschaftlichkeit des ländlichen Straßenbaues und die dahineinge-

hende Dimensionierung des Aufbaus zu gewährleisten, werden ländliche 

Straßen in drei Tragfähigkeitsklassen unterteilt.294 

EV1, UP ≥ 25 MN/m2 Ausnahmefall, evtl. Verbesserung des Unter-
baues 

EV1, UP ≥ 35 MN/m2 Regelfall - Oberbaustandard 

EV1, BP ≥ 60 MN/m2 Kein Neubaufall – für bestehende Straßen und 
Wege, die bereits über längere Zeit unter Verkehr 
stehen und der nachträgliche Einbau einer gebun-
denen Decke erfolgt 

Tabelle 6-6: Tragfähigkeitsklassen295 

Für das Ortsentwicklungsprojekt wird die Straße, welche durch den Orts-

kern von St. Johann bei Herberstein führt, teilweise saniert und teilweise 

verlegt. Dementsprechend ist für die Planung die Tragfähigkeitsklassen ≥ 

35 MN/m2 und ≥ 60 MN/m2 maßgebend. 

Der Standardoberbau wird anhand folgender Abbildung 6-4 dargestellt. 

 
291 Vgl.: FSV: Ländliche Straßen und Güterwege RVS 03.03.81. Richtlinien und Vorschriften Straßenbau. S. 29 

292 FSV: Ländliche Straßen und Güterwege RVS 03.03.81. Richtlinien und Vorschriften Straßenbau. S. 29 

293 Vgl.: FSV: Ländliche Straßen und Güterwege RVS 03.03.81. Richtlinien und Vorschriften Straßenbau. S. 29 

294 Vgl.: FSV: Ländliche Straßen und Güterwege RVS 03.03.81. Richtlinien und Vorschriften Straßenbau. S. 29 

295 FSV: Ländliche Straßen und Güterwege RVS 03.03.81. Richtlinien und Vorschriften Straßenbau. S. 29 
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Abbildung 6-4: Oberbaustandard für ländliche Straßen und Güterwege296 

 
296 FSV: Ländliche Straßen und Güterwege RVS 03.03.81. Richtlinien und Vorschriften Straßenbau. S. 31 
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Wie ersichtlich ist, ist der Straßenaufbau mit 8 cm bzw. 10 cm bituminöser 

Trag- und Deckschicht und 45 cm bzw. 35 cm ungebundener Tragschicht 

zu planen. 

Die zuvor ermittelten Parameter der Straße werden in der Planung der Va-

riante 1 zusammengefasst und in folgendem Grundriss und Regelquer-

schnitten dargestellt. Zusätzlich werden die Ergebnisse der Straßenplanung 

sowie der Parkplatzoptimierung zusammengeführt und in Form eines 

Grundrisses, siehe Abbildung 6-5, dargestellt. Es ist der neue Verlauf der 

Straße ersichtlich, der den Gastgarten des Landgasthofes „Riegerbauer“ 

umfährt. Somit muss, um vom Landgasthof zum zugehörigen Gastgarten 

zu gelangen nicht mehr die Straße überquert werden. Im Bereich der Park-

flächen des Landgasthofes entstehen neue Parkplatzflächen auf beiden 

Seiten der Straße. Der, für den Straßenbau notwendige Damm wird an das 

Bestandsgelände angepasst. Querschnitt 8, in Abbildung 6-8 zeigt den Auf-

bau der Straße, sowie des Dammes im Bereich der neuen Parkplatzflächen 

in diesem Bereich. Auf Höhe der Parzelle 128/2 führt die Zufahrtsstraße des 

Landgasthofes zur Gemeindestraße „Hoferbergweg“. Nachfolgend umfährt 

der Hoferbergweg den Bereich der Volksschule. Querschnitt 15, ersichtlich 

in Abbildung 6-9, zeigt den Aufbau der Straße und der Parkplatzflächen in 

diesem Bereich. Vor Parzelle 143/1 wird die neue Trasse wieder zur Be-

standstraße geführt.  
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Abbildung 6-5: Grundriss Ausführungsplanung Variante 1 

Um den Straßenaufbau, den Parkflächenaufbau und das Gelände besser 

verstehen zu können, werden Querschnitte angefertigt.  

Gastgarten 

Parkplatzflächen  

Langasthof „Riegerbauer“ 

Querschnitt 8 

Zufahrt Landgasthof 

Zufahrt Parzelle 128/1 

Spielfläche VS 

Parkplatzflächen VS 

Querschnitt 15 
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Abbildung 6-6 zeigt den Regelquerschnitt der Straße der Variante 1. Der 

Straßenaufbau besteht aus dem Unterbau je nach Erfordernis, den unteren 

und oberen ungebundenen Tragschichten sowie der bituminösen Trag- und 

Deckschicht. Im abschüssigen Teil der Straße ist eine Drainage vorgese-

hen. Die Querneigung der ungebundenen Tragschicht sowie der bituminö-

sen Trag- und Deckschicht ist mit mindestens 4 % auszuführen. Die Stra-

ßenbreite beträgt 4,30 m. Abschließendes Bankett ist mit 50 cm auszufüh-

ren. 

 

Abbildung 6-6: Straßenregelquerschnitt297 

  

 
297 MATSCHEK, R.; BRÜNNER, K.: Ortsentwicklungsprojekt St. Johann bei Herberstein. Endbericht. S. 70 
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Die Abbildung 6-7 zeigt den Regelquerschnitt der Straße mit Fußgängerweg 

der Variante 1. Im Bereich der Parzelle 128/2 und dem Kaffeehaus „Rodler“ 

führt die Straße bis zum Gehweg. In diesem Bereich ist der Aufbau nach 

„Regelquerschnitt mit Fußgängerweg“ auszuführen. Der Aufbau des Fuß-

gängerweges besteht aus 15 cm ungebundener Tragschicht und aus einer 

6 cm starken Trag- und Deckschicht. Der Fußgängerweg wird mit 1,5 % 

Querneigung geplant. Der Querschnitt der Straße bleibt unverändert. 

 

Abbildung 6-7: Straßenregelquerschnitt mit Fußgängerweg298 

  

 
298 MATSCHEK, R.; BRÜNNER, K.: Ortsentwicklungsprojekt St. Johann bei Herberstein. Endbericht. S. 70 

6 cm Bituminöse Tragdeckschicht  
AC11 deck, 70/100, A5, G9, PCV 35 
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Nachfolgende Abbildung 6-8 zeigt den Regelquerschnitt der Straße, sowie 

der Parkplatzflächen im Bereich des Landgasthofes „Riegerbauer“. Die 

Lage des Querschnittes ist dem Grundrissplan in Abbildung 6-5 zu entneh-

men. Neben den bereits beschriebenen Aufbauten für Straße und Park-

platzflächen ist im Bereich der beiden Parkflächen eine Bepflanzung mit 

Bäumen vorgesehen. 

 

Abbildung 6-8: Parkplätze Landgasthof "Riegerbauer", Querschnitt 8 
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Nachfolgende Abbildung 6-9 zeigt den bereits beschriebenen Regelquer-

schnitt der Straße, sowie den Aufbau der Parkplatzflächen im Bereich der 

Volksschule. Die Lage des Querschnitts ist dem Grundriss in Abbildung 6-5 

zu entnehmen. Der Aufbau besteht aus dem aufgeschütteten Parkplatzun-

terbau, einer 30 cm starken ungebundenen Tragschicht, 11 cm Kiesbettung 

und den Rasengittersteinen.  

Die Parkplätze werden mit einer Breite von 2,50 m und einer Länge von 

5,00 m geplant. Die Zufahrt zu den Parkplätzen besitzt eine Breite von 

6,00 m.299 

 

 

Abbildung 6-9: Parkplätze Volksschule, Querschnitt 15 

  

 
299 Vgl.: FELLENDORF, M.: Straßenwesen Grundlagen 1. S. 4-9 
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6.1.9 Massenermittlung von Variante 1 

Aus dem Ausführungsplan der Variante 1 wird mit Hilfe von „AutoCAD“ die 

Flächen der jeweiligen Bestandsteile der Straße eruiert. Je nach Vorgaben 

des Aufbaus gemäß RVS 03.03.81 werden die Flächen zu positionsweisen 

Einheiten umgewandelt und in das Massenmodell, wie unter Abbildung 6-10 

ersichtlich, zusammengefasst und eingetragen.  

 

Abbildung 6-10: Massenermittlung Variante 1 
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Wie in Abbildung 6-10 ersichtlich ist, umfasst die Massenermittlung von Va-

riante 1 wesentlich mehr Positionen als jene der Kostenschätzung in Abbil-

dung 5-8. Dies ist auf die Planungstiefe zurückzuführen. So werden neben 

dem Natursteinmauerwerk auch Rodungsarbeiten, der Abtrag von Ver-

kehrszeichen, dem Zaun, der Lichtmasten sowie einer kleinen Betonmauer 

berücksichtigt. Die kalkulierten Massen für den Abtrag für ungebundene 

Tragschichten, bituminöse Trag- und Deckschichten sowie der Randsteine 

sind ident zur Kostenschätzung. Die Massen des Humusabtrags haben sich 

im Vergleich zu jener in der Schätzung verdoppelt. Dies ist auf den nötigen 

Abtrag des Humus im Bereich der Böschungsfußes zurückzuführen. Durch 

die Verschneidung des Geländes mit der Straße in Civil-3D war es möglich, 

die Kubatur des Materials für die Herstellung des Dammes zu berechnen. 

Die Entwässerungsarbeiten wurden von einer Quadratmeterposition auf 

einzelne Positionen, wie die Herstellung der Drainage und der Einlauf-

schächte heruntergebrochen. Durch die nötige breitere Ausführung der un-

gebundenen Tragschichten im Vergleich zur Asphaltschicht erhöhen sich 

die Massen im Bereich der Straße um 340 m2. Durch die Planung der Park-

platzflächen konnten auch die Massen für die Herstellung dieser kalkuliert 

werden. So erhöht sich die Fläche der zu verlegenden Rasengittersteine 

von 400 m2 auf 450 m2.  

Die Massenermittlung gibt die Grundlage für die Kalkulation der Errich-

tungs- und Lebenszykluskosten, welche im nachfolgenden Kapitel „Kosten-

planung“ berechnet werden.  

6.2 Kostenplanung 

Der Kostenberechnung bildet die Grundlage bzw. die Kostenvorgabe für die 

Auftragsvergabe. Nebenbei soll sie als Soll- / Ist-Vergleich zur Kostenschät-

zung dienen. 

Die unter Abbildung 6-10 ermittelten Massen werden für die Erstellung des 

Leistungsverzeichnisses auf ganze Zahlen gerundet. 

Für die Kostenbetrachtung auf Elementtypebene werden die Kalkulations-

stammdaten einer Bauunternehmung verwendet. Als Kalkulationspro-

gramm dient Auer „Success 7.1“. 

Die Kostendaten für die Kalkulation in der Ausführungsplanung wurden im 

Zuge einer qualitativen Befragung von einem Experten einer Bauunterneh-

mung gewonnen und in das Projekt übernommen. Die K3-, K4- und K6-Blatt 

Kalkulationen werden per Index an das Jahr 2020 angehoben und projekt-

spezifisch angepasst. Die Theorie der Kalkulationsformblätter wurde in Ka-

pitel 3.2.3.1 beschrieben. 
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6.2.1 Errichtungskosten nach ÖNORM B 2061 / LV 

Die Positionskosten werden, wie in Kapitel 3.2.3 beschrieben, nach Vorbild 

der ÖNORM B 2061 und Vorlage der K7-Blätter einer Bauunternehmung 

berechnet. 

Die genaue Berechnung der K7-Blätter findet sich im Anhang der Arbeit 

wieder. 

Wie bereits mehrfach angeführt wurde, wird für das gegenständliche Projekt 

die konstruktive Leistungsbeschreibung bevorzugt. Dabei wird ein Leis-

tungsverzeichnis nach Vorbild der ÖNORM B 2063:2015 erstellt. Grundlage 

gibt die Standardleistungsbeschreibung für Straßenbau der FSV. Die Posi-

tionen werden so gewählt, dass die Realisierung des Ortsentwicklungspro-

jektes gewährleistet werden kann.  

Das gesamte Leistungsverzeichnis mit einzelnen Positionen, Positionstex-

ten, Positionspreisen sowie den Massen befindet sich im Anhang. 

Nachfolgende Abbildung 6-11 zeigt eine Zusammenstellung der Kostenbe-

rechnung nach ÖNROM B 2061 aus Sicht des AN. Die Aufrechnung des 

Gesamtzuschlages auf die Kosten wurde nicht durchgeführt. 

 

Abbildung 6-11: Zusammenstellung Kostenberechnung 

Auf die Zusammenstellung der Errichtungskosten sind noch 15 % für Pla-

nungsleistungen zu beaufschlagen. So ergibt sich ein Gesamtnettokos-

tenbetrag von 361.851,28 €. 

Die Kostenbetrachtung in Abbildung 6-11 ist mit einem Toleranzbereich von 

±5 % zu verstehen.300  

Dementsprechend liegt die Nettokostenuntergrenze bei 343.758,72 € und 

die Nettokostenobergrenze bei 379.943,84 €. 

 
300 Vgl.: LECHNER, H.: Projektmanagement in der Bau- und Immobilienwirtschaft - Level D; Kostenplanung, Normen, 

Regelwerke. S. 16 
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Die kalkulierten Kosten werden in nachfolgender Abbildung 6-12 zusam-

mengefasst. 

 

Abbildung 6-12: gesamtnettokostenbetrag + Kostenstreuung 

6.2.2 Kalkulation der Lebenszykluskosten 

Die Lebenszykluskosten werden auch in der Ausarbeitung von Variante 1 

betrachtet. In der Lebenszykluskostenbetrachtung werden die Positionen 

des Leistungsverzeichnisses von Variante 1 in ihre Untergruppen zusam-

mengefasst und mit den jeweilig ermittelten Positionskosten aufgelistet. Zu 

den Positionskosten werden Planungskosten in der Höhe von 15 % addiert.  

Die laufenden Kosten werden nach Vorgaben der RVS 02.01.22 mit 

3.500,00 €/Fahrstreifen-km und Jahr für Gemeindestraßen festgelegt.301 

Der Betrachtungszeitraum für Variante 1 wird, in Abhängigkeit der Straßen-

bestandteile Untergrund, Unterbau, Dämme sowie der Entwässerung laut 

RVS 02.01.22 auf 60 Jahre festgelegt.302 

Die Kostenpositionen für die Sanierung nach Nutzung werden ebenfalls, 

nach den bauteiltypischen Nutzungsdauern berücksichtigt. 

Für die dynamische Betrachtung der Lebenszykluskosten werden die jewei-

ligen Kosten in Abhängigkeit des Preissteigerungsfaktors des Baupreisin-

dex und des Betrachtungsjahres erhöht bzw. durch den, in Kapitel 5.1.2.7 

ermittelten Abzinsungsfaktor abgezinst. Die Jahreskosten (siehe Abbildung 

8-10), sowie die kumulierten Lebenszykluskosten (siehe Abbildung 6-15) 

werden mithilfe der berechneten Kosten dargestellt. 

Die Berechnung der Lebenszykluskosten ist im Anhang wiederzufinden.  

 
301 Vgl.: FSV: Ländliche Straßen und Güterwege RVS 03.03.81. Richtlinien und Vorschriften Straßenbau. S. 21 

302 Vgl.: FSV: Nutzen-Kosten-Untersuchung im Verkehrswesen RVS 02.01.22. Richtlinien und Vorschriften Straßenbau. S. 19 



 Ausführungs- und Ausschreibungsplanung 

 

11-Jän-2021 148 

 

Abbildung 6-13:  LZK-Gegenüberstellung EK / FK  

Die Gegenüberstellung der Errichtungskosten mit den Folgekosten zeigt de-

ren Verhältnis. Es ist ersichtlich, dass die Folgekosten die Errichtungskos-

ten um das Vierfache übersteigen.  

Lebenszykluskosten sind laut RVS 10.02.12 auch wichtige Zuschlagskrite-

rien für Bauaufträge im Verkehrswegebau und sind dementsprechend in der 

Ausschreibung zu berücksichtigen.303 

Die gesamten Lebenszykluskosten belaufen sich auf 1.765.720,36 €. 

 

Abbildung 6-14: Zusammenfassung LZK-Betrachtung 

Abbildung 6-14 fasst die Lebenszykluskostenbetrachtung zusammen. 

  

 
303 Vgl.: FSV: Zuschlagskriterien für Bauaufträge im Verkehrswegebau RVS 10.02.12 . Richtlinien und Vorschriften Straßenbau. 

S. 1ff 
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Abbildung 6-15 zeigt die kumulierten Jahreskosten der ausgearbeiteten Va-

riante 1. Es ist ersichtlich, dass die Folgekosten in die Untergruppen des 

Leistungsverzeichnisses nach 6.2.1 unterteilt werden. Zum Zeitpunkt „0“ der 

Lebenszykluskostenbetrachtung sind die Errichtungskosten ersichtlich. 

Diese werden weder durch eine Preissteigerung erhöht, noch abgezinst. 

Die laufenden Kosten werden, unter Berücksichtigung der Preissteigerung 

und der Abzinsung jährlich addiert. Abbildung 6-15 zeigt auch, dass im Jahr 

20 Investitionen für die bauliche Sanierung in der Höhe von ca. 244.000,00 

€ anfallen. Die Investitionen beinhalten den Abtrag und Neubau der bitumi-

nösen Trag- und Deckschicht, der Parkplatzflächen, sowie der Straßenaus-

stattung. Zusätzlich werden für die Sanierung Gemeinkosten und Regiekos-

ten für Unvorhersehbares miteinkalkuliert. Nach 40 Jahren fallen das zweite 

Mal Investitionskosten in der Höhe von ca. 603.000,00 € für die Erneuerung 

von Straßenbestandteilen an. Der hohe Investitionswert ergibt sich aus den 

Kosten für den Abtrag und Neubau der bituminösen Trag- und Deckschicht, 

der Parkplatzflächen, der Straßenausstatt und der ungebundenen Trag-

schichten unter Berücksichtigung der Preissteigerungen und Abzinsungen 

von 40 Jahren. Ebenso werden für die Investition nach 40 Jahren Gemein- 

und Regiekosten berücksichtigt. Nach dem Ende der Nutzungsdauer des 

Damms und der Entwässerung nach 60 Jahren muss der gesamte Straßen-

aufbau erneuert werden. Es ergeben sich für dessen Beseitigung Abtrags-

kosten in der Höhe von ca. 292.000,00 €. Die Abbildung einer weiteren Dar-

stellungsform der anfallenden Kosten für den Betrachtungszeitraum der 

ausgearbeiteten Variante 1 findet sich im Anhang wieder. Dabei werden die 

anfallenden Investitionskosten jährlich abgebildet.  
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Abbildung 6-15: LZK Variante 1 "Kumulierte Kosten" 
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Die berechneten Lebenszykluskosten sind mit einer Toleranz von ± 5 % zu 

verstehen.304 

Werden die Werte der Lebenszykluskostenschätzung und der Lebenszyk-

luskostenberechnung mit einander verglichen, ist ersichtlich, dass sich der 

Wert der Lebenszykluskostenberechnung im Toleranzbereich der Lebens-

zykluskostenschätzung befindet. Abbildung 6-16 stellt die Werte der Schät-

zung der Berechnung gegenüber. 

 

Abbildung 6-16: Gegenüberstellung der LZK-Schätzung und LZK-Berechnung 

Die Lebenszykluskosten der Straße sind in das Budget der zuständigen 

Straßenverwaltung für die kommenden Jahre auf jeden Fall zu berücksich-

tigen. Die Folgekosten stehen mit ca. 4:1 im Verhältnis zu den Errichtungs-

kosten. Dieses Verhältnis zeigte sich bereits in der Lebenszykluskosten-

schätzung in Kapitel 5.1.2.7 und wird durch die Berechnung bestätigt. 

  

 
304  Vgl.: LECHNER, H.: Projektmanagement in der Bau- und Immobilienwirtschaft - Level D; Kostenplanung, Normen, 

Regelwerke. S. 16 
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6.3 Detailterminplanung 

Beim Detailterminplan wird der Bauablauf aus dem Grobterminplan von va-

riante 1 optimiert. Es wird bei der Terminplanung darauf geachtet, dass der 

Regelverkehr solange wie möglich nicht gestört wird. Dazu wird das Bau-

vorhaben in vier Bauabschnitte, wie in Abbildung 6-17 ersichtlich, unterteilt. 

 

 

Abbildung 6-17: Terminplanung Bauabschnitte 

  

Bauabschnitt 4 
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Abbildung 6-18 zeigt die Berechnung der Dauern der einzelnen Vorgänge. 

Die Massen multipliziert mit den Leistungen ergeben die Dauer des Vor-

gangs. 

 

Abbildung 6-18: Berechnung der Dauer der Vorgänge 

Nachfolgende Abbildung 6-19 zeigt die Detailterminplanung mit den einzel-

nen Bauabschnitten, Vorgängen und Abhängigkeiten. Wie bereits in Kapitel 

5.1.2.8 beschrieben, wird auch in der genauen Betrachtung der Variante 1 

die Darstellungsform des Ganttplans jenem des Weg-Zeit-Diagramms be-

vorzugt. Der Bauablauf samt Bauzeiten und Abhängigkeiten lassen sich hier 

am besten darstellen. Interdependenzen werden durch Pfeile dargestellt. 



 Ausführungs- und Ausschreibungsplanung 

 

11-Jän-2021 154 

 

Abbildung 6-19: Feinterminplan Variante 1 
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Bauablaufplan nach Abbildung 6-19 

Nachfolgender Bauablauf stellt eine mögliche Abfolge der einzelnen Teil-

vorgänge dar und soll als Grundlage des Terminplans und der Kostenpla-

nung dienen. 

Der Baustart wurde wie im Grobterminplan mit 05.04.2021 definiert. 

In einem ersten Schritt gilt es die Baustelle einzurichten. Neben den, auf 

der Baustelle benötigten Geräten und Maschinen werden Sanitär-, Mann-

schafts- sowie Werkzeugcontainer angeliefert und aufgestellt. Ebenfalls ist 

der Anschluss an das Strom- bzw. Kanalnetz herzustellen.  

Ist die Baustelle eingerichtet, kann mit den eigentlichen Vorarbeiten, wie 

dem Roden des Bewuchses, Entfernen von Zäunen, Mauerwerk, etc. be-

gonnen werden. Dabei müssen für den Abtrag der Natursteinmauer, des 

Zaunes sowie der Betonmauer, die Rodungsarbeiten abgeschlossen sein. 

Anschließend sollen Arbeiten im Bauabschnitt 1 folgen. Bauabschnitt 1 be-

inhaltet die Umfahrung des Gastgartens des Landgasthofs „Riegerbauer“, 

sowie die Humusarbeiten des gesamten Projektierungsbereichs. Der Stra-

ßen- und Parkplatzflächenaufbau im Bauabschnitt 1 soll bis zur oberen un-

gebundenen Tragschicht fertig hergestellt werden und kann nach Beendi-

gung der Humusabtragarbeiten sowie der Erdabtrag erfolgen. Der Straßen-

unterbau besteht aus der Dammaufstandsfläche, sowie aus der Schüttung 

und Verfestigung des Dammkörpers. Parallel, zwei Tage verzögert nach 

Beenden der Dammherstellung, kann bereits mit der Herstellung des Gra-

bens für die Drainage begonnen werden. Um einen Tag versetzt, soll auch 

bereits die Drainage und die Einbringschächte verlegt werden. Die weiteren 

Schritte des Bauabschnitt 1 beinhalten das Verlegen des Geotextils, in des-

sen Abhängigkeit das Aufbringen der ungebundenen Tragschichten sowie 

das Verlegen der Randsteine. 

Parallel zu Bauabschnitt 1 soll bereits am 19.04.2021 mit Bauabschnitt 2 

begonnen werden. In Bauabschnitt 2 soll im Bereich der Volksschule die 

bituminöse Trag- und Deckschicht, sowie die Pflasterung abgetragen wer-

den. Nach Beenden dieser Tätigkeiten können die Randsteine in diesem 

Bereich entfernt werden. 

In Interdependenz mit Bauabschnitt 2 soll mit Bauabschnitt 3, den Arbeiten 

an der Bestandsstraße begonnen werden. Diese beinhalten zunächst das 

Abtragen der bestehenden Lichtmasten und Verkehrszeichen, sowie das 

Abfräsen bzw. Abstemmen der bestehenden bituminösen Trag- und Deck-

schicht. Es ist festzuhalten, dass der Verkehr zu diesem Zeitpunkt den 

Baustellenbereich nicht bzw. nur eingeschränkt befahren kann. Nach dem 

Abtragen der Asphaltschicht kann mit dem Abtrag der Randsteine begon-

nen werden. Nach dem Abtrag der ungebundenen Tragschichten kann pa-

rallel mit dem Aushub des Drainagegrabens sowie mit der Verlegung der 

Drainage und der Einlaufschächte gestartet werden.  

In Abhängigkeit zu Bauabschnitt 3 können die Arbeiten in Bauabschnitt 4, 
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der Fertigstellung im gesamten Projektierungsbereich, aufgenommen wer-

den. Es gilt zunächst, die noch fehlenden ungebundenen Tragschichten 

aufzubringen. Nach Fertigstellung der Tragschichten, können die Rand-

steine verlegt werden. In Interdependenz mit den Randsteinen, sind die 

Rassengittersteine zu verlegen. Sind im gesamten Projektierungsbereich 

die Arbeiten der ungebunden Tragschichten, der Randsteine und der Ra-

sengittersteine abgeschlossen, können die Asphaltierungsarbeiten erfol-

gen. Abschließend gilt es, die Bankette herzustellen, die VZ und Lichtmas-

ten aufzustellen, sowie das Landschaftsbild durch Aufbringen der Humus-

schicht und der Rasenherstellung zu gestalten.  

Bauende wurde mit 07.06.2021 festgelegt. Somit ergibt sich eine Bauzeit 

von 45 AT. 

6.3.1.1 Interpretation der Terminplanung 

Im Vergleich zum Grobterminplan von Variante 1 wird der Detaillierungs-

grad des Terminplans erhöht. Der Bauablauf wurde in Bauabschnitte unter-

teilt. Dies soll eine Optimierung des Bauablaufs und eine bessere Übersicht 

über die einzelnen Tätigkeiten bringen. Die Bauzeit beträgt wie im Grobter-

minplan 45 AT. 

Die Bauzeit wird in vielen Bauprojekten durch den AG bzw. durch den Pla-

ner vorgegeben. Aufgabe des zukünftigen AN wird es sein, einen geeigne-

ten Ressourcenplan vorzulegen, der die Einhaltung der einzelnen Bauab-

schnitte, mindestens jedoch die der gesamten Bauzeit gewährleistet.  

6.4 Zusammenfassung der Ausführungsplanung 

In diesem Kapitel soll die Phase der Ausführungsplanung zusammenge-

fasst werden. In ihr wurde die Trasse von Variante 1 mittels der Straßen-

bauplanungssoftware Civil-3D geplant und die jeweiligen Massen ermittelt.  

Dass, für die Ausschreibung notwendige Leistungsverzeichnis wurde unter 

Berücksichtigung der Umsetzbarkeit des Projektes erstellt.  

Für die Kostenplanung der Variante 1 wurden K-7 Blätter zu den einzelnen 

Positionen erstellt, die eine Kalkulation der Errichtungskosten ermöglichten. 

Die Daten zu den Geräte-, Lohn- und Materialkosten wurden im Zuge eines 

Experteninterviews von den Stammdaten einer Bauunternehmung gewon-

nen und projektspezifisch angepasst. 

Die ermittelten Errichtungskosten belaufen sich auf 361.851,28 €. Der Wert 

liegt, wie unter 6.2 beschrieben, im Toleranzbereich der Kostenschätzung 

von Variante 1. 

Die Lebenszykluskosten belaufen sich auf 1.765.720,36 €. Auch dieser 

Wert ist mit jenem aus der Kostenschätzung vergleichbar und wird als plau-

sibel angesehen. 
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Das Bauvorhaben wurde für die Terminplanung in Bauabschnitte unterteilt. 

Der Terminplan wurde, unterteilt in seine Vorgänge und deren Abhängig-

keiten als Ganttplan dargestellt. Die gesamte Bauzeit zwischen dem 

Baustart und der Übernahme durch den Bauherrn beträgt 45 AT. 
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6.5 Handlungsempfehlung zur Ausschreibungsplanung  

In der Handlungsempfehlung sollen der Gemeinde Feistritztal, sowie dem 

Leser die weitere Vorgehensweise für die Ausschreibung des konkreten 

ruralen Ortsbildprojektes nähergebracht und zusammengefasst werden. 

Für eine gute Projektabwicklung soll auch die Möglichkeit einer partner-

schaftlichen Projektabwicklung vorgestellt werden. 

Paar305 beschreibt in ihrer Dissertation eine Handlungsempfehlung zu „Typ 

3“. Merkmale der Handlungsempfehlung von „Typ 3“ sind kleine bis mittel-

große Standardprojekte, bei denen das vorherrschende Abwicklungsmodell 

beibehalten wird. Projekte dieses Typs weisen eine geringe Anforderung 

der Projektkomplexität auf. Der Fokus einer Projektabwicklung nach „Typ 3“ 

zielt auf die Kosten- und Zeitreduktion. Dabei ist auf eine Umsetzung der 

Partnerschaftsnorm ÖNORM B 2118 und der Zulassung von Alternativan-

geboten zu achten. 

In Anlehnung an die Handlungsempfehlung von „Typ 3“ von Paar, fasst 

nachfolgende Abbildung 6-20 die beschriebenen Schritte der Handlungs-

empfehlung zusammen. 

 

Abbildung 6-20: Handlungsempfehlung St. Johann bei Herberstein306 

 
305 Vgl.: PAAR, L.: Handlungsempfehlung für ein alternatives Abwicklungsmodell für Infrastrukturprojekte in Österreich unter 

Berücksichtigung einer frühen Implementierung des unternehmerseitigen Know-how. Dissertation. S. 202ff 

306 Vgl.: PAAR, L.: Handlungsempfehlung für ein alternatives Abwicklungsmodell für Infrastrukturprojekte in Österreich unter 
Berücksichtigung einer frühen Implementierung des unternehmerseitigen Know-how. Dissertation. S. 203 

PPH1
• Strategische Planung

PPH2

• Vorstudie (Variantenvergleich + Trassenauswahl)

• Einreichprojekt + Entwurfsplanung

• Genehmigungsverfahren

PPH3

• Ausführungsplanung

• Direkte Vergabe mit vorheriger Bekanntgabe

PPH4

• Bauabwicklung mittels Einheitspreisvertrag unter Anwendung
der ÖNORM B 2118 (partnerschaftliche Projektabwicklung +
Möglichkeit des Value Engeneering)

PPH5
• Fertigstellung + Betrieb
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Auf Basis der Variantenstudie und der Entwurfsplanung, welche in dieser 

Masterarbeit behandelt wurden, werden die Genehmigungen durch den 

Auftraggeber eingeholt, sowie die Ausschreibungsplanung in Auftrag gege-

ben. Die Ausschreibungsplanung und Leistungserstellung kann auf Basis 

der in dieser Arbeit erstellten Unterlagen, wie dem Leistungsverzeichnis und 

der Planung von Variante 1, sowie dem Detailterminplan erfolgen.  

Die Gemeinde Feistritztal ist als öffentlicher Auftraggeber zu verstehen und 

unterliegt somit dem BVergG. Die Grundsätze der öffentlichen Auftrags-

vergabe lassen sich wie folgt zusammenfassen: 307 

• freier und lauterer Wettbewerb 

• Gleichbehandlung aller Bieter und Bewerber 

• Beachtung der Grundfreiheiten und des gemeinschaftsrechtlichen 

Diskriminierungsverbots 

• Transparenzgebot 

• Vergabe an geeignete Unternehmen zu angemessenen Preisen 

• Absicht des Auftraggebers, die Leistung tatsächlich zu vergeben 

• Vertraulichkeit 

• Umweltgerechtheit der Leistung 

• Die Möglichkeit der Berücksichtigung sozialer Belange 

Für das gegenständliche Projekt bedeutet dies, dass für das Vergabever-

fahren ein fairer Wettbewerb stattfinden muss. Der AG, in diesem Projekt 

die Gemeinde, hat dafür zu sorgen, dass der Zugang zur Ausschreibung 

uneingeschränkt möglich ist. Es soll dabei verhindert werden, dass Unter-

nehmen unrechtmäßig nicht an der Auftragsvergabe teilnehmen dürfen. Au-

ßerdem hat der AG bei der Auftragsvergabe sachlich und angemessen zu 

agieren, um einen fairen Wettbewerb zu gewährleisten. Eine wettbewerbs-

mäßige Absprache der Bieter soll so verhindert werden.308, 309 

Die Gleichbehandlung soll die Diskriminierung der Bewerber und Bieter aus 

dem Inland oder Ausland und die Einschränkung des Teilnehmerkreises si-

cherstellen. Die Leistungsbeschreibung des gegenständlichen Projektes 

muss neutral verfasst sein.310, 311 

Der Grundsatz der Transparenz soll willkürliche Entscheidungen des AG 

verhindern. Für das Projekt in St. Johann bei Herberstein bedeutet dies, 

 
307Vgl.: § 20 BVergG 

308 Vgl.: § 20 Abs. 1 BVergG 

309 Vgl.: https://www.vergabeservice.at/grundsaetze-des-vergabeverfahrens/. Datum des Zugriffs: 24.12.2020 

310 Vgl.: § 20 Abs. 3 BVergG 

311 Vgl.: https://www.vergabeservice.at/grundsaetze-des-vergabeverfahrens/. Datum des Zugriffs: 24.12.2020 
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dass alle potenziellen Bieter über die wesentlichen Inhalte des Auftrags un-

terrichtet werden müssen.312, 313 

Das Projekt in St. Johann bei Herberstein ist an befugte, leistungsfähige 

und zuverlässige Unternehmer zu vergeben. Das heißt, dass vom Unter-

nehmer z.B. ein Auszug aus dem Gewerberegister oder der zuständigen 

Kammer verlangt werden kann, der die Berechtigung zur Ausübung einer 

gewissen Tätigkeit nachweist. Die Nachweiserbringung kann der AG in der 

Ausschreibung festlegen. Außerdem kann überprüft werden, ob das anbie-

tende Unternehmen finanziell, wirtschaftlich und technisch leistungsfähig 

ist.314, 315  

Die Zuverlässigkeit der Unternehmung ist von allen, am Vergabeverfahren 

teilnehmenden Unternehmen, vorzuweisen.316  

Ebenso muss das Vergabeverfahren für das gegenständliche Projekt so 

konzeptioniert sein, dass die verfügbaren Mittel effizient eingesetzt werden 

können und dass auch KMU teilnehmen können.317  

Der AG hat darauf zu achten, dass das Projekt kostengünstig zu einem an-

gemessenen Preis vergeben wird.318, 319 

Wichtig für das Vergabeverfahren des gegenständlichen Projektes ist, dass 

die Gemeinde auch tatsächlich die Absicht hegt, den Auftrag zu verge-

ben.320 

Alle Teilnehmer des Vergabeverfahrens, sowohl die Gemeinde als auch die 

Bieter, haben darauf zu achten, alle ausgetauschten Informationen vertrau-

lich zu behandeln.321 

Beim Vergabeverfahren ist darauf zu achten, dass bei der zu erbringenden 

Leistung umweltgerechte Aspekte berücksichtigt werden. 322  

Für das gegenständliche Projekt bedeutet dies, dass bei den Zuschlagskri-

terien umwelttechnische Aspekte, wie die Materialverwertung und -disposi-

tion oder die Reduktion der Umweltbelastung durch den LKW-Transport zur 

Baustelle berücksichtigt werden sollen.323 

 
312 Vgl.: § 20 Abs. 1 BVergG 

313 Vgl.: https://www.vergabeservice.at/grundsaetze-des-vergabeverfahrens/. Datum des Zugriffs: 24.12.2020 

314 Vgl.: § 20 Abs. 1 BVergG 

315 Vgl.: https://www.vergabeservice.at/grundsaetze-des-vergabeverfahrens/. Datum des Zugriffs: 24.12.2020 

316 Siehe dazu: § 82 BVergG 

317 Vgl.: § 20 Abs. 8 BVergG 

318 Vgl.: § 20 Abs. 1 BVergG 

319 Vgl.: https://www.vergabeservice.at/grundsaetze-des-vergabeverfahrens/. Datum des Zugriffs: 24.12.2020 

320 Vgl.: § 20 Abs. 4 BVergG 

321 Vgl.: § 27 BVergG 

322 Vgl.: § 20 Abs. 5 BVergG 

323 Vgl.: FSV: Zuschlagskriterien für Bauaufträge im Verkehrswegebau RVS 10.02.12 . Richtlinien und Vorschriften 
Straßenbau. S. 1ff 
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Die Berücksichtigung sozialer Belange, wie die Beschäftigung von Frauen, 

von Personen im Ausbildungsverhältnis, von Langzeitarbeitslosen, Men-

schen mit Behinderung und älteren Arbeitnehmern in den Zuschlagskrite-

rien wird für das gegenständliche Projekt empfohlen.324 

 

Aus den Kostenberechnungen der Masterarbeit ist zu entnehmen, dass sich 

das Auftragsvolumen von Variante 1 auf ca. 362.000,00 € beläuft. Dement-

sprechend wird empfohlen, das Projekt als Direktvergabe mit vorheriger Be-

kanntmachung auszuschreiben, bei dem der Schwellwert bei 500.000,00 

€325 liegt.  

Diese Art der Vergabe wird empfohlen, da nach Bekanntgabe der beabsich-

tigen Vergabe eines Auftrages und nach Einholen von einem oder mehrerer 

Angebote ein formfreies Beziehen der Leistungen eines geeigneten Unter-

nehmens möglich ist.326  

Die verschiedenen Vergabeverfahren und ihre Schwellwerte wurden in Ka-

pitel 3.4.1.2 behandelt.  

Wie in Kapitel 3.4.1.4 und 3.4.1.6 erörtert, wird für das gegenständliche Pro-

jekt ein Einheitspreisvertrag mit konstruktiver Leistungsbeschreibung mit 

der Vergabe an einen Generalunternehmer empfohlen. Durch den Einheits-

preisvertrag müssen Leistungen nach Art und Güte definierbar und nach 

dem Umfang zumindest annähernd bestimmbar sein. Dies bringt den Vor-

teil, dass ermittelte Massen, in Massenmodellen oder im Leistungsverzeich-

nis, nicht endgültig fixiert sein müssen.327  

Die konstruktive Leistungsbeschreibung wird empfohlen, da dadurch die 

Angebote sehr gut verglichen werden können und die zu erbringenden Leis-

tungen klar definiert sind.328  

Kernstück der Ausschreibungsunterlagen ist die Leistungsbeschreibung. 

Eine Vorlage der Ausschreibungspositionen soll das, im Anhang erarbeitete 

Leistungsverzeichnis bieten.  

Für das gegenständliche Projekt wird empfohlen, nach dem Bestbieterprin-

zip zu agieren.329 

Dabei hat der AG dem technisch und wirtschaftlich günstigsten Angebot den 

Zuschlag zu erteilen. Kriterien können neben dem Preis, auch z.B. Qualität, 

 
324 Vgl.: § 20 Abs. 6 BVergG 

325 Vgl.: § 214 Abs. 2 BVergG 

326 Vgl.: § 31 Abs. 12 BVergG 

327 Vgl.: § 29 Abs. 2 BVergG 

328 Vgl.: WERGINZ, T.: Analyse der Beeinflussbarkeit entscheidungsrelevanter Kriterien von partnerschaftlichen und 
konventionellen Vertragsmodellen. Masterarbeit. S. 30 

329 Vgl.: §117 Abs. 4 BVergG 
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technischer Wert, Ästhetik, Zweckmäßigkeit, Umwelteigenschaften, Be-

triebskosten, Rentabilität, Kundendienst und technische Hilfe, Lieferzeit und 

Lieferungs- bzw. Ausführungsfristen sein.330  

Für das, in dieser Masterarbeit behandelte Projekt wird, für die Wahl der 

Zuschlagskriterien auf die RVS 10.02.12 und die nachfolgende Auflistung 

verwiesen. Sie stellt eine Anzahl an möglichen Zuschlagskriterien, die für 

das Projekt verwendet werden können, dar. 

• Zuschlagskriterien der RVS 10.02.12331 

o Verringerung der verkehrswirksamen Bauzeit 

o Reduktion der projektspezifischen Sperrzeit 

o Erhöhung Qualitätssicherung 

o Erhöhung Arbeitssicherheit 

o LifeCycleCosts 

o Personenbezogene Qualifikation des Schlüsselpersonals 

o Zugabe von Ausbauasphalt (RA) in Asphaltmischgut 

o Reduktion der Umweltbelastung durch LKW-Transport zur 

Baustelle 

o Verkürzung der täglichen Rahmenarbeitszeit 

o Materialverwertung und -disposition 

o Optimierung des Bauablaufes 

o Wahl von Alternativangeboten 

Die Gewichtung der Kriterien von Qualität und Preis soll nach dem Bestbie-

terprinzip der Schweiz erfolgen. Im österreichischen Bundesvergabegesetzt 

findet sich keine Regelung diesbezüglich wieder. Für die Komplexität dieses 

Bauvorhabens wird ein Verhältnis von ca. 30 % : 70 % für die Gewichtung 

von Qualität und Preis empfohlen.332 

Mit dem Bestbieter wird der Bauvertrag abgeschlossen, der sich an der 

ÖNORM B 2118 orientiert. Dadurch werden die Ansätze der partnerschaft-

lichen Projektabwicklung berücksichtigt. Um die Mitwirkung des Auftragneh-

mers zu gewährleisten wird empfohlen, die Möglichkeit von Alternativange-

boten für die Projektoptimierung zuzulassen. Nach Ende der Bauphase und 

der Übergabe an den Bauherrn beginnt die Betriebsphase.333  

 
330 Vgl.: WKO - WIRTSCHAFTSKAMMER ÖSTERREICH: Öffentliche Auftragsvergabe in Österreich. 

https://www.wko.at/service/wirtschaftsrecht-gewerberecht/Oeffentliche-Auftragsvergabe-in-Oesterreich.pdf. Datum des 
Zugriffs: 22.10.2020 

331 Vgl.: FSV: Zuschlagskriterien für Bauaufträge im Verkehrswegebau RVS 10.02.12 . Richtlinien und Vorschriften 
Straßenbau. S. 1ff 

332 Vgl.: KAUFMANN, G.; MAIER, C.; RESCH, D.: Bestbieterkriterien - Umsetzung in der Praxis. In: Festschrift zum 60. 
Geburtstag von Univ.Prof. Dipl.-Ing. Dr. Andreas Kropik. S. 114 

333 Vgl.: PAAR, L.: Handlungsempfehlung für ein alternatives Abwicklungsmodell für Infrastrukturprojekte in Österreich unter 
Berücksichtigung einer frühen Implementierung des unternehmerseitigen Know-how. Dissertation. S. 204 
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6.6 Verifikation der Ausführungs- und Ausschreibungsplanung 

Die, in der Ausarbeitung von Variante 1 erstellten Unterlagen wurden eben-

falls im Zuge der Expertenbefragung am 15.09.2020 und 16.09.2020, wie 

in Kapitel 5.2 beschrieben, untersucht. Daher wird an dieser Stelle auf eine 

erneute Erläuterung der Methodik und Vorgehensweise auf die Experten-

befragung der Vorentwurfsphase verwiesen. 

Die Experten werden mittels eines leitfadengestützten Interviews bezüglich 

der berechneten Errichtungskosten und der Bauzeit der ausgearbeiteten 

Variante 1 befragt. Dadurch, dass der Aufbau, die Preissteigerung und der 

Abzinsfaktor bereits Bestandteil der Befragung der Vorentwurfsphase wa-

ren, wird eine erneute Befragung zu dieser Thematik verzichtet. 

Für die Kostenberechnung wurden von den Experten das Leistungsver-

zeichnis begutachtet. Dabei wurden Anmerkungen zu folgenden Positionen 

gemacht. 

• 060525A Verkehrszeichen abtragen und wiederherstellen 

Laut Fruhmann soll die Position abtragen und wiederherstellen auf-

geteilt werden, da die Stückzahl somit der abzutragenden und auf-

zustellenden Verkehrszeichen voneinander unabhängig ist. Im Leis-

tungsverzeichnis werden daher die Positionen VZ abtragen und VZ 

aufstellen separat eingefügt.  

• 061025C Objekt abtragen + laden / Lichtmast 

Laut Fruhmann sollte diese Position die Einheit Stück haben. Im 

Leistungsverzeichnis des gegenständlichen Projektes wird die Ein-

heit dieser Position von PA zu Stück abgeändert. 

• 061801B u. Tragschicht abtragen + seitlich lagern 

Laut Meinung beider Experten ist die Verwendung von Eventualpo-

sitionen zu vermeiden. Durch fälschliche Verwendung von Eventu-

alpositionen kann vom AN der Verdacht geäußert werden, dass 

durch den AG der Preis für zwei Positionen spekulativ erhoben wird. 

Im Leistungsverzeichnis dieser Arbeit wird die Position 061801B 

entfernt.  

• 062511C Leichter-schwerer Boden 3-5 wegschaffen 

Diese Position wird im LV ebenfalls als E-Position verwendet und 

wird nach Empfehlung der Experten aus den LV genommen. 

• 260103A Spezialreinigen Hochdruck >= 300 bar 

Diese Position wird fälschlicher Weise für die gesamte Neubauflä-

che der Straße verwendet. Die tatsächliche Reinigung findet nur im 

Anschlussbereich zu den Bestandsstraßen statt. Die Massen wer-

den dementsprechend adaptiert. 
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• 260106A Vorspritzen pmB 

Auch diese Position wird fälschlicher Weise für die gesamte Neu-

baufläche der Straße verwendet. Das tatsächliche Vorspritzen fin-

det nur im Anschlussbereich zu den Bestandsstraßen statt. Die 

Massen werden dementsprechend adaptiert. 

• 260210A Bituminöse Fugen herstellen 10/25 mm Heißverguss 

Laut Fruhmann ist die Ausführung des Anschlusses an den Bestand 

mit Heißverguss möglich. Er empfiehlt jedoch die Ausführung mit-

tels Fugenband. Die Anschlüsse an den Bestand werden im LV von 

der Position mit Heißverguss auf jene mit Fugenband abgeändert. 

• 262008R AC11deck,70/100,A5,G9,PSV35 6 cm Gehsteig 

Die Verwendung von polierresistenter, grober Gesteinskörnung 

(PSV) ist eine teurere Variante der bituminösen Trag- und Deck-

schicht. Diese Variante wird jedoch häufig eingesetzt. Durch den 

Einsatz des Asphalttyps in der Fahrbahn, ist der Einsatz des teuren 

Asphalts im Gehweg gerechtfertigt. Für das Leistungsverzeichnis 

sind somit keine Änderungen notwendig. 

• 290201A Randst. Granit 15/24 ROA1 

Laut Fruhmann ist die Ausführung der Randsteine mit dem Format 

15/24 überdimensioniert. Es wird eine kleinere Dimensionierung 

empfohlen. Die Position wird für das gegenständliche Projekt auf 

die Dimensionen 11/23 abgeändert. 

• 4308 Straßenbeleuchtung 

Bei den verwendeten Positionen für die Herstellung der Straßenbe-

leuchtung wurden die Erder sowie die Fundamente der Lichtmasten 

nicht berücksichtigt. Genannte Positionen werden in das Leistungs-

verzeichnis eingepflegt. 

• 4311 Bodenmarkierungen 

Bodenmarkierungen sind laut Fruhmann erst ab einer Straßenbreite 

von 5 m zu verwenden. Die Position der Bodenmarkierungen wird 

aus dem Leistungsverzeichnis entfernt. 

• 45 Verkehrszeichen 

Für die Anbindung der Zufahrten ist, laut Zerkhold, eine Vorrangtafel 

anzubringen. Die Positionen zur Herstellung der Vorrangzeichen 

werden in das Leistungsverzeichnis eingearbeitet. 
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Im Weiteren werden die Positionspreise, im Leistungsverzeichnis und in 

den K7-Blätern durch die Experten auf deren Plausibilität hin untersucht. 

Nachfolgende Auflistung zeigt Positionen, die nach Meinung der Experten 

abgeändert werden sollen. 

• 060105 Wurzelstock jeder Art 

Die Kosten für die Entfernung der Wurzeln erhöhen sich mit zuneh-

mendem Durchmesser des Baumes. Die Preise spiegelten dies 

nicht wider. Dementsprechend werden die Positionspreise der Po-

sitionen zur Entfernung der Wurzeln angepasst. 

• 061511 Aufzahlung auf Abtragpositionen für Betonsteinpflaster 

Laut K7-Blätter sind die Preise für Sonstiges zu den Positionen der 

Hauptgruppe „Abtrag Pflasterdecken Randbegrenzungen“ negativ. 

Dies kann laut Aussage von Zerkhold nicht sein, da stets sonstige 

Kosten für zusätzlichen Aufzahlungspositionen entstehen. Im Fall 

des schonenden Abtrags, können dies Kosten für Werkzeuge sein. 

Die Preise für Sonstiges werden in den K7-Blättern kontrolliert und 

bei Bedarf abgeändert. 

• 061603A Bit.Schicht.Gehst.Bahnst.<=10 cm abtragen + laden 

Laut Meinung von Zerkhold ist der berechnete Preis von 19,41 €/m3 

zu gering kalkuliert. Ein Preis zwischen 25-30 €/m3 sei plausibler. 

Für das gegenständliche Projekt wird der Preis der Position im K7-

Blatt, durch Anpassung des Materialpreises erhöht. 

• 980301C LKW > 9-16 t Nutzlast, Kipper 

Die angenommenen fünf Stunden Regieeinsatz des LKW sind, laut 

Fruhmann zu gering. Er empfiehlt 20 Stunden anzusetzen.  

• 980303D Radbagger > 6-10 t 

Die angenommenen fünf Stunden Regieeinsatz des Radbaggers 

sind, laut Fruhmann zu gering. Er empfiehlt 20 Stunden anzusetzen.  

• 980101 Bauarbeiter Mischpreis 

Laut Zerkhold ist es sinnvoll, Regiestunden der Bauarbeiter stets in 

Fach- und Hilfsarbeiter zu unterteilen. Zudem empfiehlt er 50 Stun-

den je Fach- und Hilfsarbeiterposition anzusetzen. 

Änderungsempfehlungen der Experten zu den Regiearbeiten wer-

den vom Autor dieser Arbeit in das Leistungsverzeichnis übernom-

men. 

Ein weiterer Punkt des Experteninterviews war die Begutachtung des De-

tailterminplans von Variante 1. Dabei wurden von beiden Experten keine 

Verbesserungsvorschläge eingebracht. Die Aufteilung des Bauvorhabens 

in Bauabschnitte wurde als Verbesserung des Bauablaufs bewertet. Die 

Bauzeit von 45 AT wird als plausibel angesehen.  
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Die abschließende Frage, in der offen über sonstige Anmerkungen und Ver-

besserungsvorschläge durch die Experten eingebracht werden konnten 

wurde von Fruhmann die Aufteilung der Parkplatzflächen im Bereich der 

Volksschule bemängelt. Verbesserungsvorschläge diesbezüglich wurden in 

der Planung von Variante 1 berücksichtigt. 
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7 Zusammenfassung  

Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein konkretes Ortsentwicklungsprojekt in 

St. Johann bei Herberstein hinsichtlich möglicher Umbaukosten untersucht. 

Dabei wurde speziell auf Wünsche, Ideen und Bedürfnisse der Bürger von 

St. Johann bei Herberstein, sowie den Vertretern der Gemeinde Feistritztal 

eingegangen. Diese wurden durch Gesprächsrunden in Form der Zukunfts-

werkstatt-Methode und Einzelgespräche mit den Anrainern und den Ge-

meindevertretern gemeinsam eruiert. 

Durch die Gespräche mit den Projektbeteiligten entstanden erste Ansätze, 

die die Problemzonen des Ortes verbessern sollen. Genannte Ansätze wur-

den vom Projektteam als Grundlage für die Entwicklung von fünf Varianten 

herangezogen. Vier der Varianten wurden wirtschaftlich betrachtet. Zum ei-

nen wurden die Errichtungskosten nach Vorlage der SN 506 512, sowie die 

Lebenszykluskosten nach Vorbild der ÖNORM B 1801-4 in der Vorentwurf-

sphase berechnet. Zum anderen wurde ein Grobterminplan der Varianten 

angefertigt.  

Abbildung 7-1 fasst die geschätzten Kosten der Varianten 1-3 und 5 zusam-

men. Die Werte der Kostenschätzung sind mit einer Toleranz von ± 15 % 

zu verstehen. 

 

Abbildung 7-1: Zusammenfassung Kostenschätzung 

Die Bauzeit von Variante 1 und 2 wurde mit 45 AT, von Variante 3 mit 22 

AT und von Variante 3 mit 25 AT abgeschätzt.  

Durch eine Nutzwertanalyse wurde Variante 1, unter Einbeziehung aussa-

gekräftiger Kriterien, als die beste Variante für St. Johann bei Herberstein 

ermittelt. Durch Variante 1 werden die Sicherheitsaspekte verbessert, der 

Eingriff in das historisch gewachsene Ortsbildensemble geringgehalten und 

das Verhältnis von Kosten zu Auswirkungen am besten bewertet. 

Ermittelte Variante 1 wurde im nächsten Schritt genauer betrachtet. Dabei 

wurde die Trasse der Variante 1 mit Hilfe des Straßenplanungsprogramms 

Civil-3D an das Gelände angepasst und die Massen ermittelt. Die Kalkula-

tion erfolgte auf Elementtyp-Ebene mit Hilfe des Kalkulationsprogrammes 

„Auer Success“. Die Leistungspositionen wurden nach Vorbild der Leis-

tungsbeschreibung - Infrastruktur gewählt. Das entstandene Leistungsver-

zeichnis soll eine Grundlage für die Ausschreibungsunterlagen geben. Zur 

Ermittlung der Kosten in der Ausführungsplanung sowie zur Verifikation der 

Kostenschätzung wurden K7-Blätter zu den einzelnen Leistungspositionen 

im LV erstellt. Vorbild für die Erstellung der K7-Blätter war die Stammdaten-

kalkulation einer Bauunternehmung. Die ermittelten Errichtungskosten der 
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Ausführungsplanung belaufen sich auf ca. 362.000,00 €. Die Lebenszyk-

luskosten ergeben einen Wert von ca. 1.766.000,00 €. Die genannten Kos-

ten sind mit einer Toleranz von ± 5 % zu verstehen. 

Ein Detailterminplan mit Bauabschnitten, einzelne Tätigkeiten und deren 

Abhängigkeiten wurde erstellt. Die Planung ergibt eine Bauzeit von 45 AT. 

Alle erstellten Unterlagen wurden von zwei Experten aus der Wirtschaft auf 

ihre Plausibilität und Richtigkeit überprüft. 

In der gesamten Projektzeit stand die mediierende Funktion des Projekt-

teams im Mittelpunkt. 

Zu guter Letzt wurde vom Autor eine Handlungsempfehlung verfasst, die 

der Gemeinde Feistritztal, sowie den Lesern die Vorgehensweise und Ein-

zelheiten der Ausschreibung näherbringt. So wird für das gegenständliche 

Projekt eine Direktvergabe mit vorheriger Bekanntmachung unter Einbezie-

hung partnerschaftlicher Aspekte empfohlen. Ebenso soll ein Einheitspreis-

vertrag mit konstruktiver Leistungsbeschreibung zur Anwendung kommen. 

Für das Projekt in St. Johann bei Herberstein soll der Zuschlag an das tech-

nisch und wirtschaftlich günstigste Angebot vergeben werden. 
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8 Zukünftige Forschungsthemen 

Hinsichtlich des Erhaltens von Kostenkennwerten für den Tiefbau, welche 

für die Schätzung und Berechnung der Errichtungs- und Lebenszykluskos-

ten des gegenständlichen Projektes notwendig waren, wird eine Verbesse-

rung als notwendig erachtet.  

Für den Hochbau gibt es eine Vielzahl an literarischen Werken, die die Be-

schaffung von Kostenkennwerten ermöglichen. An erster Stelle ist hier das 

Baukosteninformationszentrum Deutscher Architektenkammern (BKI) zu 

nennen. Das BKI versteht sich als Serviceanstalt, welche Planern und Ar-

chitekten Unterstützung zum Thema Baukosten bietet. Jedoch beinhaltet 

der BKI für den Tiefbau keine ausreichenden Informationen für eine quali-

tativ hochwertige Kostenplanung. Auch die TU Graz hat sich bereits mit dem 

Thema Kostenplanung im Hochbau auseinandergesetzt. So wird in der 

Masterarbeit „Grundlagenermittlung für die Entwicklung einer Kostendoku-

mentationssoftware nach ÖNORM B 1801-1 inklusive Erstellung eines Pro-

totypen“ von Trummer334 sowie in der Forschungsarbeit „Softwarebasierte 

Kostenplanung“ von Mauerhofer/ Trummer335 die Entwicklung einer Kosten-

planungssoftware beschrieben.  

Wie auch in dieser Arbeit beschrieben, gibt es in Österreich und Deutsch-

land keine vergleichbare Norm der ÖNROM B 1801-1 für den Tiefbau. Le-

diglich die Schweizer Norm SN 5016 512 regelt die Kostenplanung im Tief-

bau. Eine vergleichbare Erweiterung der ÖNORM B 1801-1 als Grundlage 

für die Erstellung von Kostendatennachschlagewerken bzw. einer Software 

wird als notwendig angesehen. 

Eine Zusammenfassung von Kostenkennwerten in Form eines Nachschla-

gewerks bzw. einer Software für den Tiefbau wird als sinnvoll erachtet. Es 

gilt zu klären, wie eine Kostendatenbank für den Tiefbau aufgebaut und wie 

die Kostenkennwerte vergleichbar aufbereitet werden können. Ebenso wird 

eine vordefinierte standardisierte Erstellung von Bauteiltypen für eine ein-

heitliche Kostenermittlung vorgeschlagen. 

Durch eine Kostendatensammlung wäre eine einheitliche, sowie nachvoll-

ziehbare Kostenbetrachtung in den frühen Phasen der Bauprojekte zu er-

zielen. Eine große Streuung in der Kostenschätzung könnte somit vermie-

den werden. 

Durch die Implementierung der Kostenkennwerte für den Tiefbau in eine 

Kostendokumentationssoftware könnte, bei ausreichend großer Daten-

menge abgeschlossener Projekte eine flächendeckende österreichspezifi-

sche Kostendatenbank entstehen.  

  

 
334 Siehe dazu: TRUMMER, S.: Grundlagendefinition für die Entwicklung einer Kostendokumentionssoftware nach ÖNORM B 

1801-1 inklususive eines Prototypen. S. 1ff 

335 Siehe dazu: MAUERHOFER, G.; TRUMMER, S.: Softwarebasierte Kostenplanung - Forshcungsreihe iBBW Bericht 6. S. 1ff 
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Ein weiteres Thema, bei der aus Sicht des Autors ein Forschungsbedarf 

besteht, ist die Gewichtung der Bestbieterkriterien.  

Durch das Inkrafttreten der EU-Richtlinie 2014/24/EU im Jahr 2014 wurden 

auch in Österreich Anstrengungen unternommen, dass Bestbieterprinzip zu 

etablieren. Dabei soll durch die Anwendung mehrerer Qualitäts- und Zu-

schlagskriterien das technisch und wirtschaftlich günstigste Angebot ermit-

telt werden.336  

Zum jetzigen Zeitpunkt wird im Bundevergabegesetz erwähnt, dass Zu-

schlagskriterien und deren Gewichtung für die Ermittlung des besten Preis-

Leistungs-Verhältnisses genannt werden müssen.337  

Eine Empfehlung oder Vorschrift, um dieses Verhältnis zu regeln wird nicht 

angeführt.   

Nach wie vor ist, trotz Einführung des Bestbieterprinzip, der Preis des An-

gebots ausschlaggebend. Dementsprechend ist zu hinterfragen, ob die ei-

gentlichen Ziele, wie die Qualitätsverbesserung, die Verringerung des 

Preisdrucks und die Bekämpfung des Lohn- und Sozialdumpings mit dem 

gegenständlichen Modell erreicht werden können.338  

Es ist zu erkennen, dass die Gewichtung zwischen Preis- und Qualitätskri-

terien nicht ausgewogen ist.339 

Die Schweiz bietet, wie bereits in Kapitel 3.4.1.3 erwähnt, eine mögliche 

ausgewogene Gewichtung für das Bestbieterprinzip. Demnach soll die Ge-

wichtung von der Komplexität des Bauvorhabens abhängig sein. Bei gerin-

ger Komplexität soll das Preiskriterium (60 % - 80 %), bei komplexen Bau-

vorhaben die Qualitätskriterien (50 % - 80%) überwiegen.340 

Für zukünftige Forschungsfragen gilt es zu klären, wie eine ausgewogene 

Gewichtung in das österreichische Bestbieterprinzip eingeführt werden 

kann, sodass nicht mehr der Preis das ausschlaggebende Kriterium ist. 

Ebenso gilt es zu hinterfragen, inwieweit das Bestbieterprinzip und das ös-

terreichische Vergabesystem im Allgemeinen, die Themen der kooperati-

ven Projektabwicklung oder des Building Information Modeling berücksich-

tigen können. 

  

 
336 Vgl.: KAUFMANN, G.; MAIER, C.; RESCH, D.: Bestbieterkriterien - Umsetzung in der Praxis. In: Festschrift zum 60. 

Geburtstag von Univ.Prof. Dipl.-Ing. Dr. Andreas Kropik. S. 112 

337 Vgl.: § 91 Abs. 7 BvergG 

338 Vgl.: ASFINAG: Bestbieterprinzip bei Bauvergaben funktioniert und bringt mehr Qualität. 
https://www.ots.at/presseaussendung. Datum des Zugriffs: 08.01.2021 

339 Vgl.: KAUFMANN, G.; MAIER, C.; RESCH, D.: Bestbieterkriterien - Umsetzung in der Praxis. In: Festschrift zum 60. 
Geburtstag von Univ.Prof. Dipl.-Ing. Dr. Andreas Kropik. S. 124 

340 Vgl.: KAUFMANN, G.; MAIER, C.; RESCH, D.: Bestbieterkriterien - Umsetzung in der Praxis. In: Festschrift zum 60. 
Geburtstag von Univ.Prof. Dipl.-Ing. Dr. Andreas Kropik. S. 114 
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Auch die Bürgerbeteiligung bietet einige Probleme, die es im Zuge von zu-

künftigen Forschungsthemen aufgegriffen werden sollen.  

So werden von öffentlichen Institutionen, wie Gemeinden, oft Bürgerbeteili-

gungen initiiert, die nur den Schein einer tatsächlichen Beteiligung wecken. 

Klassische Bürgerbeteiligungsmethoden werden dabei häufig nur ober-

flächlich ausgeführt.  Ebenso ist eine soziale Selektivität bei der Beteiligung 

festzustellen. Dabei nehmen vor allem Hochausgebildete, Mittelschichtan-

gehörige höherer beruflicher Positionen oder Vertreter des öffentlichen 

Dienstes teil. Einen noch größeren Anteil verzeichnen Vertreter von Par-

teien, Verbänden, Vereinen und Kirchen. Bestimmten Gruppen von Bürgern 

fehlt auch einfach die nötige Zeit, um sich zu engagieren.341  

Es gilt in zukünftigen Forschungen zu klären, wie Leitfäden für Projekte öf-

fentlicher AG mit Bürgerbeteiligung entworfen werden können, die die Be-

dürfnisse und Ideen aller Schichten der Bürger gleichermaßen berücksich-

tigen. Die Erstellung verschiedener Leitfäden für unterschiedliche Projekt-

komplexitäten ist anzudenken. Ebenso müssen Grundlagen fixiert werden, 

die eine Ergebnisoffenheit und eine faire Einflusschance gewährleisten. 

 

 
341 Vgl.: https://www.buergergesellschaft.de/mitentscheiden/grundlagen-leitlinien/grundlagen/herausforderungen-der-

buergerbeteiligung/probleme-der-buergerbeteiligung/. Datum des Zugriffs: 08.01.2021 
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A.1 Lebenszykluskostenschätzung  

 

Abbildung 8-1: LZK-Schätzung Variante 1 
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Abbildung 8-2: LZK Variante 1 „Jährliche Kosten“342 

 
342 Vgl.: MATSCHEK, R.; BRÜNNER, K.: Ortsentwicklungsprojekt St. Johann bei Herberstein. Endbericht. S. 57 
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Abbildung 8-3: LZK-Schätzung Variante 2
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Abbildung 8-4: LZK Variante 2 „Jährliche Kosten“343 

 
343 Vgl.: MATSCHEK, R.; BRÜNNER, K.: Ortsentwicklungsprojekt St. Johann bei Herberstein. Endbericht. S. 60 
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Abbildung 8-5: LZK-Schätzung Variante 3
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Abbildung 8-6: LZK Variante 3 „Jährliche Kosten“344 

 
344 Vgl.: MATSCHEK, R.; BRÜNNER, K.: Ortsentwicklungsprojekt St. Johann bei Herberstein. Endbericht. S. 63 
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Abbildung 8-7: LZK-Schätzung Variante 5
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Abbildung 8-8: LZK Variante 5 „Jährliche Kosten" 
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A.2 Lebenszykluskostenplanung 

 

Abbildung 8-9: LZK-Planung Variante 1
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Abbildung 8-10: LZK Variante 1 „Jährliche Kosten“ 
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A.3 K7-Blätter 

 

Abbildung 8-11: K7-Blatt: Seite 1 

 

Abbildung 8-12: K7-Blatt: Seite 2 
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Abbildung 8-13: K7-Blatt: Seite 3 

 

Abbildung 8-14: K7-Blatt: Seite 4 
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Abbildung 8-15: K7-Blatt: Seite 5 

 

Abbildung 8-16: K7-Blatt: Seite 6 
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Abbildung 8-17: K7-Blatt: Seite 7 

 

Abbildung 8-18: K7-Blatt: Seite 8 
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Abbildung 8-19: K7-Blatt: Seite 9 

 

Abbildung 8-20: K7-Blatt: Seite 10 
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Abbildung 8-21: K7-Blatt: Seite 11 

 

Abbildung 8-22: K7-Blatt: Seite 12 
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Abbildung 8-23: K7-Blatt: Seite 13 

 

Abbildung 8-24: K7-Blatt: Seite 14 
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Abbildung 8-25: K7-Blatt: Seite 15 

 

Abbildung 8-26: K7-Blatt: Seite 16 
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Abbildung 8-27: K7-Blatt: Seite 17 

 

Abbildung 8-28: K7-Blatt: Seite 18 
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Abbildung 8-29: K7-Blatt: Seite 19 

 

Abbildung 8-30: K7-Blatt: Seite 20 
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Abbildung 8-31: K7-Blatt: Seite 21 

 

Abbildung 8-32: K7-Blatt: Seite 22 
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Abbildung 8-33: K7-Blatt: Seite 23 

 

Abbildung 8-34: K7-Blatt: Seite 24 
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Abbildung 8-35: K7-Blatt: Seite 25 

 

Abbildung 8-36: K7-Blatt: Seite 26 
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Abbildung 8-37: K7-Blatt: Seite 27 

 

Abbildung 8-38: K7-Blatt: Seite 28 



 K7-Blätter 

11-Jän-2021 197 

 

Abbildung 8-39: K7-Blatt: Seite 29 

 

Abbildung 8-40: K7-Blatt: Seite 30 
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Abbildung 8-41: K7-Blatt: Seite 31 

 

Abbildung 8-42: K7-Blatt: Seite 32 
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Abbildung 8-43: K7-Blatt: Seite 33 

 

Abbildung 8-44: K7-Blatt: Seite 34 
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Abbildung 8-45: K7-Blatt: Seite 35 

 

Abbildung 8-46: K7-Blatt: Seite 36 
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Abbildung 8-47: K7-Blatt: Seite 37 

 

Abbildung 8-48: K7-Blatt: Seite 38 
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Abbildung 8-49: K7-Blatt: Seite 39 

 

Abbildung 8-50: K7-Blatt: Seite 40 
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Abbildung 8-51: K7-Blatt: Seite 41 
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A.4 Leistungsverzeichnis 

 

Abbildung 8-52: Leistungsverzeichnis: Seite 1 



 Leistungsverzeichnis 

11-Jän-2021 205 

 

Abbildung 8-53: Leistungsverzeichnis: Seite 2 
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Abbildung 8-54: Leistungsverzeichnis: Seite 3 
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Abbildung 8-55: Leistungsverzeichnis: Seite 4 



 Leistungsverzeichnis 

11-Jän-2021 208 

 

Abbildung 8-56: Leistungsverzeichnis: Seite 5 
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Abbildung 8-57: Leistungsverzeichnis: Seite 6 
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Abbildung 8-58: Leistungsverzeichnis: Seite 7 
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Abbildung 8-59: Leistungsverzeichnis: Seite 8 
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Abbildung 8-60: Leistungsverzeichnis: Seite 9 
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Abbildung 8-61: Leistungsverzeichnis: Seite 10 
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Abbildung 8-62: Leistungsverzeichnis: Seite 11 
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Abbildung 8-63: Leistungsverzeichnis: Seite 12 
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Abbildung 8-64: Leistungsverzeichnis: Seite 13 
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Abbildung 8-65: Leistungsverzeichnis: Seite 14 
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Abbildung 8-66: Leistungsverzeichnis: Seite 15 



 Leistungsverzeichnis 

11-Jän-2021 219 

 

Abbildung 8-67: Leistungsverzeichnis: Seite 16 
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Abbildung 8-68: Leistungsverzeichnis: Seite 17 
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Abbildung 8-69: Leistungsverzeichnis: Seite 18 
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Abbildung 8-70: Leistungsverzeichnis: Seite 19 
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Abbildung 8-71: Leistungsverzeichnis: Seite 20 
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Abbildung 8-72: Leistungsverzeichnis: Seite 21 



 Leistungsverzeichnis 

11-Jän-2021 225 

 

Abbildung 8-73: Leistungsverzeichnis: Seite 22 
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Abbildung 8-74: Leistungsverzeichnis: Seite 23 
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A.5 Gedächtnisprotokoll Vorentwurfsphase 

• Befinden sich die Kostenschätzungen der Varianten im Rahmen 

der Kosten aus Ihren Erfahrungswerten? 

o Dipl.-Ing. Rudolf Fruhmann, Dipl.-Ing. Rudolf Fruhmann ZT, 

Geschäftsführer, am 15.09.2020 

▪ Der Kostenkennwert der Schüttung sollte geringfügig 

höher angesetzt werden. 

▪ Der Kostenkennwert der Pflasterung (Rasengitter-

steine) sollte mit ca. 30 €/m2 abgeschätzt werden. 

▪ Der Kostenkennwert für Humus sollte bei ca. 

7 - 10 €/m2 (ca.10 cm Einbautiefe) liegen. 

▪ Der Kostenkennwert für die bituminöse Trag- und 

Deckschicht ist mit 16 €/m2 etwas zu gering angesetzt.  

▪ Die anderen Kostkennwerte, sowie der Aufbau der 

Kostenschätzung sind in Ordnung. 

o Dipl.-Ing. Martin Zerkhold, DI Markus Weiner ZT, Projektleiter 

ÖBA, am 16.09.2020 

▪ Aufbau Kostenschätzung ist plausibel. 

▪ Kostenkennwert für Bodenabtrag (Mutterboden + 

leichter-schwerer Boden) eine Spur zu gering berech-

net. 

▪ Kostenkennwert der Trag- und Deckschicht sollte zwi-

schen 20 - 22 €/m2 liegen. 

▪ Kostenkennwert für Rasengittersteine sollte zwischen 

35-40 €/m2 liegen. 

▪ Unbedingt die Planungsleistungen in der Kostenschät-

zung berücksichtigen. Diese betragen im Hochbau ca. 

20%. Im Tiefbau würden ca. 15% ausreichend sein. 

Planungsleistungen beinhalten neben den eigentli-

chen Planungsleistungen auch Leistungen für das 

Qualitätsmanagement. 

• Wie bzw. in welcher Höhe berücksichtigen Sie die Gemeinkosten 

für ein solches Projekt in der Kostenschätzung? 

o Rudolf Fruhmann, Dipl.-Ing. Rudolf Fruhmann ZT, Geschäfts-

führer, am 15.09.2020 

▪ Viele unserer Projekte werden in der Stadt Graz abge-

wickelt und sind mit 10 % gedeckelt. Gemeinkosten 

zwischen 10-12% sind auf jeden Fall als plausibel an-

zusehen. 

o Dipl.-Ing. Martin Zerkhold, DI Markus Weiner ZT, Projektleiter 

ÖBA, am 16.09.2020 
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▪ Gemeinkosten von 10 – 12 % sind typisch. 

• Wie bzw. in welcher Höhe berücksichtigen Sie die Nebenkosten 

und Reserven für ein solches Projekt in der Kostenschätzung? 

o Rudolf Fruhmann, Dipl.-Ing. Rudolf Fruhmann ZT, Geschäfts-

führer, am 15.09.2020 

▪ Im Tiefbau sollten die Nebenkosten und die Reserven 

höher angesetzt werden als im Hochbau. Ca. 10 % 

sind für Unvorhersehbares anzusetzen. 

o Dipl.-Ing. Martin Zerkhold, DI Markus Weiner ZT, Projektleiter 

ÖBA, am 16.09.2020 

▪ Nebenleistungen: 2-3% 

▪ Reserven: 10-15% 

▪ Bei den C-Positionen stellt sich die Frage, ob hier 

eventuell die Aufteilung 90:10 sinnvoll wäre. 

• Wie bewerten Sie die Vorgehensweise der Lebenszykluskosten-

analyse? Sind die berechneten Lebenszykluskosten für die ge-

genständlichen Varianten für eine Nutzungsdauer von 60 Jahre 

plausibel? 

o Rudolf Fruhmann, Dipl.-Ing. Rudolf Fruhmann ZT, Geschäfts-

führer, am 15.09.2020 

▪ Eine Betrachtung der Lebenszykluskosten von 60 Jah-

ren ist aufgrund der Nutzungsdauern der einzelnen 

Bestandteile der Straße plausibel.  

▪ In der Praxis werden die Lebenszykluskosten leider 

nicht so oft betrachtet, da meist ein gewisses Budget 

vorhanden ist und danach gebaut wird.  

▪ Die Vorgehensweise der Betrachtung ist in Ordnung. 

o Dipl.-Ing. Martin Zerkhold, DI Markus Weiner ZT, Projektleiter 

ÖBA, am 16.09.2020 

▪ Die Lebenszykluskostenbetrachtung sieht plausibel 

aus. 

• Wie bewerten Sie den Preissteigerungs- und Abzinsungsfaktor? 

o Rudolf Fruhmann, Dipl.-Ing. Rudolf Fruhmann ZT, Geschäfts-

führer, am 15.09.2020 

▪ Die Preissteigerung über fünf Jahre zu betrachten ist 

für eine Lebenszykluskostenbetrachtung von 60 Jah-

ren zu gering. Eine Betrachtung über einen längeren 

Zeitraum ist anzustreben. Die Werte 2,63% p.a. für die 

Preissteigerung und 0,06 % p.a. für die Abzinsung sind 

in Ordnung. 
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o Dipl.-Ing. Martin Zerkhold, DI Markus Weiner ZT, Projektleiter 

ÖBA, am 16.09.2020 

▪ Der Baupreisindex ist auf einen längeren Zeitraum zu 

betrachten.  

▪ Voraussage des Indizes sehr schwer.  

▪ Um die prognostizierten Kosten nicht zu überschrei-

ten, ist der Preissteigerungswert hoch anzusetzen. 

• Entsprechen die Zeiten der Grobterminplanung ihren Erfah-

rungswerten? 

o Rudolf Fruhmann, Dipl.-Ing. Rudolf Fruhmann ZT, Geschäfts-

führer, am 15.09.2020 

▪ Eine Bauzeit von 2,5 Monaten ist in Ordnung. Bei 

Komprimierung und Zeitdruck wäre eventuell auch 

eine Bauzeit von 2 Monaten möglich. 

o Dipl.-Ing. Martin Zerkhold, DI Markus Weiner ZT, Projektleiter 

ÖBA, am 16.09.2020 

▪ Terminplan ist plausibel. 

▪ Beschriftung der „Erdarbeiten“ auf „Schüttung / Damm 

herstellen“ ändern, um Klarheit zu schaffen. 

▪ Die Beschriftung von „Baustopp“ auf „Baufertigstel-

lung“ ändern. 

• Können Sie mir bitte exemplarisch einen Terminplan eines ähnlichen 

Projektes vorlegen? 

o Rudolf Fruhmann, Dipl.-Ing. Rudolf Fruhmann ZT, Geschäfts-

führer, am 15.09.2020 

▪ Nein, da wir den Terminplan bzw. den Bauzeitplan 

vom AN anfertigen lassen. 

o Dipl.-Ing. Martin Zerkhold, DI Markus Weiner ZT, Projektleiter 

ÖBA, am 16.09.2020 

▪ Nein, nicht in dieser Größenordnung. 
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A.6 Gedächtnisprotokoll Ausführungs- & Ausschrei-
bungsplanung 

• Wie bewerten Sie die verwendeten Positionen im Leistungsver-

zeichnis? Kann mit ihnen der Bau bzw. die Realisierung des Ort-

entwicklungsprojektes gewährleistet werden? 

o Rudolf Fruhmann, Dipl.-Ing. Rudolf Fruhmann ZT, Geschäfts-

führer, am 15.09.2020 

▪ Genereller Aufbau ist in Ordnung. 

▪ Anmerkungen zu folgenden Positionen: 

• 060525A Verkehrszeichen abtragen + wieder-

herstellen: andere Positionen nehmen und 

herstellen gesondert anführen. 

• 061025C Objekt abtragen / Lichtmast nicht als 

PA sondern Stk. als Einheit verwenden. 

• 061801B u. Tragschicht abtragen + seitlich la-

gern: Eventualposition weglassen. 

• 062511C Leichter-schwerer Boden: Entweder 

mit gleicher Menge wie Position zuvor weg-

schaffen oder für Damm verwenden. 

• 260103A, 260106A nur im Übergangsbereich 

der Bestandsstraße zu neuer Straße. 

• 260210A kein Heißverguss der Fugen, son-

dern mit Fugenband ausführen. 

• 262008R PSV Luxus jedoch in Ordnung. 

• 2902 Randsteine 15/24 zu groß, 11/23 ver-

wenden. 

• 4308 Verkabelung, Erder und Fundamente der 

Lichtmasten fehlen. 

• 4308 Lampenabstand Innerorts 35-40 m: An-

zahl überprüfen. 

• 4311 Bodenmarkierungen nicht unter 5 m 

Straßenbreite. 

o Dipl.-Ing. Martin Zerkhold, DI Markus Weiner ZT, Projektleiter 

ÖBA, am 16.09.2020 

▪ Mit den angeführten Positionen ist eine Realisierung 

des Projektes plausibel. 

▪ Anmerkungen zu folgenden Positionen: 

• E-Positionen rausnehmen (Spekulation) oder 

auf erwartete Menge setzen. 

• Vorrangtafeln fehlen. 
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• Sind die in den K7-Blättern berechneten Positionspreise plausi-

bel? 

o Rudolf Fruhmann, Dipl.-Ing. Rudolf Fruhmann ZT, Geschäfts-

führer, am 15.09.2020 

▪ Preise sind plausibel. 

▪ Anmerkungen zu folgenden Positionen: 

• 060105F Wurzelstock: größere Wurzelstöcke 

sollten kostenintensiver sein. 

• Regieleistungen erhöhen: LKW 20 h, Radbag-

ger 20 h, Baustoffe 2.000 €. 

o Dipl.-Ing. Martin Zerkhold, DI Markus Weiner ZT, Projektleiter 

ÖBA, am 16.09.2020 

▪ Preise sind plausibel. 

▪ Anmerkungen zu folgenden Positionen: 

▪ 061511A, 061511B, 061532B: „Sonstiges“ ist negativ 

bzw. 0. „Sonstiges“ etwas erhöhen. 

▪ 061603A: Preis etwas niedrig. Sollte zwischen 25-30 € 

liegen. 

▪ 103515A: Preis für das MZR allein zu hoch (wenn mit 

Bettung, dann ist der Preis in Ordnung). 

▪ Regie: FA & HA mit jeweils 50 h verwenden. Insge-

samt ca. 15.000 € bzw. 5 % Regieanteil. 

• Entsprechen die Zeiten der Feinterminplanung ihren Erfahrungs-

werten? 

o Rudolf Fruhmann, Dipl.-Ing. Rudolf Fruhmann ZT, Geschäfts-

führer, am 15.09.2020 

▪ Die Feinterminplanung ist in Ordnung.  

▪ Die Aufteilung in Bauabschnitte ist gut. 

o Dipl.-Ing. Martin Zerkhold, DI Markus Weiner ZT, Projektleiter 

ÖBA, am 16.09.2020 

▪ Feinterminplan ist eventuell knapp, jedoch durchaus in 

Ordnung. 

• Sonstige Anmerkungen bzw. Verbesserungsvorschläge? 

o Rudolf Fruhmann, Dipl.-Ing. Rudolf Fruhmann ZT, Geschäfts-

führer, am 15.09.2020 

▪ Parkplatzplanung: Parkfläche nicht von zwei Seiten 

anfahrbar machen. Zwischenfläche als Sickerfläche 

nutzen bzw. durch z.B. Bäume bepflanzen. Fahrgasse 

von 5,5 m auf 6,0 m verbreitern. 
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A.7 Zukunftsszenario / Schaubilder 

Nachfolgende Abbildungen der Zukunftsszenarien sollen dem Leser die-

ser Masterarbeit die Möglichkeit zur Veranschaulichung des Projektes ge-

ben. 

 

Abbildung 8-75: Zukunftsszenario Volksschule 1345 

 

Abbildung 8-76: Zukunftsszenario Volksschule 2346 

 
345 MATSCHEK, R.; BRÜNNER, K.: Ortsentwicklungsprojekt St. Johann bei Herberstein. Endbericht. S. 71 

346 (Brünner, 2020) 



 Zukunftsszenario / Schaubilder 

11-Jän-2021 233 

 

Abbildung 8-77: Zukunftsszenario Landgasthof "Riegerbauer"347 

 

 
347 (Brünner, 2020) 
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